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Staatliche und kommunale Verwaltungsgliederung 

VON ALOIS MAVR, MÜNSTER 

I. PROBLEMSTELLUNG, ZIEL UND 
KONZEPTION 

l.1 PROBLEMSTELLUNG UND ZIEL 

Obwohl die Selbstverwaltung in Gemein
den, Städten, Kreisen und höheren Kommu
nalverbänden in Deutschland eine große Tra
dition hat, sind die Aufgaben und Zuständig
keiten dieser Gebietskörperschaften wie auch 
der staatlichen Gebietseinheiten vielen Bür
gern kaum bekannt. 

"Die Gemeinden sind die Grundlage des 
demokratischen Staatsaufbaus. Sie fördern 
das Wohl der Einwohner in freier Selbstver
waltung durch ihre von der Bürgerschaft 
gewählten Organe"; mit dieser Charakterisie
rung unterstreicht § I, Abs. I der Gemeinde
ordnung von Nordrhein-Westfalen (GO NW) 
die herausragende Bedeutung der Gemein
den für die Entwicklung und Festigung des 
demokratischen Bewußtseins der Bürger, zu 
dem sicherlich auch die anderen durch 
Selbstverwaltung bestimmten Gebietskörper
schaften sowie Bund und Länder beitragen. 
Die Bürger haben die Möglichkeit, über 
Wahlen zu den verschiedenen Parlamenten 
die Zusammensetzung von Entscheidungs
gremien und damit auch die Gestaltung der 
Politik zu beeinflussen. 

Die von den Parlamenten und den Verwal
tungen der verschiedenen Gebietseinheiten 
getroffenen Entscheidungen beziehen sich 
nach dem Zuständigkeitsprinzip nicht nur 
auf die jeweilige Bevölkerung, sondern auch 
auf den Raum und seine Gestalt in kultur
landschaftlich-physiognomischer, funktiona
ler und planerischer Hinsicht. Insoweit sind 
Hoheitsrechte und administrative Strukturen 
Grundlage jeder Raumentwickiung und 
räumlichen Veränderung. Als Gegenstand 
der politischen Geographie finden sie u. a. in 
Studien zur raum wirksamen Staatstätigkeit 
(vgl. BOESLER 1969, SCHWIND 1972, ANTE 
1981 u. a.), über Grenzen, räumliche Aspekte 
des Wahl verhaltens, zur politisch-admini
strativen Regionalisierung (DEITERS 1973 
u. a.) sowie zu einer umfassenden "Verwal
tungsgeographie" Berücksichtigung (BEN
ZING/GAENTZSCH/MÄDING/TESDORPF 1978). 

In den 1960er und 70er Jahren sind nicht 
nur in der Bundesrepublik Deutschland, son
dern auch in anderen europäischen Ländern 
Verwaltungsstrukturen in großem Ausmaß 
verändert worden (vgl. u. a. MATTENKLODT 
1972, BUCHHOLZ/HEINEBERG/MAVR/SCHÖL
LER 1971, S. 103-125 mit Berücksichtigung 
der ehemaligen DDR). Vorrangiges Ziel die
ses Beitrags soll es sein, angesichts der gravie
renden Veränderungen der Verwaltungs
strukturen in Nordrhein-Westfalen einen 
Vergleich der Gegebenheiten vor und nach 
der Gebietsreform zu ermöglichen und damit 
einschlägige Orientierungen zu erleichtern. 
Gelegentliche kartographische Darstellungen 
in Landesentwicklungsberichten und anderen 
Veröffentlichungen (Innenminister 1975, 
BÜNERMANN/KöSTERING 1975) sind vergrif
fen und enthalten nicht letzte, wenn auch nur 
geringfügige Veränderungen der Gemeinde
gliederung. Die z. T. parallel, insbesondere 
aber nach der Gebietsreform durchgeführten 
flankierenden Maßnahmen, vor allem die 
innergemeindliche Bezirksverfassung der 
kreisfreien Städte, sowie die Funktionalre
form sind sinnvollerweise in diesen Zusam
menhang einzubeziehen (Innenminister 
1980). Um bewußt zu machen, daß auch 
zuvor im vergans.enen und in diesem Jahr
hundert größere Anderungen der staatlichen 
und kommunalen Zuständigkeitsbereiche 
stattgefunden haben, ist mit der Hauptkarte 
(Karte I) eine historische Rückblende ver
bunden worden (Karte 2.1). Schließlich 
bestand der Wunsch, auch die höheren 
Gemeinde- oder Kommunalverbände nach 
Zuständigkeits- und Wirkungsbereich, Orga
nisation und Aufgaben stärker ins Bewußt
sein zu bringen, da über sie ein großer Auf
klärungsbedarfbesteht; sie sind z. T. - so der 
Begriff Landschaftsverband - nicht einmal in 
Lexika oder Handbüchern zur Kommunal
verfassung enthalten (Karte 2.2). 

Zusammen mit zwei weiteren, zeitgleich 
erscheinenden Atlas-Doppelblättern mit Be
gleittext über Standorte und Zuständigkeits
bereiche ausgewählter Behörden der Bundes
verwaltung, Landesverwaltung und öffent
lich-rechtlicher Körperschaften ermöglicht 
dieser Beitrag allen Interessenten, zu den 



Verwaltungsstrukturen und raumbezogenen 
Kompetenzen einen leichteren Zugang zu 
finden. 

1.2 INHALTLICHE KONZEPTION UND 
KARTOGRAPHISCHE DARSTELLUNG 

Hauptkarten des Geographisch-Iandes
kund lichen Atlas von Westfalen umfassen 
zumeist das Gebiet des Landschaftsverban
des Westfalen-Lippe und angrenzende Regio
nen im Maßstab 1:750.000 als sog. Vollkar
ten. Von dieser Praxis mußte, soweit es sich 
um die Gemeindegliederung handelt, aus 
darstellungstechnischen und inhaltlichen 
Gründen bei Karte 1 dieses Doppelblattes 
abgewichen werden. Die vornehmlich von 
Liniensignaturen geprägte Kombination der 
Verwaltungsgrenzen von 1955 (schwarz) und 
1990 (rot) beruht auf kartographischen 
Grundlagen, die dankenswerterweise aus 
dem Fundus der Landesplanungsbehörde des 
Landes Nordrhein-Westfalen zur Verfügung 
gestellt wurden. Aus diesen Vorlagen mit den 
Zeitständen 1955 und 1976 im Maßstab 
1:500.000 wurde für Westfalen-Lippe die 
Gemeindegliederung, für die Nachbarregio
nen die Kreisgliederung übernommen; auf 
eine Benennung der Stadtteile und statisti
schen Bezirke der kreisfreien Städte vor der 
Gebietsreform wurde verzichtet. Schriftgrö
ßen und Einzelsignaturen kennzeichnen die 
Stellung der Städte und Gemeinden sowie 
den Siedlungscharakter. Zwischenzeitig er
folgte Stadtrechtsverleihungen bis 1990 wur
den berücksichtigt. 

Der durch die Vorlage und den verfügba
ren Raum vorgegebene Maßstab von annä
hernd I :500.000 und die Anlage als partielle 
Inselkarte wurden beibehalten. Die in den 
amtlichen Vorlagen ohnehin nur schwer ent
zifferbar.en Namen der Altgemeinden hätten 
bei weiterer Maßstabsverkleinerung entfernt 
werden müssen, was für einen Vergleich 
sicherlich nicht -förderlich gewesen wäre. 

Im Rahmen der Gebietsreform sind nicht 
nur ganze Altgemeinden neu zugeordnet wor
den, sondern häufig auch Gebietsänderungen 
durch Abtrennung oder Angliederung von 
Gemeindeteilen oder Flurstücken erfolgt. 
Eine Übersichtskarte kann diese Gegebenhei
ten nur bei gewissen Mindestgrößen berück-
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sichtigen ~vgl. im einzelnen Neugliederungs
gesetze, Ubersichten bei BÜNERMANN/Kö
STERING 1975, S. 33-270 und Statistische 
Jahrbücher der Städte). Die Flächen und Ein
wohnerzahlen der Gemeinden Westfalens 
nach dem Stand der letzten Volkszählung 
vom 27. Mai 1987 sind der Hauptkarte in 
einer tabellarischen Zusammenstellung nach 
Regierungsbezirken und Kreisen beigegeben. 
Die Übersicht zur Karte I zeigt die alten und 
neuen Regierungsbezirke des gesamten Bun
deslandes Nordrhein-Westfalen mit ihren 
jeweiligen Abgrenzungen. 

Die historische Nebenkarte 2.1 gibt zwei 
Zeitschnitte wieder. Zum einen sind die 
Kreisgrenzen der preußischen Provinz West
falen für 1820 aufgenommen, d. h. für einen. 
Zeitpunkt wenige Jahre nach der durch den 
Wiener Kongreß erfolgten Neuordnung Eu
ropas, dazu die Grenzen der benachbarten 
selbständigen Territorien, der preußischen 
Provinzen und des Kondominats Lippstadt. 
Zum anderen werden die Kreisgrenzen für 
1925 und die zwischenzeitig erfolgten politi
schen Veränderungen außerhalb Westfalens 
dargestellt. Dieser Zeitschnitt berücksichtigt 
die Entstehung zahlreicher kreisfreier Städte 
seit 1816, schließt aber noch nicht die umfas
sende kommunale Neugliederung des Ruhr
gebietes aus den Jahren 1926-1929 ein, die 
bis Ende der I 960er Jahre Bestand hatte (zur 
historischen Staats- und Verwaltungsgliede
rung vgl. u. a. Karten im Geschichtlichen 
Handatlas von Westfalen, Lfg. I, 1975, REE
KERS 1977, HARTLIEB VON WALLTHOR 1982 
sowie Doppelblatt "Begriff und Raum" die
ses Atlaswerkes, 2. Lfg., 1986, mit Begleittext 
von W. KOHL). 

Thema der Nebenkarte 2.2 sind die höhe
ren Kommunalverbände in Nordrhein-West
falen mit ihren Mitgliedskörperschaften und 
der Landesverband Lippe (vgl. Kap. 7). Die 
Zuständigkeitsbereiche der insgesamt das 
ganze Landesgebiet überdeckenden bei den 
Landschaftsverbände sind in Flächenfarben, 
die Gebiete des Kommunalverbandes Ruhr
gebiet und des Landesverbandes Lippe, die 
sich mit ihren Funktionen partiell über sie 
hinweg erstrecken, jeweils durch weitständige 
Schraffuren gekennzeichnet. Kreisfreie Städ
te sind durch engständige Schraffuren zusätz
lich herausgehoben und für alle Kreise und 
kreisfreien Städte zur Orientierung die amtli
chen Kraftfahrzeug-Kennzeichen eingetra
gen. 



2. DIE STAATLICHE UND KOMMUNALE 
GLIEDERUNG VOR DER GEBIETSREFORM 

UND DIE NOTWENDIGKEIT DER 
VERWALTUNGSREFORM 

2.1 DIE ENTWICKLUNG DER VERWALTUNGS
GLIEDERUNG WESTFALENS VON 

1815 BIS 1966 (zu Karte 2.1) 

Die räumlichen Verwaltungsstrukturen im 
Bereich des heutigen Westfalen erlebten nach 
dessen Übergang an Preußen zunächst mar
kante Wandlungen und danach eine relativ 
lange Kontinuität, wie ein Vergleich der Zeit
schnitte 1820 und 1925 mit dem Stand 1955 
in Karte I erkennen läßt. 

Innerhalb der 1815 geschaffenen Provinz 
Westfalen, die bereits länger in preußischem 
Besitz befindliche Gebiete mit neuerworbe
nen Territorien unterschiedlicher Prägung 
vereinigte, wurden unter Beibehaltung der 
Grenzen früherer größerer Territorien die 
drei Regierungsbezirke Münster, Minden und 
Amsberg begründet; als Verwaltungssitz des 
südwestfalischen Regierungsbezirks war 
1816 zeitweilig auch Hamm ausersehen wor
den (STICH 1967, S. 84). Den Vorzug als 
Sitze staatlicher Mittelinstanzen erhielten 
jeweils frühere Residenz- und Verwaltungs
zentren, Münster wurde zudem Provinzial
hauptstadt. 

Bei der 181 5-1817 durchgeführten Kreis
einteilung wurden behutsam ehemalige Ver
waltungsräume in Kreise überführt oder zu 
solchen zusammengefaßt, wenn immer dies 
möglich war (vgl. im einzelnen REEKERS 
1977, S. 3-25 und ebd. Anhang, S. 169-357). 
So um faßten z. B. der Kreis Recklinghausen 
das alte kurkölnische Vest Recklinghausen 
und die zum Oberstift Münster gehörige 
Herrschaft Lembeck, der Kreis Wiedenbrück 
das frühere osnabrückische Amt Reckenberg 
sowie die Herrschaften Rheda und Rietberg, 
der Kreis Wittgenstein die beiden ehemali
gen Grafschaften Wittgenstein-Berleburg und 
Wittgenstein-Hohenstein. Der Kreis Siegen 
wurde erst I 81 7 von der damaligen Provinz 
Niederrhein abgetrennt und Westfalen ange
schlossen. 

Nicht alle neuen Kreise hatten Bestand: Im 
Sauerland wurde 1819 der Kreis Medebach 
auf Brilon und Eslohe aufgeteilt, die Verwal
tung des letzteren Kreises im gleichen Jahr 
nach Meschede verlegt und sein Name 1832 
in Kreis Meschede geändert; 1819 wurde 
auch der Kreis Bilstein zusammen mit einer 

Kreissitzverlegung in Kreis Olpe umbenannt. 
In Ostwestfalen wurden 1832 die Kreise 
Höxter und Brakel mit Sitz in Höxter, Her
ford und Bünde mit Sitz in Herford vereinigt 
sowie die Verwaltung des Kreises Rahden 
mit Namensänderung nach Lübbecke verlegt. 
Die Karte gibt auch das Kondominat - auch 
Samt herrschaft genannt - Lippstadt wieder, 
das bis 1850 rd. 400 Jahre lang vom Fürsten
tum Lippe gemeinsam mit Preußen verwaltet 
wurde, ferner die lippischen Exklaven Gre
venhagen im Kreis Brakel bzw. Höxter sowie 
Lipperode und Stift Cappel bei Lippstadt. 
Einzige kreisfreie Stadt Westfalens bis 1875 
- zuerst unter dem Titel "Immediatstadt" -
war seit 1816 Münster, nachdem Minden 
diesen Rang nur 1816-1817 hatte und dann 
wieder eingekreist worden war. 

Die unterhalb dieser Kreise gebildete Kom
munalstruktur, bestehend aus Städten und 
Gemeinden sowie den Ämtern als Verwal
tungsgemeinschaften, blieb ganz überwie
gend mehr als 150 Jahre lang bis Mitte der 
1960er Jahre erhalten, obwohl das beträchtli
che Bevölkerungswachstum und die Indu
strialisierung Westfalen und das Rheinland 
grundlegend verändert hatten und das Ruhr
gebiet sich zum bedeutendsten Industriere
vier Deutschlands entwickelt hatte (vgl. u. a. 
STEIN BERG 1985). 

Zum Zeitschnitt 1925, für den das Gebiet 
der Provinz Westfalen in hellroter Flächen
farbe markiert ist, sind drei verschiedene 
Typen von Kreisgrenzen-A"nderungen einge
treten. In ländlichen Räumen wurden einige 
Gemeinden aus pragmatischen Erwägungen 
einem anderen Kreis zugeordnet (z. B. Val
bert 1832 vom Kreis Olpe zum Kreis Altena, 
Niederntudorf 1832 vom Kreis Paderborn 
zum Kreis Büren, Lienen 1857 vom Kreis 
Warendorf zum Kreis Tecklenburg). 

Sodann erfolgten ab 1875 - beginnend mit 
Dortmund, Bochum und Bielefeld - zuneh
mend Neubildungen von Stadtkreisen sowie 
Vergrößerungen kreisfreier Städte, wie sie in 
der Karte am Beispiel von Münster zu erken
nen sind. Auslöser der Auskreisungen, die in 
verschiedenen Gebieten der Provinz, insbe
sondere aber in der Stadtlandschaft des 
Ruhrgebietes erfolgten, waren regionsspezifi
sche Industrialisierungsprozesse in Verbin
dung mit einem beträchtlichen Bevölke
rungswachstum. Die neue Kreisordnung für 
Westfalen von 1887 gestattete großen Städ
ten ab 30.000 Einwohnern ein Ausscheiden 
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aus den jeweiligen Landkreisen und die Bil
dung eigener Stadtkreise (BRONNV/DEGE 
1990, S. 108); für die Rheinprovinz betrug 
die entsprechende Mindestbevölkerungszahl 
40.000. 

Drei weitreichende Gesetze zur Neurege
lung der kommunalen Grenzen im Rhei
nisch- Westfälischen Industriegebiet von 1926, 
1928 und 1929 veränderten die Verwaltungs
strukturen dieses Raumes ganz grundlegend. 
Schon bis 1925 war die Zahl der kreisfreien 
Städte in der Provinz Westfalen auf 20 ange
wachsen, davon 13 im westfalischen Teil des 
Ruhrgebietes; 1926-1928 kamen vier weitere 
hinzu (Wanne-Eickel, Wattenscheid, Ca
strop-Rauxel und Lünen), während zugleich 
durch Zusammen schluß mit anderen 
Großstädten drei ihre Selbständigkeit verlo
ren (Hörde zu Dortmund, Buer zu Gelsenkir
ehen, Osterfeld zu Oberhausen in der Rhein
provinz). Im Ruhrgebiet, aber auch in den 
Räumen Krefeld/Mönchengladbach, Düssel
dorf und Wuppertal entstanden zusammen
hängende städtische Agglomerationskomple
xe, in denen Industriedörfer und Landge
meinden sukzessiv bis 1929 von den führen
den Großstädten und einigen bedeutenderen 
Mittelstädten verwaltungsrechtlich aufgeso
gen worden waren (allein im Kernraum des 
Ruhrgebietes etwa 130 Ursprungsgemeinden 
in Stadtkreisen). 

Im Rahmen der Um- und Eingemeindun
gen wurde erstmals 1881 (Oberbonsfeld/Kr. 
Hattingen zu Langenberg), danach 1922 
(Langerfeld und NächstebrecklKr. Schwel m 
zu Barmen) die Provinzgrenze zwischen 
Westfalen und Rheinland zugunsten der 
Rheinprovinz verschoben und umgekehrt 
1924 eine rheinische Industriegemeinde in 
die Provinz Westfalen einbezogen (Rotthau
sen/Kr. Essen zu Gelsenkirchen). 

Die im Außensaum des Ruhrgebietes ver
bliebenen restlichen Landkreisgebiete wur
den 1929 organisatorisch neu zusammenge
faßt (z. B. Ennepe-Ruhr-Kreis) oder bei 
gleichzeitiger Verwaltungssitz-Änderung um
benannt (Kreis Hamm in Kreis Unna 1930). 
Die kreisfreie Stadt Dortmund wuchs im 
Zuge der Industrialisierung und verschiede
ner Eingemeindungen zur einwohnerstärk
sten und mit 271 qkm Grundfläche (seit 
1929) auch zur flächengrößten Stadt West
falens heran; die kreisfreie Stadt Gelsen
kirchen trat nach der Vereinigung mit Buer 
und Horst aus dem Regierungsbezirk Arns-
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berg in den Regierungsbezirk Münster über 
(zum Flächen- und Bevölkerungswachstum 
durch Gebietsreformen vgl. u. a. THEILE 
1970, S. 23f., 33, 38, REEKERS 1977, S. 66-75, 
STEINBERG 1985 und GAEBE 1987, S. 52f.). 

Die Hauptziele der damaligen Neugliede
rung - Lenkung der Siedlungsentwicklung in 
geordnete Bahnen, Herausbildung starker 
Zentren in den Großstädten, Ausbau eines 
regionalen Verkehrsnetzes, Konzentration 
der Arbeitsstätten, Freihaltung geeigneter 
Siedlungsräume - wurden zwar erreicht; die 
Umsetzung gebotener Möglichkeiten in die 
Städtebaupolitik, insbesondere die Förde
rung der Stadtteilzentren, unterblieb jedoch 
und ist eine deutlich negative Folge der 
Gebietsreformen (THEILE 1970, S. 
150-152). 

Mit Ausnahme der Veränderungen im 
Rheinisch-Westfalischen Industriegebiet war 
allgemein eine außerordentliche Kontinuität 
der Verwaltungsstrukturen charakteristisch, 
die auch die Zeit des Dritten Reiches und die 
ersten 20 Jahre des Landes Nordrhein-West
falen überdauerten. Das neue Land wurde 
am 17. Juli 1946 durch den Oberbefehlsha
ber der britischen Besatzungstruppen durch 
Vereinigung der Provinz Westfalen und des 
Nordteils der Rheinprovinz mit Düsseldorf 
als Hauptstadt gebildet (vgl. u. a. Beiträge 
DEUERLEIN und DAHM in FÖRST 1968, NAU
NIN 1984, TEPPE 1986 b). Diese Entschei
dung beruhte u. a. auf dem Wunsch, das als 
Einheit verstandene Ruhrgebiet ungeteilt in. 
ein größeres Bundesland einzubringen und 
zugleich die Einheit Westfalens zu erhalten.· 
Dem neuen Bundesland wurde durch Ver
ordnung der britischen Militärregierung vom 
21. I. 1947 das damalige Land Lippe auf 
eigenen Wunsch angegliedert, wobei der 
Regierungsbezirk Minden unter Verlegung 
der Bezirksregierung nach Detmold mit Lip
pe zusammengeschlossen wurde (zum Lan
desverband Lippe vgl. Kap. 7.4). 

Innerhalb Nordrhein-Westfalens wirkten 
in Westfalen-Lippe die überkommenen terri
torialen Grenzen als Regierungsbezirks- und 
Kreisgrenzen ungleich stärker nach als im 
Rheinland (GORKI 1990 a). Nach 1947 hat es 
in Westfalen-Lippe nur wenige kleinflächige 
Gebietsänderungen gegeben, unter anderem 
die Eingliederung der lippischen Exklaven 
Cappel und Lipperode 1949 in den Kreis 
Lippstadt, während die Exklaven Grevenha
gen (Lippe) und Lügde (zum Kreis Höxter) 



noch bis 1970 eXistIerten (REEKERs 1977, 
S. 41 f.). Die Gemeinde Suderwick (Kr. Bor
ken) stand - wie einige andere Gemeinden 
des Rheinlands - von 1949 bis 1963 unter 
niederländischer Verwaltung. Die Bildung 
eines eigenen Stadtkreises gelang im Rhein
land noch der Stadt Leverkusen (1955), wäh
rend Minden und Gütersloh in diesem 
Bestreben erfolglos blieben (ebd. S. 50-52). 

In den 60er Jahren geführte Diskussionen 
über Stadt-Umland-Probleme führten im Sie
ger/and u. a. zu der Erkenntnis, daß es unum
gänglich notwendig sei, die kreisfreie Stadt 
Siegen mit ihrem engeren Umland admini
strativ zu verschmelzen. Der Kreis Siegen 
wies damals mit 114 Gemeinden (!) die stärk
ste kommunale KleinparzelIierung in Nord
rhein-Westfalen auf. Im I. Siegerland-Gesetz 
vom 26. 4. 1966 gelang es der Stadt Siegen, 
sich durch die Eingliederung von sechs mit 
ihr verflochtenen Nachbargemeinden neuen 
Siedlungsraum zu verschaffen bei einem 
Wachstum von rd. 22 auf knapp 45 qkm -
allerdings um den Preis der Rückkehr in den 
Kreis, den Siegen als erste kreisfreie Stadt in 
Nordrhein-Westfalen vollzog. Gleichzeitig 
wurden im nördlich und südlich angrenzen
den Raum aus 14 Gemeinden die bei den 
neuen Städte Hüttental und Eiserfeld gebil
det (vgl. REEKERS 1977, S. 64f., EICHENAUER 
1983, 1986). Mit diesem Gesetz wurde in 
Nordrhein-Westfalen die kommunale Neu
gliederung auf Gemeindeebene in Gang 
gesetzt, als deren systematischer Beginn all
gemein das Jahr 1967 angesehen wird. 

2.2 DIE SITUATION DER VERWALTUNGS
GLIEDERUNG NORDRHEIN-WESTFALENS VOR 
BEGINN DES NEUGLIEDERUNGSPROGRAMMS 

1967 (zu Karte 1) 

Vor Eintritt in das Neugliederungspro
gramm am I. April 1967 herrschte im Land 
Nordrhein-Westfalen eine außerordentlich 
große Unausgewogenheit unter den kommu
nalen Gebietseinheiten. Von den 2.334 selb
ständigen Gemeinden - 100 Jahre zuvor 
waren es 2.888 (Innenminister 1975, S. 8) -
hatte der überwiegende Teil sehr geringe Ein
wohnerzahlen und Flächengrößen, insbeson
dere in den Bördenzonen und einigen Wald
gebirgsregionen der Regierungsbezirke Arns
berg, Detmold, Aachen und Köln, weniger in 

den Regierungsbezirken Münster und Düs
seldorf (zu den Gemeindegrenzen 1897 vgl. 
REEKERS 1977, Kartenblatt 3 in der Anlage, 
für 1967 siehe MA TTENKLODT 1972, S. 7). 
Trotz beträchtlicher Veränderungen der 
durch Bevölkerungsverteilung, Wirtschaft 
und Verkehr bestimmten Raumstrukturen 
war das kommunale Gefüge des Landes 
außerhalb der Rhein-Ruhr-Ballung weitestge
hend im kleinteiligen Urzustand der Agrarge
sellschaft des 19. Jh.s verblieben. In weiten 
Teilen des Landes gab es keine Mittelstädte 
mit 20.000 und mehr Einwohnern, die für 
eine angemessene Versorgung der Bevölke
rung in der Industrie- und Dienstleistungsge
sellschaft unserer Zeit als notwendig angese
hen werden. 

Von den 2.334 Städten und Gemeinden, 
darunter 37 kreisfreien Städten, zählten rd. 
1.900 (= 81 %) weniger als 5.000 Einwohner, 
davon ca. 1.000 weniger als 1.000 Einwoh
ner, 566 blieben unter der Grenze von 500 
Bewohnern und 61 gar unter 100. Die bevöl
kerungsmäßig kleinste kreisangehörige Ge
meinde zählte gerade 17 Einwohner, die flä
chenkleinste nur 0,24 qkm. 1.349 Gemein
den (= 59 %) umfaßten weniger als 10 qkm, 
1.808 weniger als 20 qkm Grundfläche (In
nenminister 1975, S. 8f., und BÜNERMANNI 
KÖSTERING 1975, S. 13f.). 

Es ist leicht verständlich, daß kleine 
Gemeinden im ländlichen Raum durch eine 
mangelnde örtliche Daseinsvorsorge und feh
lende Kompetenz bei der vom Bundesbauge
setz seit 1961 geforderten Bauleitplanung 
geprägt waren. Sie konnten demnach dem 
gesetzlichen Auftrag, "das Wohl der Einwoh
ner in freier Selbstverwaltung durch ihre von 
der Bürgerschaft gewählten Organe zu för
dern" (§ I GO NW), kaum oder nicht ent
sprechen. Von den 2.297 kreis angehörigen 
Gemeinden besaßen 1.842 (= 80 %) keine 
eigene örtliche Verwaltung, sondern waren in 
insgesamt 290 Xmtern zusammengeschlos
sen, die zwischen 2 und 33 Gemeinden um
faßten und auf entsprechend viele Ratsgre
mien Rücksicht nehmen mußten. Diese auch 
in anderen Bundesländern bestehende Amts
verfassung sollte ursprünglich die mangelnde 
Leistungskraft von Klein- und Kleinst
gemeinden durch eine gemeinsame Verwal
tung ausgleichen. Manche amtsangehörige 
Gemeinden waren aber auf über 50.000 Ein
wohner angewachsen; so zählte die durch 
Bergbau und chemische Industrie geprägte 
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amtsangehörige Stadt Mari bei der Volks
zählung 1961 rd. 71.500 Einwohner. Die 
mangelnde Leistungsfähigkeit der Kleinge
meinden wurde zusätzlich durch eine Viel
zahl von Zweckverbänden - darunter allein 
580 Volks schul verbände - und kommunalen 
Gemeinschaftseinrichtungen, z. B. Sparkas
sen, ausgeglichen. Zahlreiche ländliche Ge

. meinden besaßen in eigener Trägerschaft kei
ne einzige Einrichtung, da oft selbst eine 
Bücherei oder ein Sportplatz von ihnen nicht 
unterhalten, sondern lediglich mit zugewiese
nen Mitteln bezuschußt werden konnten. 

Deutlich anders, aber nicht minder proble
matisch stellte sich die Situation der Verdich
tungsgebiete an Rhein und Ruhr sowie im 
Umkreis der großen Solitärstädte des Landes 
dar (Aachen, Hamm, Münster, Bielefeld, 
Paderborn, Siegen; zum Raumbedarf von 
Solitärstädten vgl. MÜLLER 1970). Hier stan
den Großstädte und große Mittelstädte mit 
hoher Bevölkerungsdichte und grenzüber
schreitenden Siedlungs- und Versorgungsver
flechtungen Umlandgemeinden mit großen 
Flächen gegenüber. Diese profitierten zuneh
mend davon, daß nicht nur die Wohnbevöl
kerung im Rahmen der Stadtrandwanderun
gen in großer Anzahl die Kernstädte verließ, 
sondern auch große Industrieunternehmen 
und großflächige Einzelhandelsunternehmen 
dorthin umzogen oder neue Betriebe errich
teten, weil sie auf dem engen Raum der 
Kernstädte keine Ansiedlungs- oder Erweite
rungsflächen mehr fanden. Gleichzeitig stie
gen - insbesondere im Individualverkehr -
die täglichen Pendlerströme zwischen Wohn
und Arbeitsstätten. Mit den zunehmenden 
Steuereinnahmen konnten die Umlandge
meinden ihre Infrastruktur z. T. beachtlich 
verbessern, leider oft auch im Rahmen unko
ordinierter Konkurrenzplanung; zugleich 
wuchs das kommunale Selbstbewußtsein. 
Verschiedenartigste, z. T. eifolgreich prakti
zierte Formen der interkommunalen Zusam
menarbeit blieben häufig in Ansätzen stecken 
oder scheiterten an einem Gewirr divergie
render Zuständigkeiten bei administrativer 
Zerschneidung der Verdichtungsgebiete 
durch Kreis-, Regierungsbezirks- und andere 
Grenzen (am Beispiel der Großräume Aa
chen und Hamm vgl. BREUER/MAYR 1971). 
Derartige Probleme existierten, wenn auch in 
geringerer Intensität, ebenfalls inmitten des 
ländlichen Raumes in städtischen Verflech
tungsgebieten, wenn eine Kernstadt mit zu 
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engem Gebietszuschnitt notwendige Aufga
ben der Raumordnung auf der eigenen 
Gemeindefläche ·nicht mehr lösen konnte. 

Unausgewogen waren ferner Größe und 
Leistungskraft der kreisfreien Städte und der 
Kreise. Die meisten der 37 kreisfreien Städte 
(20 in Westfalen, 17 im Rheinland) hatten 
eine deutlich zu geringe Bevölkerung, um 
notwendige Leistungen wirtschaftlich erbrin
gen zu können, und bis auf wenige Ausnah
men eine zu geringe Flächengröße als Pla
nungsraum. Die kleinste kreisfreie Stadt 
zählte rd. 47.000 Einwohner (Bocholt) und 
damit eine deutlich geringere Bevölkerung 
als einige große kreisangehörige Städte, die 
größte 856.000 Einwohner (Köln). Die flä
chen schwankten zwischen 13 qkm (Lüden
scheid) und 271 qkm (Dortmund); der größte 
Stadtkreis übertraf damit den der Fläche 
nach kleinsten Landkreis (Dinslaken mit 221 
qkm vor Bielefeld mit 226 qkm). Die Ein
wohnerzahlen wie auch die zumeist hohe 
Bevölkerungsdichte der kreisfreien Städte 
(häufig über 3.000 Einw./qkm, Wanne-Eickel 
zum Zeitpunkt der Volkszählung 1961 noch 
über 5.000 Einw./qkm) waren rückläufig. 
Dabei verstärkte sich in der polyzentrischen 
Stadtlandschaft des Ruhrgebietes zusehends 
das Gefälle zwischen den kreisfreien Städten 
im Süden mit günstigerer Entwicklung und 
den monostrukturell geprägten kreisfreien 
Städten im Norden des Reviers. 

Auch bei den Kreisen Nordrhein-Westfa
lens gab es deutliche Mängel; ein nach Grö
ße, Leistungskraft sowie räumlichen und 
wirtschaftlichen Bedingungen einheitlicher 
Kreistyp existierte nicht (Innenminister 
1975, S.291; zu den Vorschriften bei der 
Einrichtung und der Wahl der Kreisorte 
1815 siehe REEKERs 1977, S. 16). Von 57 
Kreisen hatten 35 unter 150.000 und 42 
unter 200.000 Einwohner; die Bevölkerungs
zahl schwankte zwischen 31.000 (Mon schau) 
und 365.000 (Düsseldorf-Mettmann), die 
Fläche zwischen 221 qkm (Dinslaken) und 
841 qkm (Schlei den), woraus sich unter
schiedliche Dichten von unter 100 bis über 
800 Einw./qkm ergaben. Die Anzahl der 
Gemeinden je Kreis reichte 1967 von 19 bis 
104 (Zahlen z. T. nach BÜNERMANN/KösTE
RING 1975, S.3, und MATTENKLODT 1972, 
S. 5). Nach dem Anteil der Gemeindegrößen
klassen und der Lage im ländlichen Raum 
oder im Ballungsrandgebiet war die Aufga
benlage der Kreise höchst verschieden. 



Unterschiede bestanden schließlich auch 
hinsichtlich der Größe und Einwohnerzahl 
der Regierungsbezirke. Nach Fläche bzw. 
Einwohnerzahl fUhrten Amsberg (7.668 
qkm) und Düsseldorf (rd. 5,6 Mill. Einw.); in 
bezug auf beide Kriterien bildete Aachen das 
Schlußlicht (3.122 qkm und rd. I Mill. 
Einw.), wobei dieser Sachverhalt allerdings 
auch mit Gebietsabtretungen an Belgien 
1919 zu erklären ist. Funktionen und insbe
sondere Abgrenzungen dieser staatlichen 
Mittelinstanz standen nicht erst in den 60er 
Jahren in der Diskussion. 

Zum komplexen GefUge der Verwaltungs
gliederung in Nordrhein-Westfalen gehörten 
aber auch die an die Tradition der früheren 
preußischen Provinzial verbände anknüpfen
den Landschaftsverbände (seit 1953, vgl. 
dazu Kap. 7.2) sowie die Landesplanungsge
meinschaften Westfalen, Rheinland und 
Siedlungsverband Ruhrkohlenbezirk, die fUr 
Teile des Landesgebietes zuständig waren 
(vgl. Karte bei MATTENKLODT 1972, S. 7). 
Die letztgenannten waren in den 1960er Jah
ren ebenso Träger der funktionalen Selbst
verwaltung, wie dies traditionell berufsstän
dische Kammern sind. Schließlich gab und 
gibt es weiterhin Fachbehärden des Landes, 
auch staatliche Sonderbehörden genannt, die 
teils fUr das gesamte Landesgebiet, teils fUr 
Bereiche unterschiedlicher Größe zuständig 
waren und sind. 

Das Wissen um diese Vielfalt und die 
Schwierigkeiten der meisten Bürger, Kompe
tenzen und Unterschiede richtig einordnen 
und verstehen zu können, trugen bei Wissen
schaftlern, Verwaltungsfachleuten und Politi
kern dazu bei, Verwaltungsvereinfachungen 
oder einen Neubau der Verwaltung (W AGE
NER 1969) zu fordern. 

3. ZIELE UND RICHTBEGRIFFE DER GEBIETS
UND VERWALTUNGSREFORM 

Bei den Diskussionen über Ziele und Maß
nahmen der Verwaltungs- und Gebietsreform 
in den Ländern der Bundesrepublik Deutsch
land (vgl. MATTENKLODT 1972 und Themen
heft der "Berichte zur deutschen Landeskun
de" 47, H. I, 1973) wurden unterschiedliche 
Bewertungen und verschiedene Wege zur 
Erreichung von Zielen aufgezeigt. 

Einigkeit bestand in der Einsicht, daß eine 
Anpassung der überkommenen Verwaltungs-

strukturen an die heutigen Siedlungs-, Le
bens- und Bewegungsräume der Bürger zu 
erfolgen habe (Innenminister 1975, S. 4) und 
daß die Gebietsreform auch zukünftige Ent
wicklungen einschließen müsse. Ohne diesen 
Konsensus aller im Landtag vertretenen Par
teien und der großen Mehrheit der Bürger 
hätte das über zwei Landtagsperioden hinweg 
realisierte Reformwerk - so unpopulär es bei 
konkreten Einzelf<illen auch gewesen sein 
mag - keine Aussicht auf Erfolg gehabt. 

Der Wunsch nach mehr Übersichtlichkeit 
und VerwaltungsvereinJachung ist häufig mit 
der Anregung verbunden gewesen, die Not
wendigkeit der verschiedenen Verwaltungs
ebenen und ihre eventuelle Zusammenfas
sung zu prüfen. In den Nachbarländern exi
stieren bekanntlich meist nur drei, allenfalls 
vier Verwaltungsebenen (z. B. Reich, Provinz 
und Gemeinde in den Niederlanden). Außer
dem wurde die Integration von Sonderbehör
den vorgeschlagen. 

Der Wunsch nach mehr Effektivität bzw. 
Leistungsfo,higkeit zog angesichts der aufge
zeigten Disparitäten und Unzulänglichkeiten 
die Forderung der Maßstabsvergräßerung 
nach sich, deren inhaltliche Festlegung 
jedoch sehr umstritten war. Eine hinreichen
de Gemeindegräße wurde aber allgemein als 
Voraussetzung fUr die notwendige Verwal
tungs- und Leistungskraft angesehen, um 
eine angemessene Ausstattung mit Einrich
tungen der Daseinsvor- und -fUrsorge zu 
gewährleisten. In Studien zur Erarbeitung 
von Maßstäben zur Steigerung der Leistungs
fahigkeit der öffentlichen Verwaltung ver
suchten WAGENER (1969, 1972) und andere, 
optimale Bevölkerungsgrößen für verschiede
ne Verwaltungsaufgaben zu ermitteln und 
daraus Richtzahlen fUr verschiedene Gebiets
einheiten abzuleiten. Durch Errichtung von 
Gebietskörperschaften vergleichbarer Lei
stungskraft sollte zudem die Möglichkeit 
geschaffen werden, die im Raumordnungsge
setz 1965 als Ziel definierten gleichwertigen 
Lebensbedingungen zu realisieren. 

In Verbindung mit den Zielen der Über
sichtlichkeit und des "Integrationswertes" 
von öffentlichen Verwaltungen und ihren 
Trägern (WAGENER) wurde z. T. vehement 
die Einräumigkeit der Verwaltung gefordert, 
diese aber ebenso auch abgelehnt. Damit war 
zunächst gemeint, daß ein von den Bürgern 
als einheitlicher Lebens- und Identifikations
raum empfundenes Gebiet auch nur ein ein-
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ziger Verwaltungs-, Investitions- und Pla
nungsraum sein sollte. Siedlungen, die mit 
einem Zentralort unterer Stufe einen Nah
versorgungsbereich bildeten, sollten zu ei
ne r Gemeinde zusammengeschlossen wer
den. Darüber hinaus sollte die Deckungs
gleichheit möglichst vieler behördlicher und 
organisatorischer Kompetenzbereiche (z. B. 
Bezirke von Gerichten, Schulämtern, Ge
sundheitsämtern und anderen Sonderbehör
den) angestrebt und dafür Sorge getragen 
werden, daß diese nicht von Kreisgrenzen 
geschnitten werden. 

Im Zuge der funktionalen Verwaltungsre
form sollte eine größere Bürgernähe durch 
die Delegation einer Vielzahl von Zuständig
keiten von höheren auf niedere Verwaltungs
ebenen erreicht werden. Eine solche Delega
tion von Aufgaben ist aber nur möglich bei 
einer personell und apparativ gut ausgestatte
ten Verwaltung. Damit wird eine entspre
chende Einwohnerzahl im Interesse sinnvol
len Einsatzes bzw. effizienter Auslastung wie
derum Voraussetzung der Funktionalreform. 

Gelegentlich wurden als Folge der Einge
meindungen auch Minderungen der Verwa/
tungskosten gefordert oder in Aussicht 
gestellt. Diese Erwartungen erwiesen sich 
jedoch überwiegend als unrealistisch. 

Unter Beachtung dieser ökonomisch und 
verwaltungswissenschaftlich bestimmten Zie
le und Richtbegriffe fanden zahlreiche geo
graphisch-raumordnerische Grundprinzipien 
bei der Neugliederung Anwendung. Dazu 
gehören 

- die Zusammenfassung von Gemeinden 
oder Gemeindeteilen mit grenzüberschrei
tenden Bau- und Nutzungsverflechtungen 
in einem größeren Gemeindegebiet, 

- die Berücksichtigung der strukturellen Do
minanz und des infrastrukturellen Ent
wicklungsstandes, der Erreichbarkeit und 
der dominanten Pendlerverflechtungen so
wie des Grades der sozialgeographischen 
Integration bei der Dimensionierung und 
Abgrenzung der Gemeinde, 

- die Anpassung der Gemeindegrenzen an 
das System der zentralen Orte und ihrer 
Bereiche, insbesondere der unteren und 
mittleren Stufe, und die Zusammenfassung 
mittelzentraler Versorgungsberei'che in ei
nem Kreis, 

- die Einordnung neuer Gemeinden in die 
Konzeption des Landesentwicklungspro-
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gramms sowie der damaligen Landesent
wicklungspläne I und 11, 

- die Berücksichtigung lagespezifischer 
Raumordnungsaufgaben als Bestimmungs
und Abgrenzungskriterien, 

- die Erfüllung eigener, mit dem Großraum 
abgestimmter Entwicklungsziele für die 
neuen Kreise sowie 

- naturgeographische Gegebenheiten als 
Korrektive bei administrativen Abgren
zungen. 

Ferner sollten auch Aspekte der historisch
kulturräumlichen Verbundenheit und der 
/andsmannschajilichen Zusammengehörig
keit Berücksichtigung finden - insbesondere 
bei der Kreisbildung -, wenn sie anderen 
Zielen nicht entgegenstanden. 

Eine bevorzugte Betonung unterschiedli
cher Ziele konnte durchaus zu divergieren
den Lösungen führen, die gegeneinander 
abzuwägen waren. Einige Urteile des Verfas
sungsgerichts in Münster haben zwar Ent
scheidungen des Gesetzgebers aufgehoben, 
diesen aber insoweit bestätigt, daß ein 
Anspruch von betroffenen Gebietskörper
schaften auf die Einhaltung einer Rangfolge 
von Prinzipien nicht besteht (BÜNERMANNI 
KÖSTERING 1975, S. 9). 

Zu beachten waren schließlich auch verfas
sungsrechtliche und verwaltungstechnische 
Normen, insbesondere die Begrenzung' der 
Wirkungsberechtigung von Gemeinden als 
hoheitlich handelnde Gebietskörperschaften, 
wie dies durch Grundgesetz, Landesverfas
sung, Gemeindeordnung und Rechtspre
chung festgelegt war (vgl. BUCHHOLZ/HEINE
BERG/MAyR/SCHÖLLER 1971, S.38f. u. a.). 
Derartige Normen sollten allerdings über
prüft und ggf. veränderten Rahmenbedin
gungen angepaßt werden, insbesondere im 
Ballungs- und Ballungsrandgebiet. 

4. VERLAUF UND ERGEBNISSE DER 
VERWALTUNGSGEBIETSREFORM 

IN NORDRHEIN-WESTFALEN (zu Karte 1) 

4.1 DIE SACHVERSTÄNDIGENGUTACHTEN 

Nachdem sich 1964 der 45. Deutsche Juri-
stentag für eine grundlegende Umgestaltung 
der kommunalen Gebietsstrukturen ausge
sprochen und 1965 der damalige Minister
präsident Vorschläge zur Länderneugliede-



rung gemacht hatte, erteilte die Landesregie
rung am 5. 10. 1965 einer Sachverständigen
kommission aus Wissenschaftlern, Ministeri
albeamten und Repräsentanten der kommu
nalen Spitzenverbände den Auftrag, ein Gut
achten über die Vereinbarkeit der bestehen
den verwaltungsräumlichen Strukturen 
Nordrhein-Westfalens mit den Anforderun
gen der Zeit zu erstatten. Dieser Aufgabe 
entsprachen die Sachverständigen der sog. 
"Rietdorf-Kommission" in drei Teilgutach
ten (A, B, C) über 

- die Neugliederung der Gemeinden in den 
ländlichen Zonen des Landes (A, 1966), 

- die Neugliederung der Städte und Gemein
den in den Ballungsrandzonen und die 
Reform der Kreise (B, 1968) und 

- die staatliche und regionale Neugliederung 
des Landes (C, 1968). 

Von ihnen erzielte Gutachten A über die 
Gemeindereform - aufbauend auf jüngsten 
landesplanerischen Forschungen - einen be
sonders durchschlagenden Erfolg; es stand in 
unmittelbarem Zusammenhang mit dem Er
laß des Landesentwicklungsplanes (LEP) I 
vom 28. 11. 1966 (Einteilung des Landesge
bietes in Ballungskerne, Ballungsrandzonen, 
ländliche Zonen und städtische Verflech
tungsgebiete), der alle Gebietstypen angemes
sen an der Landesentwickung beteiligt sehen 
wollte. Das Gutachten konstatierte die außer
ordentliche Leistungsschwäche der Gemein
den im ländlichen Raum und forderte deren 
Zusammenfassung zu größeren Verwaltungs
einheiten der Ortsebene nach zwei Grundty
pen A und B. Gemeinden des Typs A sollten 
wenigstens 5.000, in der Regel 8.000 Einwoh
ner, Gemeinden des Typs B wenigstens 
20.000, in der Regel aber 30.000 Einwohner 
umfassen. A-Gemeinden - "Iändliche Ge
meinden der Zukunft" in Form von "Dörfer
gemeinschaften" (Innenministerium 1975, 
S. 16) - sollten als kommunale Grundausstat
tung eine voll ausgebaute Volksschule mit 
Turnhalle und Lehrschwimmbecken, Sport
platz und Freibad, Bücherei, Jugendheim, 
Altenheim und ein Verwaltungsgebäude be
sitzen sowie zu vorausschauender Planung 
befähigt sein (Unterzentrum). B-Gemeinden 
sollten ergänzend außerdem Gymnasien, 
Real- und Sonderschulen, ein Krankenhaus, 
ein Hallenbad und Veranstaltungsräume be
sitzen sowie ohne Mitbeteiligung von Nach-

bargemeinden alle Versorgungsverpflichtun
gen im Einzugsbereich erfUllen können (Un
terzentrum mit Teilfunktionen eines MitteI
zentrums oder voll entwickeltes MitteIzen
trum). Beide Gemeindetypen sollten mit 
öffentlichen Verkehrsmitteln in 30 Minuten 
erreichbar sein, die B-Gemeinde in der glei
chen Zeit wegen besserer Verkehrsbedienung. 
Grundsätzlich sollte die Einheitsgemeinde 
mit einem Rat und einer Verwaltung ange
strebt, die Amtsverfassung als nicht mehr 
benötigte Verwaltungsebene dagegen besei
tigt werden. 

Trotz jeglichen Fehlens konkreter Hinwei
se fUr Gemeindezusammenschlüsse wurde 
der Verweis auf die zentralen Orte und ihre 
Bereiche gemäß LEP I sehr folgenreich; die 
Errichtung der 1968 neubeschlossenen 
Hauptschulen orientierte sich völlig an die
sem Plan. 

Das zwei Jahre später veröffentlichte Gut
achten B empfahl, in den Ballungsrandzonen 
wegen der höheren Verdichtung der Bevölke
rung und der besseren Erreichbarkeit zentra
ler Einrichtungen ausschließlich Gemeinden 
des Typs B zu bilden. Die fUr eine moderne 
AufgabenerfUllung viel zu kleinen Kreise soll
ten künftig 500 - 1.000 qkm Grundfläche 
und wenigstens 150.000, möglichst 200.000 
Einwohner haben. Durch Wiedereinkreisun
gen oder Eingemeindungen zu kleiner kreis
freier Städte sowie Landkreis-Zusammenle
gungen sollte die Zahl der Stadtkreise von 37 
auf 18, die der Landkreise von 57 auf 31 
jeweils um etwa die Hälfte reduziert werden 
(mit konkretem Vorschlag). In den vergrö
ßerten neuen kreisfreien Städten sollten 
Bezirksvertretungen eingerichtet werden. Ne
ben dem Hauptvorschlag, maßstabsvergrö
ßerte neue Kreise bisheriger Verfassungs
struktur einzurichten, empfahl ein Minder
heitsgutachten, durch Zusammenfassung tra
ditioneller Kreise mit Regierungsbezirken 
und Sonderverbänden Regionalkreise zu bil
den (vgl. dazu BREUERIMAYR 1971). 

Das gleichzeitig erschienene Gutachten C 
befaßte sich mit der staatlichen Verwaltung 
(6 Regierungsbezirke) und den beiden Land
schaftsverbänden. Darin wurde u. a. mit 
alternativen Abgrenzungsvorschlägen die Bil
dung von drei neuen Regierungsbezirken 
- Rheinland, Rhein-Ruhr und Westfalen -
fUr Aufsichts- und Ordnungsaufgaben vorge
schlagen. Ihnen sollten deckungsgleich drei 
Regionalverbände gleichen Namens fUr die 
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regionale Leistungsverwaltung gegenüberste
hen, in denen die Landschaftsverbände und 
die Landesplanungsgemeinschaften aufgehen 
sollten. Ein Minderheitsgutachten von H. 
NAUNIN machte Bedenken gegen entschei
dende Bestandteile des Hauptvorschlags gel
tend. 

Auch Teilgutachten B erreichte - wenn
gleich zeitlich später - mit seinem Hauptvor
schlag eine große Wirkung, während Teilgut
achten C lediglich heftige Diskussionen aus
löste, ohne Grundlage eines ernsthaften 
Gesetzgebungsverfahrens zu werden. Die 
Sachverständigengutachten Bund C lösten 
eine Vielzahl anderer Neuordnungsvorschlä
ge aus, auf die hier nicht eingegangen werden 
kann (vgl. MATTENKLODT 1972, S. 22-68). 

4.2 DAs I. NEUGLIEDERUNGSPROGRAMM 
1967-1970 

Ziel des I., vom Innenminister im Früh
jahr 1967 aufgestellten Neugliederungspro
gramms war es, hinsichtlich der kommunalen 
Verwaltungsräume den Prozeß des Umden
kens insbesondere in ländlichen Zonen und 
in ausgewählten Verdichtungsräumen zu fOr
dern, in denen eine besonders kleinteilige 
Zersplitterung der Gemeindestrukturen cha
rakteristisch war. Bis 1970 konnten nicht 
weniger als 47 Neugliederungsgesetze verab
schiedet werden, die auf zwei verschiedenen 
Ansätzen beruhen (vgl. Landesentwicklungs
berichte ab 1966 und zusammenfassend mit 
Karten BÜNERMANN 1970 und MA TTEN
KLODT 1972, S. 240-243). 

Zum einen erfolgten, insbesondere im 
Regierungsbezirk Aachen und im Münster
land, zahlreiche Zusammenschlüsse von Ge
meinden aufgrund freiwilliger Gebietsände
rungsverträge. Vorherrschend waren Vereini
gungen namensgleicher Gemeinden, die als 
Stadt bzw. Wigbold und Kirchspiel nebenein
ander existierten (im Münsterland z. B. Sen
denhorst, Drensteinfurt, Telgte und Frecken
horst), der Zusammenschluß der Gemeinden 
eines Amtes (z. B. Schöppingen) oder die 
Eingliederung der Gemeinden eines Amtes .in 
eine Stadt (z. B. Ahlen). Dieses Freiwillig
keitsprinzip wurde akzeptiert, wenn vorge
schlagene Zusammenschlüsse den allgemei
nen Grundsätzen der Reform entsprachen 
und nicht sog. "Sperrlösungen" gegen die 
Ziele der Neuordnung waren. Die freiwilligen 
Vorschläge erwuchsen nicht allein aus raum-
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ordnungspolitischer Einsicht der Altgemein
den, sondern auch, um bei künftigen Förde
rungsmaßnahmen entsprechend berücksich
tigt zu werden. 

Der zweite Ansatz war die Gliederung gan
zer Kreise von Amts· wegen, wobei teilweise 
einige Gemeinden aus Nachbarkreisen inte
griert wurden. Der erste umfassend neuge
gliederte Kreis Nordrhein-Westfalens war 
der Kreis Unna am Ostrand des Ruhrgebie
tes, aus dessen damals noch 67 Gemeinden 
durch Gesetz vom 19. 12. 1967 neun neue 
Großgemeinden entstanden, während zwei 
mit der kreisfreien Stadt Hamm vereinigt 
wurden (vgl. u. a. MAYR 1971). Neben Räu
men mit extrem starker kommunaler Klein
kammerung (z. B. Kreise Unna, Soest, Sie
gen, Lemgo, Detmold, Kleve, Euskirchen) 
wurden noch zwei weitere Gebietstypen mit 
zusätzlichen Problemen erfaßt: Kreise mit 
extremer Raumnot der z. T. kreisfreien 
Kemstädte (Lüdenscheidl Altena, Herford, 
Wiedenbrück, Olpe, Oberbergischer Kreis, 
Raum Bonn) und Gebiete, in denen das Lei
stungsgefalle gegenüber benachbarten Städ
ten des Ballungsraums besonders ausgeprägt 
war (Ennepe-Ruhr-Kreis, Kempen-Krefeld). 
Die bisher kreisfreien Städte Herford, Lü
denscheid und Viersen wurden - wie zuvor 
schon Siegen - wieder eingekreist, der Kreis 
Altena in Kreis Lüdenscheid umbenannt. 

Verfahrensmäßig wurden diese Neugliede
rungen zumeist durch Vorschläge der Ober
kreisdirektoren als untere staatliche Behör
den, Beratungen der Gemeinderäte und 
Kreistage, Bereisungen von Arbeitsgruppen 
des Innenministeriums ("fliegende Kommis
sionen") mit öffentlichen Anhörungen sowie 
durchweg sehr qualifizierte Gesetzentwürfe 
des Innenministeriums vorbereitet, bevor der 
Landtag nach weiteren Beratungen die ent
sprechenden Gesetze verabschiedete (vgl. 
auch Innenminister 1975, S. 14 und BÜNER
MANN/KöSTERING 1975, S. 7f.). 

Das gesamte erste Neugliederungspro
gramm erfolgte ohne wesentliche Antastung 
der Kreisgrenzen und erst recht der Regie
rungsbezirksgrenzen, obwohl prinzipiell alle 
Grenzen zur Diskussion stehen sollten. 
Gemeindegebiets-, Kreis~ und MitteIinstanz
reform, zwischen denen unbestreitbare Zu
sammenhänge bestehen, sollten nach den 
Zielvorstellungen der Landesregierung s u k
z e s s i v "von unten nach oben" durchge
fUhrt werden, da man zunächst gewisse 



Erfahrungen in unterschiedlich strukturier
ten Gebieten sammeln wollte. Der Nachteil 
dieser Strategie war allerdings, daß von der 
kommunalen Neuordnung isoliert betroffene 
Räume erneuten Auswirkungen der Neuglie
derung von Nachbarräumen sowie der Kreis
und Regierungsbezirksebene unterlagen. Et
liche neugegliederte Städte, wie z. B. Brack
wede, Freckenhorst, Blankenstein, Hüttental 
oder Eiserfeld, hatten keinen Bestand. Inso
fern bestand ein Haupteinwand gegen das I. 
Neugliederungsprogramm darin, daß es weit
gehend in territorial-historisch überkomme
nen Verwaltungseinheiten ohne hinreichende 
Berücksichtigung zentralörtlicher Kräfte aus 
Nachbarkreisen und ohne Kenntnis der 
zukünftigen MitteIinstanzgrößen und -kom
petenzen durchgeftihrt wurde. 

Einen Sonderfall und zugleich das wichtig
ste Gesetz des I. Neugliederungsprogramms 
stellte die kommunale Neuordnung des Rau
mes Bonn dar, bei der erstmalig eine Region 
neu geordnet sowie Gemeinde- und Kreisre
form miteinander verbunden wurden. Unter 
Eingemeindung der zwei Nachbarstädte Bad 
Godesberg und Beuel und weiterer acht 
Gemeinden wurde die Bundeshauptstadt 
nach heftigen Auseinandersetzungen flächen
mäßig von 31 auf fast 143 qkm ganz 
beträchtlich erweitert und wuchs von 
135.000 auf 301.000 Einwohner an. Die ver
bliebenen Gebiete des ehemaligen Siegkreises 
und des Kreises Bonn wurden als Umland
kreis unter dem Namen Rhein-Sieg-Kreis 
zusammengeschlossen (vgl. SCHAMP 1970). 

Durch das gesamte I. Neugliederungspro
gramm verringerte sich die Zahl der Gemein
den in Nordrhein-Westfalen von 2.334 (I. 4. 
1967) um fast die Hälfte (- 45 Prozent) auf 
1.277 (I. I. 1970), wobei von 1.057 aufgelö
sten Gemeinden nur 237 durch "freiwillige 
Teillösungen" aufgehoben wurden (MA TTEN

KLODT 1972, S. 34). Die neuen Gegebenhei
ten machten eine Neufassung des Landesent
wicklungsplanes (LEP) I erforderlich, die im 
Dezember 1970 bekanntgegeben wurde. Im 
gleichen Jahr erschienen auch der LEP II mit 
Entwicklungsschwerpunkten und Entwick
lungsachsen sowie eine Auftragsarbeit der 
Landesregierung an das Institut ftir Landes
kunde von G. KLuCZKA (1970) zur Gliede
rung Nordrhein-Westfalens nach zentralörtli
chen Bereichen, die beide ftir die weitere 
Neuordnung des Landesgebietes fortan be
ständige Grundlagen waren. 

4.3 DAS 2. NEUGLIEDERUNGSPROGRAMM 
1970-1975 

Am I. Oktober 1969 kündigte die Landes
regierung aus der Erkenntnis heraus, daß das 
bisherige Verfahren der Verwaltungsgebiets
reform nicht durchzuhalten war, ftir die 
Legislaturperiode 1970-1975 ein 2. Neuglie
derungsprogramm mit veränderter Konzep
tion an. Danach sollten in jeweils geschlosse
nen Verfahren die Gemeinde- und Kreis
neugliederungen in acht größeren Neuord
nungsräumen durchgeftihrt werden, die erst
mals auch über die Regierungsbezirksgrenzen 
hinwegreichten (vgl. Landesregierung 1970, 
S. 144 und Abb. I). Die neuen Kreise sollten 
sich in das System der Entwicklungsachsen 
und Entwicklungsschwerpunkte gemäß LEP 
II einftigen und eigenständige, mit dem 
Großraum abgestimmte Entwicklungsziele 
haben. Mehr als drei Viertel aller Gemein
den, mehrere Kreise und sonstige Verwal
tungseinheiten sollten aufgelöst werden und 
weitere kleinere kreisfreie Städte in Kreise 
zurückkehren, damit ein rationeller und 
übersichtlicher Aufbau der Gesamtverwal
tung mit einer wesentlich herabgesetzten 
Zahl der Verwaltungseinheiten möglich sei 
(ebd., S. 144). Die Grundsatzfrage, ob bei der 
Lösung des Stadt-Umland-Problems Um
land- oder Sektoralkreise zu bilden seien, 
sollte nicht einheitlich gelöst, sondern von 
den spezifischen Raumstrukturen und 
Raumordnungsproblemen abhängig gemacht 
werden. 

Die beiden ersten Neuordnungs-Gesetze 
innerhalb des 2. Neugliederungsprogramms 
betrafen zwei von ftihrenden Zentren gepräg
te Regionen im Südwesten und Nordosten 
des Landes, nämlich die Räume Aachen und 
Bielefeld (Inkrafttreten der Gesetze ab I. I. 
1972 bzw. I. I. 1973). Analog der beim 
Modellfall Bonn praktizierten Maßstabsver
größerung wurden beide Kernstädte beträcht
lich vergrößert und damit in ihren Funktio
nen als Oberzentren gestärkt, die Anzahl der 
Kreise jeweils um die Hälfte verringert und 
die Gemeinden durch Eingemeindungen und 
Zusammenschlüsse sogar um rd. 75 Prozent 
reduziert. Ähnlich großzügige Lösungen wur
den in den überwiegend von ländlichen 
Zonen sowie ergänzend von Ballungsrandge
bieten geprägten Neuordnungsräumen Mün
ster/Hamm, Niederrhein (mit Kreis Borken 
und kreisfreier Stadt Bocholt) sowie Sauer-
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--- Neugliederungsräume 

--- Regj~rungsbezirke 

--- Kreise 

o 10 20 30 40 SOkm 
! ! ! 1 ! ! 

,,,"--

Zweites 
Neugliederungsprogramm 

1 Raum Aachen 
2 Raum Bielefeld 
3 Raum Münsterl Hamm 
4 Ruhrgebiet 
5 Raum Niederrhein 

Erstes 
Neugliederungsprogramm 

6 Raum Mönchenglad
bachl Düsseldor! I 
Wuppertal 

o Raum Bann 
(neugegliedert 1969) 

7 Raum Sauerlandl 
Paderborn 

8 Raum Köln 

Abb. I: Neugliederungsräume in Nordrhein-Westfalen 

landlPaderborn realisiert, die annähernd 
zeitgleich mit den Ballungsgebieten Ruhrge
biet, MönchengladbachlDüsseldorf/Wupper
tal und Köln neu geordnet wurden; die sechs 
Gesetze traten gemeinsam am 1. 1. 1975 in 
Kraft (zu den Ergebnissen siehe Kap, 4,5), 

Die zunächst relativ schematisch auf 
Kreisbasis gebildeten Neugliederungsräume 
wurden bereits vor den Anhörungsverfahren 
unter Beachtung mittel- und oberzentraler 
Verflechtungen sachgerechter abgegrenzt; so 
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Quelle; 
Nordrhein-Wastfalen-Programm,1970 

wurden z. B. das spornartig nach Osten vor
springende Amt Harsewinkel des Kreises 
Warendorf dem Neugliederungsraum Biele
feld zugeschlagen und der Neugliederungs
raum Ruhrgebiet in anschließende Kreise 
hinein erweitert (vgl. Karte bei MA TTEN

KLOOT 1972, S. 124). 
Die Neuordnung des Ruhrgebietes erwies 

sich aus gleich mehreren Gründen heraus als 
der eigentliche Schlüssel zur gesamten Neu
gliederung des Landes. Die besondere 



Schwierigkeit lag darin, daß hier örtliche, 
überörtliche und regionale Probleme weitge
hend zusammenfallen und von der Neuglie
derung des Reviers alle anderen Räume 
beeinflußt wurden. Den spezifischen Struktu
ren der Stadtlandschaft wollte das Innenmi
nisterium durch ein neues kommunalverfas
sungsrechtliches Konzept entsprechen und 
legte neben einem konventionellen Städte
und Kreismodell ein von ihm bevorzugtes 
Städteverbandsmodell vor, das jedoch im 
Landtag keine Mehrheit fand und damit 
auch für die anderen Ballungsgebiete nicht 
mehr herangezogen werden konnte. Nach 
Auskreisungen und räumlicher Neuabgren
zung sowie unter Verzicht auf Randkreise 
sollte das gesamte Ruhrgebiet in vier Städte
verbänden (Duisburg, Essen, Bochum, Dort
mund) mit jeweils über I Mill. Einwohnern 
zusammengefaßt werden, wobei Verbände 
und Mitgliedsstädte unterschiedliche Zustän
digkeiten haben sollten (vgl. HEl NE BERG/ 
MAYR 1973). Schließlich wurde vom Ruhrge
biet aus durch die in Wattenscheid entstan
dene "Aktion Bürgerwille" ein Volksbegeh
ren gegen die gesamte Neugliederung mit 
zwei eigenen Gesetzentwürfen zur Änderung 
der Gemeindeordnung gestartet. Trotz re
spektabler Ergebnisse in einigen von der Ein
gemeindung bedrohten Mittel- und Klein
städten - in Wattenscheid selbst 73 Prozent
trugen sich insgesamt nur rd. 6 Prozent 
(~ 720.000 Bürger) anstelle der für ein Refe
rendum notwendigen 20 Prozent (~ 2,4 Mill.) 
der Stimmberechtigten in die öffentlich aus
gelegten Einschreiblisten ein, so daß der Bür
gerinitiative kein Erfolg beschieden war (Bü
NERMANN/KösTERING 1975, S. 10f.). 

Mit einem einige Auswirkungen regelnden 
Neugliederungs-Schlußgesetz wurde am 26. 
11. 1974 die gesamte Verwaltungsgebietsre
form von der gesetzgeberischen Seite her vor
läufig abgeschlossen. 

4.4 KORREKTUREN DER GEBIETSREFORM 
DURCH DEN VERFASSUNGSGERICHTSHOF 

NORDRHEIN-WESTFALEN 

Wenn fast 80 Prozent aller Gemeinden den 
Gesetzentwürfen der Landesregierung zur 
kommunalen Neugliederung durch ihre Ge
meinderäte zugestimmt haben (Innenmini
ster 1974, S.44), so ist dies zweifellos eine 
hohe Zustimmungsquote, die jedoch die 

Knappheit zahlreicher Entscheidungen und 
auch die Meinungen der betroffenen Bevöl
kerung unberücksichtigt läßt. Immerhin sind 
gegen die Auffassung, die Aufgabe der Selb
ständigkeit einer Gemeinde zugunsten einer 
Einbeziehung in eine größere kommunale 
Einheit sei aus Gründen des öffentlichen 
Wohls gerechtfertigt, insgesamt 97 Verfas
sungsbeschwerden beim nordrhein-westfali
sehen Verfassungsgerichtshof in Münster 
geführt worden (Landesentwicklungsbericht 
1976, S. 131; KÖSTERING 1984, S. 4, Anm. 
28); nur fünf Gemeinden waren erfolgreich. 

Im August 1972 wurde das nur etwa 4.000 
Einwohner zählende Eifelstädtchen Heim
bach, Kreis Düren, das mit dem 12 km 
entfernten Ort Nideggen und anderen Ge
meinden im Rahmen des Aachen-Gesetzes 
zu einer zweipoligen Großgemeinde Nideg
gen zusammengeschlossen worden war, wie
der selbständig (vgl. VGH NW v. 4. 8. 1972-
VerfGH 13/71 und HOPPE 1972). Kurz bevor 
das Innenministerium eine Schlußbilanz der 
Verwaltungsgebietsreform vorlegte, wurde 
im Dezember 1974 im Wege der Einstweili
gen Anordnung die Auflösung der wenige 
Jahre zuvor neugebildeten, ca. 51.000 Ein
wohner zählenden Stadt Meerbusch, die 
überwiegend nach Düsseldorf eingemeindet 
worden war, gestoppt und im September 
1975'in einem Urteil bestätigt (VGH NW v. 
13.9. 1975 - VerfGH 43/74). 

Zugunsten beschwerdeführender Gemein
den wurde schließlich auch im Dezember 
1975 in den Fällen der Städte Monheim, 
Wesseling und Gladbeck entschieden (VGH 
NW v. 6. 12. 1975 - VerfGH 39/74 Mon
heim, VerfGH 62/74 Wesseling, VerfGH 13/ 
74 Gladbeck). Monheim mit rd. 14.000 Ein
wohnern war überwiegend Düsseldorf, z. T. 
Leverkusen eingegliedert worden, Wesseling 
mit rd. 27.000 Einwohnern mit Köln verei
nigt und Gladbeck mit rd. 82.000 Einwoh
nern zusammen mit Bottrop und Kirchhellen 
zu einer neuen Stadt Bottrop zusammenge
schlossen worden, im Volksmund zumeist als 
"Glabotki" karikiert. Nach Diskussion zahl
reicher Alternativen - darunter im Falle 
Gladbeck auch einer Vereinigung mit Gel
senkirchen - wurde allen drei Gemeinden 
durch die am I. 6. 1976 in Kraft getretenen 
sog. "Neugliederungs-Reparaturgesetze" die 
Selbständigkeit zurückgegeben (GV. NW. 
S.206/214/221; SGV. NW. 2020). Meer
busch wurde in den Kreis Neuss, Monheim 
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in den Kreis Mettmann und Wesseling in den 
Erftkreis einbezogen. Durch die Wiederver
selbständigung Wesselings verlor Köln seinen 
Status als erste Millionenstadt Nordrhein
Westfalens. Gladbeck schließlich, die einzige 
erfolgreiche BeschwerdefUhrerin im Landes
teil Westfalen-Lippe, verlor seine frühere 
Kreisfreiheit und wurde dem Kreis Reckling
hausen zugeordnet, mit dem es ebenso wie 
mit Essen nur eine kurze gemeinsame Grenze 
hat, während es insbesondere von Bottrop 
und Gelsenkirchen "eingerahmt" wird. Bot
trop und Kirchhellen blieben als vereinigte 
kreisfreie Stadt Bottrop erhalten. 

Abgewiesen wurden hingegen u. a. die Ver
fassungsbeschwerden von Wattenscheid (zu 
Bochum), Hohenlimburg, Berchum (beide zu 
Hagen), Kettwig (zu Essen), Rheinhausen, 
Homberg (beide zu Duisburg) und Porz (zu 
Köln), während Wulfen (zu Dorsten) seine 
Klage zurücknahm und andere Orte - wie 
z. B. Rheydt und Wickrath (zu Mönchenglad
bach) - letzten Endes doch von einer Verfas
sungsbeschwerde absahen (KÖSTERING 1984, 
S. 2). Repräsentanten dieser Altgemeinden 
bemühten sich im Rahmen von Bürgerverei
nigungen weiterhin um die Wiederherstel
lung der Selbständigkeit (vgl. Kap. 8 und 
LANDWEHRMANN/RoTTMANN 1987, S. 11). 

Insgesamt hält sich somit die Anzahl der 
gerichtlichen Korrekturen der Gebietsreform 
in Grenzen, wenngleich sie fUr die Gemein
den mit erfolgreicher Klage natürlich beson
ders bedeutend waren. 

4.5 DIE SITUATION 
DER VERWALTUNGSGLIEDERUNG 
NACH DER GEBIETSREFORM 1976 

Karte 1 läßt klar erkennen, in welch außer
gewöhnlichem Maße sich die Verwaltungs
strukturen durch die Gebietsreform geändert 
haben (vgl. Tab. 1 u. 2). 

Die Anzahl der Gemeinden sank zwischen 
dem 1. 4. 1967 und dem 1. 6. 1976 in ganz 
Nordrhein-Westfalen insgesamt um 83 % 
von 2.334 auf 396, davon 231 im Landesteil 
Westfalen-Lippe und 165 im Landesteil 
Nordrhein. In nur zwei anderen Bundeslän
dern ist eine auch nur annähernd vergleich
bare prozentuale Verringerung der Gemein
den in Verbindung mit einer entsprechenden 
Maßstabsvergrößerung verwirklicht worden, 
und zwar im Saarland und in Hessen. Unter 
völliger Aufhebung der Ämter haben sich 
diese drei Länder ausschließlich fUr Einheits
gemeinden entschieden, während in den 
anderen Bundesländern ansonsten regions
spezifisch ein Nebeneinander dieses Gemein
detyps und formell "selbständiger" Gemein
den gestattet wurde, die in Verwaltungsge
meinschaften kooperieren (vgl. dazu ausfUhr
lich SCHMIDT-EICHSTÄDT in HENKEL 1986, 
insbes. Tab. 1, S. 17 mit Vergleich 1966/1985 
fUr alle Bundesländer). 

Nur 11 Gemeinden überstanden die Ver
waltungsgebietsreform ohne jegliche Gebiets
änderung (vgl. fUr Westfalen bis 1967 REE
KERS 1979, S. 207-298 und BÜNERMANNI 

Tabelle 1 Verwaltungseinheiten in Nordrhein-Westfalen vor und nach der Gebietsreform 

Verwaltungseinheiten Stand Differenz 
1967-1976 

1. 4. 1967 1. 6. 1976 (gesamtes 
Landesgebiet) 

WL NR ges. WL NR ges. abs. % 

Kreisangehörige Gemeinden * * 2297 222 151 373 -1924 - 84 
Kreisfreie Städte 20 17 37 9 14 23 - 14 - 38 

Gemeinden insgesamt * * 2334 231 165 396 -1938 - 83 

Amtsfreie Gemeinden * * 455 222 151 373 - 82 - 18 
Ämter * * 290 - - - - 290 -100 

Kreise 34 23 57 18 13 31 - 26 - 46 

Regierungsbezirke 3 3 6 3 2 5 - 1 - 17 
-

• = Keine datumsgleichen Angaben verfügbar, WL = Landesteil Westfalen-Lippe, NR = Landesteil Nordrhein 
Quelle: M. Bünermann/H. Köstering 1975, S. 12 (erweitert) 
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Tabelle 2 Veränderungen der Kreise 
und kreisfreien Städte in den Neuordnungs
räumen des 2. Neugliederungsprogramms 
1970 und 1975 

Raum 

o Bonn 
1 Aachen 
2 Bielefeld 
3 Münsterl 

Hamm 
4 Ruhrgebiet 
5 Niederrhein 
6 M'gladbachl 

Düsseldorfl 
Wuppertal 

7 Sauerlandl 
Paderborn 

8 Köln 

Insgesamt 
Anmerkung: 

Krfr. Kreise 
Städte 
v. d. Reform 

1 2 
1 8 
1 8 

2 12 
16 

1 6 

8 3 

2 13 
2 5 

34 57 

Krfr. Kreise 
Städte 
n.d.Reform 

1 1 
1 4 
1 4 

2 7 
9 

2 

6 3 

1 7 
2 3 

23 31 

Bereits vor Eintritt in das Neugliederungsprogramm 
hatten die Stadt Siegen, im l. Neugliederungsprogramm 
Herford, Viersen und Lüdenscheid ihren Status als kreis
freie Städte verloren. 

KÖSTERING 1975, S. 33-152), nämlich die 
kreisfreien Städte Oberhausen und Reckling
hausen sowie die kreisangehörigen Städte 
und Gemeinden Oer-Erkenschwick, Waltrop 
(beide Kr. Reck1inghausen), Altenberge, 
Nordwalde, Metelen (sämtlich Kr. Steinfurt), 
Beelen (Kr. Waren dorf), Weeze (Kr. Kleve), 
Morsbach und Radevormwald (beide Ober
bergischer Kreis). Recklinghausen blieb je
doch nicht unverändert, da es seinen Status 
als kreisfreie Stadt verlor. Andere Gemein
den wurden lediglich geringfügig verkleinert 
(z. B. Saerbeck, Ennepetal, Herdecke oder 
Hückeswagen) oder nur unbedeutend flä
chenmäßig vergrößert (z. B. Augustdorf, 
Hürth, Brühl), ohne z. T. zusätzliche Einwoh
ner hinzuzugewinnen (z. B. Gelsenkirchen 
oder Bad Lippspringe). 

Die Zahl der kreisangehörigen Gemeinden 
ging mit 84 % von 2.297 auf 373 besonders 
stark zurück, während die Zahl der kreisfrei
en Städte "nur" um 38 % von 37 auf 23 
abnahm. Dabei erwiesen sich die kreisfreien 
Städte des Rheinlandes als deutlich stärker, 
denn ihre Zahl ging lediglich um 3 von 17 auf 
14 zurück. Rheydt wurde - wie bereits von 

1929-1933 - zum zweiten Mal mit Mön
chengladbach vereinigt, die Städte Viersen 
und Neuss wurden unter beträchtlichen 
Gebietsvergrößerungen in die Kreise Kem
pen-Krefeld (ab 1975 Viersen) und Neuss 
eingegliedert. Demgegenüber verloren in 
Westfalen mit Siegen vor Eintritt in das 
Neugliederungsprogramm sowie 11 weiteren 
Städten von 1967 bis 1975 mehr als die 
Hälfte der 20 kreisfreien Städte ihren Status 
(1975: 9), überwiegend jedoch bei gleichzeiti
ger Vereinigung mit mehreren Nachbarge
meinden und damit der Schaffung größerer 
leistungsfähiger Verwaltungs- und Planungs
räume. Durch die Wiedereinkreisung sollten 
einmal Stadt-Umland-Probleme, insbesonde
re die Raumnot der Kernstädte, gelöst und 
zugleich die Kreise gestärkt werden (z. B. bei 
den Wiedereinkreisungen von Herford in den 
gleichnamigen Kreis, von Bocholt in den 
Kreis Borken, von Lüdenscheid und Iserlohn 
in den Märkischen Kreis usw.). 

Besonders bemerkenswert war, daß durch 
das Ruhrgebietsgesetz die Anzahl der kreis
freien Städte des Kernreviers von 16 auf 9 
reduziert wurde. Zwei verloren ihre kommu
nale Selbständigkeit völlig - Wanne-Eickel 
mit rd. 96.000 Einwohnern wurde mit Herne 
vereinigt, Wattenscheid mit rd. 82.000 Ein
wohnern mit Bochum -, und die Stadt Ca
strop-Rauxel (rd. 82.000 Einw.) konnte der 
Eingemeindung nach Dortmund letztlich nur 
dadurch entgehen, daß sie sich dem Kreis 
Recklinghausen anschloß. Mit den weiteren 
Einkreisungen von Recklinghausen (rd. 
122.000 Einw.) in den Kreis Recklinghausen, 
von Witten (rd. 108.000 Einw.) in den Enne
pe-Ruhr-Kreis, von Lünen (rd. 86.000 Einw.) 
in den Kreis Unna sowie von Gladbeck (rd. 
82.000 Einw.) in den Kreis Recklinghausen 
verloren unterschiedlich starke Mittelzentren 
ihren Status als kreisfreie Stadt, von denen 
Recklinghausen sogar oberzentrale Teilfunk
tionen aufweist. Durch das gleiche Ruhrge
bietsgesetz erfuhren zwei der Oberzentren 
am Hellweg eine ganz bedeutsame Stärkung 
ihrer Funktionen, nämlich Duisburg durch 
den Zusammenschluß mit Walsum, Rhein
hausen, Homberg und weiteren Gemeinden 
des ehemaligen Kreises Moers sowie Bochum 
durch die erwähnte Vereinigung mit Watten
scheid, die nur nach großem Widerstand 
zustandekam. 

Beträchtlich erweitert wurden im Zuge der 
Neugliederung - trotz nachträglicher gericht-
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licher Korrekturen die rheinischen 
Großzentren Köln und Düsseldorf, die u. a. 
mit Porz bzw. dem größten Teil des Anger
landes Flughafenstandort- bzw. -umlandge
meinden hinzugewinnen konnten. Überaus 
stark wuchsen ferner durch die Eingliederung 
von Umland- bzw. großen Nachbargemein
den auch die kreisfreien Städte Münster, 
Hamm und Hagen in Westfalen sowie Mön
chengladbach und Leverkusen im Rheinland. 
Münster gewann z. B. 1975 durch den 
Zusammenschluß mit neun Umlandgemein
den rd. drei Viertel seines heutigen Stadtge
bietes hinzu. 

Die Fläche der 23 kreisfreien Städte nach 
der Neugliederung ist fast eineinhalb mal so 
groß wie der Umfang der 37 kreisfreien Städ
te vor der Reform und umfaßt nunmehr rd. 
12 Prozent der Landesfläche (Innenminister 
1975, S. 33). Köln mit 405 qkm, Münster mit 
302 qkm und Dortmund mit 280 qkm verfU
gen über die größten Grundflächen, Herne ist 
mit 51 qkm am kleinsten und hat zusammen 
mit vier weiteren kreisfreien Städten unter 
100 qkm Fläche. Nahezu alle kreisfreien 

. Städte haben heute mehr als 150.000 Ein
wohner; lediglich Remscheid (rd. 120.000 
Einw.) und das infolge des Urteils des Verfas
sungsgerichtshofes nur um Kirchhellen ver
größerte Bottrop (rd. 116.000 Einw.) bleiben 
unterhalb dieser Schwelle. 1975 betrug der 
Flächendurchschnitt 175 qkm, der Einwoh

. nerdurchschnitt rd. 360.000. 
Bei den kreisangehörigen Gemeinden stieg 

der Einwohnerdurchschnitt von rd. 3.800 im 
Jahre 1967 auf heute rd. 25.000; die Durch
schnittsgröße wurde von 13,5 qkm auf 80 
qkm erhöht, und keine Gemeinde weist heu
te unter 20 qkm auf. Damit haben sich die 
Möglichkeiten der Bauleitplanung entschei
dend verbessert. Aus raumspezifischen 
Gründen blieben sieben Gemeinden in der 
Größenklasse von 3.000 bis unter 5.000 Ein
wohner erhalten, darunter z. B. Saerbeck und 
Beelen im Münsterland sowie Hallenberg 
(Hochsauerlandkreis) und Marienmünster 
(Kr. Höxter), während die Mehrzahl aller 
kreisangehörigen Gemeinden auf die Klassen 
10.000-20.000 und 20.000-50.000 Einwoh
ner entfällt und 42 Städte über 50.000 Ein
wohner zählen. Durchschnittlich wurden 
sechs Altgemeinden zu einer neuen Gemein
de zusammengefaßt; aber es kamen auch 
Zusammenschlüsse von 20-29 Gemeinden 
vor, z. B. in Ostwestfalen oder in Wittgen-
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stein, dessen gesamtes früheres Kreisgebiet 
mit 55 Altgemeinden nur noch drei Gemein
den bildet. Die mit Abstand größten 
Gemeindeflächen haben die Städte Schmal
lenberg im Hochsauerlandkreis (302 qkm, 12 
Altgemeinden) und Bad Berleburg im Kreis 
Siegen-Wittgenstein (275 qkm, 22 Altge
meinden); aber auch Brilon und Meschede 
im Hochsauerlandkreis sowie Petershagen im 
Kreis Minden-Lübbecke haben eine über 200 
qkm große Gemeindefläche. Aus dieser Flä
chengröße erwachsen natürlich besondere 
Probleme fUr Gemeindeverwaltungen und 
Bürger (z. B. Sicherung lokaler Infrastruktu
ren, Straßenunterhaltung, Erreichbarkeit der 
Kernstädte usw.). 

Unter den kreisangehörigen Gemeinden 
des Landes wurde Siegen und Paderborn auf
grund ihrer Lage in peripheren Regionen und 
ihrer Stellung im zentralörtlichen System 
eine besonders nachhaltige Gebietsvergröße
rung zugestanden; beide konnten in den 
Rang statistischer Großstädte aufsteigen. Sie
gen wurde zum l. l. 1975 mit den durch das 
I. Siegerland-Gesetz ab 1966 geschaffenen 
Nachbargemeinden Hüttental (rd. 40.000 
Einw.) und Eiserfeld (rd. 23.000 Einw.) zu 
einer neuen Großgemeinde mit nunmehr 22 
Ortsteilenzusammengeschlossen (1976: 
116.000 Einw. und rd. 115 qkm Fläche), die 
politisch-administrative Struktur des Sieger
landes innerhalb von neun Jahren zum drit
ten Mal tiefgreifend verändert (vgl. EICHE
NAUER 1986). Paderborn, das schon 1969 
durch freiwilligen Gebietsänderungsvertrag 
um Marienloh und Wewer erweitert worden 
war, wurde um weitere sechs Gemeinden und 
zusätzliche Gemeindeteile vergrößert - dar
unter insbesondere um Schloß Neuhaus mit 
rd. 16.000 Einwohnern und Elsen mit knapp 
8.000 Einwohnern - und in seiner Verwal
tungskraft nachdrücklich gestärkt (1976: 
105.000 Einw. und rd. 180 qkm Fläche). 
Beide als solitäre Verdichtungsgebiete zu 
bezeichnende Städte waren im Landesent
wicklungsplan II von 1969 als Entwicklungs
schwerpunkte I. Ordnung charakterisiert 
worden und sollten zu Oberzentren entwik
kelt werden (vgl. Ausbau und Förderung der 
Universität-Gesamthochschule, des örtlichen 
Schwerpunktkrankenhauses, des Theaters 
oder des Flughafens); im neuen LEP IIII von 
1979 wurden Siegen und Paderborn jeweils 
als Oberzentrum mit einem Versorgungsbe
reich von 0,5-0,75 Mill. Einwohnern ausge-



wiesen. Diese Stellung ist durch die kommu
nale Neugliederung entscheidend erst ermög
licht worden. 

In einer nach Fläche und Einwohnerzahl 
ungewöhnlichen Weise wurde auch Arnsberg, 
die Sitzstadt des südwestfälischen Regie
rungspräsidenten, vergrößert, die ihre an eine 
frühere Residenz (Grafschaft Arnsberg, kur
kölnisches Herzogtum Westfalen) anknüp
fenden Verwaltungsfunktionen bis in die 
Gegenwart weiterfUhren konnte. Zusammen 
mit der 7 km entfernten, industriell bestimm
ten Doppelstadt Neheim-Hüsten bildete 
Arnsberg nach dem LEP 11 von 1969 einen 
gemeinsamen Entwicklungsschwerpunkt 1. 
Ordnung. 1975 wurden das kleinere Arnsberg 
(rd. 22.000 Einw.) und das größere Neheim
Hüsten (rd. 36.000 Einw.) zusammen mit 
zwölf anderen Orten und weiteren Flurstük
ken zu einer mehrpoligen Großgemeinde 
Arnsberg von knapp 82.000 Einwohnern und 
195 qkm Fläche zusammengeschlossen (Bü
NERMANN/KöSTERING 1975, S. 127-128). 
Zwar mußte Arnsberg seine Kreisverwaltung 
innerhalb eines neuen Großkreises an Me
schede abgeben, wurde aber mit dieser räum
lichen Ausweitung deutlich gestärkt (zu Pro
blemen vgl. WEBER 1989). 

Im Zusammenhang mit den kreisangehöri
gen Gemeinden sei schließlich erwähnt, daß 
eine ehemalige Kreisstadt ihre kommunale 
Selbständigkeit verlor. Opladen mit rd. 
46.000 Einwohnern, Sitz des Rhein-Wupper
Kreises, wurde ab 1975 von der kreisfreien 
Stadt Leverkusen eingemeindet, die selbst 
noch bis 1955 dem Rhein-Wupper-Kreis 
angehört hatte. 

Die Zahl der Kreise wurde bei der Gebiets
reform um 46 Prozent von 57 auf 31 verrin
gert, davon 18 in Westfalen-Lippe und 13 im 
Rheinland. Dabei wurden vorrangig lei
stungsschwache, aber auch solche Kreise auf
gelöst, die dominant auf ein solitäres Ober
zentrum bezogen waren (z. B. Bielefeld und 
Münster). Zumeist wurden zwei Altkreise 
unter Berücksichtigung der zentralörtlichen 
Verflechtungen in einen neuen Großkreis 
überfUhrt, wie z. B. bei den Zusammen
schlüssen von Warendorf und Beckum zum 
neuen Kreis Warendorf, von Paderborn und 
Büren zum neuen Kreis Paderborn, von 
Soest und Lippstadt zum neuen Kreis Soest 
oder von Lüdenscheid und Iserlohn zum neu
en Märkischen Kreis. Die Durchschnittsflä
che der Kreise wuchs von 547 qkm auf 

970 qkm, der Einwohnerdurchschnitt von 
144.000 auf 290.000 (1967 bzw. 1975 nach 
BÜNERMANN/KöSTERING 1975, S. 14). 
Durch Zusammenschluß der Kreise Arns
berg, Meschede und Brilon wurde mit dem 
nur 12 Großgemeinden zählenden Hochsau
erlandkreis (1.958 qkm) eine besonders groß
flächige Verwaltungseinheit geschaffen, wäh
rend alternativ vorgeschlagene Großkreise 
Minden-Ravensberg (Minden, Lübbecke, 
Herford), Siegen (mit Wittgenstein und Olpe) 
oder Hochstift Paderborn (Paderborn, Bü
ren, Höxter, Warburg) keine Mehrheit fan
den; auf diese Weise blieben die Kreise Her
ford, Höxter und Olpe erhalten, wobei die 
bei den letzteren mit unter 150.000 Einwoh
nern die bevölkerungsschwächsten sind. Eine 
beträchtliche Flächengröße weist auch der 
neue Kreis Stein furt (1.791 qkm) auf, in dem 
die Altkreise Steinfurt und Tecklenburg und 
größere Bereiche des Altkreises Münster auf
gegangen sind. Die kommunal bereits neu
gegliederten lippischen Kreise Detmold und 
Lemgo wurden 1973 zu einem neuen 
Großkreis Lippe (1.246 qkm) vereinigt, der 
aufgrund von Geschichte und Bevölkerungs
bewußtsein eine besondere Identität hat; zum 
Kreis Lippe gehört nunmehr auch die frühere 
Exklave Lügde (bis 1969 Kreis Höxter, 
danach Kreis Detmold). 

Bei der Kreisneubildung wurden um kreis
freie Solitärstädte herum (Münster, Hamm, 
Bielefeld) überwiegend Sektoralkreise gebil
det. Um Aachen blieb ein halbseitiger 
Umlandkreis erhalten, und um Dortmund 
wurde der neue Kreis U nna gleichfalls als 
solcher konzipiert. Auf den Rhein-Sieg
Kreis, der einen Umlandkreis zur Bundes
hauptstadt Bonn bildet, wurde bereits früher 
hingewiesen. Sehr große Umlandkreise wur
den u. a. auch im südwestlichen Niedersach
sen um die kreisfreie Stadt Osnabrück aus 
vier Altkreisen und in Nordhessen um Kassel 
herum gebildet. 

Einvernehmen bestand in der Auffassung, 
daß die Kreise als überörtliche Kommunal
verbände in den Ballungsrandgebieten beson
ders leistungsfähig sein müssen. Deshalb 
wurden um die Ballungskerne an Rhein und 
Ruhr Kreise mit einer herausgehobenen 
bevölkerungsmäßigen Tragfähigkeit geschaf
fen. Die bisher bestehenden sieben Kreise, 
die zuvor das Ruhrgebiet begrenzten, wurden 
auf fUnf reduziert, nämlich Recklinghausen, 
Unna, Ennepe-Ruhr-Kreis, Mettmann und 
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Wesei; der letztgenannte entstand durch 
weitgehende Zusammenfassung der früheren 
Kreise Rees (Sitz Wesei), Dinslaken und 
Moers. Unter den neuen Kreisen erreicht 
Recklinghausen - erweitert um die ehemals 
kreisfreien Städte Recklinghausen, Castrop
Rauxel und Gladbeck - mit rd. 630.000 Ein
wohnern eine in der gesamten Bundesrepu
blik Deutschland einmalige Größenordnung, 
die nur noch vom Landkreis Hannover (ca. 
550.000 Einw.) annähernd erreicht wird. Die 
Kreise Mettmann und Wesel haben mehr als 
400.000, die Kreise Unna und Ennepe-Ruhr
Kreis über 300.000 Einwohner; alle neuen 
Ruhrgebiets-Randkreise sind überwiegend in 
sehr leistungsstarke Mittel- und Großstädte 
mittelzentralen Ranges gegliedert. Die Bevöl
kerungsdichte übersteigt außer bei Wesel 
jeweils 700 Einw.lqkm, bei Mettmann 
erreichte sie bei der Volkszählung 1987 sogar 
1.179 Einw.lqkm (vg!. auch GORKI 1990b). 
Die von den Ballungen Ruhrgebiet, Hagen, 
Wupperta1 und Düsseldorf eingerahmten sog. 
"Intercitykreise" Mettmann und Ennepe
Ruhr-Kreis stehen wegen des von allen Flan
ken anhaltenden Bevölkerungsdrucks in ei
ner besonders schwierigen Situation bei der 
Aufgabe, die notwendigen Freiräume zwi
schen den Verdichtungsräumen zu sichern. 

Änderungen sind schließlich auch bei der 
staatlichen Verwaltungsgliederung eingetre
ten, d. h. bei Anzahl und Abgrenzung der 
Regierungsbezirke (vg!. u. a. HILLMANN 
1969). Regierungspräsidien gelten als staatli
che Bündelungsbehörden, in denen fast alle 
Verwaltungs vorgänge für ihren Zuständig
keitsbereich zusammenlaufen. Schon bei der 
Errichtung der preußischen Provinzen und 
Regierungsbezirke im heutigen Nordrhein
Westfalen wurde besonderes Augenmerk auf 
eine ausgewogene Bevölkerungszahl unter 
Berücksichtigung landsmannschaftlicher und 
konfessioneller Besonderheiten und damit 
auch auf die Gewähr einer wirtschaftlichen 
und wirksamen Verwaltung gelegt (STICH 
1967, S. 83-84). Einwohnerzahlen und erst 
recht die Maßstäbe angemessener Wirtschaft
lichkeit haben sich inzwischen erheblich 
gewandelt, wobei für eine wirtschaftliche 
Aufgabenerftillung zwischen 2,8 und 5,3 
Mil!. Einwohner für einen Regierungsbezirk 
angesetzt wurden (WAGEN ER 1969, S. 482). 
Die Sachverständigenkommission zur staatli
chen und kommunalen Neugliederung des 
Landes wünschte sich eine übersichtliche 
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und einprägsame Neuordnung der Regie
rungsbezirke, die sich am Landesentwick
lungsprogramm orientieren solle; dabei soll
ten Trennlinien nicht entlang, sondern allen
falls quer zu Entwicklungsachsen verlaufen 
(Sachverständigenkommission, Teilgutach
ten C, S. 118ff.). 

In verschiedenen Plänen von Regionalpoli
tikern, Wissenschaftlern und Arbeitsgruppen 
ist bereits zu Ende des 19. Jh.s, insbesondere 
aber in den sog. "Reichsreform"-Debatten 
der Weimarer Zeit und seit 1964 die Idee 
einer Verwaltungsmittelstufe Ruhrgebiet 
oder Rhein-Ruhr .vertreten oder sogar enga
giert gefordert worden (vg!. u. a. MA TTEN
KLOOT 1972, S. 10f., 17-34 und 145-170, 
BucHHoLz I HEINEBERG I MAYR I SCHÖLLER 
1971, S. 87-92, HEINEBERG/MAYR 1973). 
Nach der Bildung von "Regionen zur Struk
turverbesserung" in Nordrhein-Westfalen 
(Gern. Rd. Er!. vom 11. 8. 1964) setzten 
Bemühungen zur Schaffung eines 7. Regie
rungsbezirks für das Ruhrgebiet ein, die den 
Beginn der Territorialreform mit der Bildung 
einer Sachverständigenkommission entschei
dend mit auslösten; diese Kommission wie
derum verknüpfte in ihrem Hauptvorschlag, 
drei flächen gleiche neue Regierungsbezirke 
und Regionalverbände - alternativ vier 
Regierungsbezirke und zwei Regionalverbän' 
de - zu errichten, die Zukunft der staatlichen 
Mittelinstanz mit einer Diskussion über die 
Zukunft der Landschaftsverbände und der 
Landesplanungsgemeinschaften. 

Nachdem weder die Vorschläge der Sach
verständigen kom mission noch andere Pläne 
zu grundlegenden Veränderungen der Mittel
stufe mehrheitsfähig waren, konnten nur 
Korrekturen der Regierungsbezirke erwartet 
werden, die schon bald gegen einen Bezirk 
Ruhr und für eine" Vierer-Lösung" zu laufen 
schienen. Gegen den Vorschlag, das auf drei 
Regierungsbezirke aufgeteilte Ruhrgebiet in 
nur einer Regionalinstanz zusammenzufas
sen, wurde u. a. angeführt, daß dadurch eine 
bedenkliche Unausgewogenheit in der Glie
derung der Regierungsbezirke eintreten und 
das Ruhrgebiet verwaltungsorganisatorisch 
von seinem Umland isoliert werde. Anstelle 
von vier erwarteten Bezirken (Kölnl Aachen, 
Düsseldorf/Niederrhein,ArnsbergIDortmund 
und Münster/Detmold) blieben letztlich doch 
fünf erhalten, davon wie bisher drei in West
falen. Durch Verordnung vom 12. 7. 1972 
wurden die Regierungspräsidenten in Köln 



und Aachen zusammengefaßt und Aachen als 
kleinster Regierungsbezirk aufgelöst. Durch 
Erlaß vom 3. 12. 1974 wurden schließlich 
mit Wirkung vom l. l. 1975 die heutigen 
fünf Regierungsbezirke des Landes Nord
rhein-Westfalen festgelegt (GV NW 1974, 
S. 1.580; vgl. Übersicht zur Hauptkarte). 
Schon Anfang des 20. Jh.s diskutierte Pläne, 
die südwestfalische Bezirksregierung aus dem 
"fernen" Amsberg in den Ballungsraum nach 
Dortmund zu verlegen, wo früher sogar 
schon ein Grundstück für ein neues Regie
rungsgebäude angekauft worden war (STICH 
1967, S. 96), scheiterten ebenso wie eine 
Zusammenfassung der bei den nordwestfali
sehen Regierungsbezirke - nicht zuletzt wohl 
auch wegen der lippischen "Punktationen" 
(vgl. Kap. 7.4). 

Zwischen den Regierungsbezirken kam es 
zu mehreren in Ergebnissen der Kreisreform 
begründeten Gebietsveränderungen. Dabei 
hatten Münster und Düsseldorf vergleichs
weise bedeutendere Verkleinerungen hinzu
nehmen. Der Regierungsbezirk Münster ge
wann zwar Castrop-Rauxel (nunmehr Kreis 
Recklinghausen) und Lette (zu Oelde/Kr. 
Waren dorf) hinzu, verlor aber Altgemeinden 
an die Kreise Gütersloh (Reg.-Bez. Det
mold), Soest, die kreisfreie Stadt Hamm, 
Unna (Reg.-Bez. Arnsberg) und Wesel (Reg.
Bez. Düsseldorf); entlang der ehemaligen 
Provinzgrenze wurden Dingden (zur Ge
meinde Hamminkeln) und der überwiegende 
Teil von Altschermbeck (zur Gemeinde 
Schermbeck) rheinisch, während drei Altge
meinden des Raumes Isselburg (unter Verei
nigung mit Anholt/Kr. Borken) und Teile der 
Altgemeinde Gahlen (zu Dorsten/Kr. Reck
linghausen) an Westfalen fielen. Der Regie
rungsbezirk Detmold hatte außer den bereits 
genannten V eränderungen Verluste zugun
sten der Städte Lippstadt (Kr. Soest) und 
Marsberg (Hochsauerlandkreis) hinzuneh
men. Der Regierungsbezirk Arnsberg stieß -
bedingt durch zentralörtliche Verflechtungen 
und z. T. die zu erwartende Nordwanderung 
des Ruhrbergbaus - mit Erweiterungen 
zugunsten der Kreise Soest, U nna und der 
kreisfreien Stadt Hamm über die Lippe hin
aus beträchtlich in das südliche Münsterland 
vor, verlor hingegen die ehemals kreisfreie 
Stadt Castrop-Rauxel an den Regierungsbe
zirk Münster sowie Teile des Ennepe-Ruhr
Kreises an den rheinischen Regierungsbezirk 
Düsseldorf, nämlich Altendorf/Ruhr an Es-

sen, den Ortsteil Nierenhof der Altgemeinde 
Winz an Velbert-LangenbergiKr. Mettmann 
und Teile von Haßlinghausen an Wuppertal. 
Der Regierungsbezirk Köln gewann Flurstük
ke der neuen Stadt Kierspe (Märkischer 
Kreis) vom Regierungsbezirk Arnsberg, ins
besondere aber von Düsseldorf die vergrö
ßerte kreisfreie Stadt Leverkusen und Teile 
des früheren Rhein-Wupper-Kreises (zum 
Rheinisch-Bergischen bzw. Oberbergischen 
Kreis), während lediglich die neue Gemeinde 
Niederkrüchten westlich Mönchengladbach 
in den Kreis Viersen, Reg.-Bez. Düsseldorf, 
umgegliedert wurde. 

Insgesamt ist damit auch nach der jüngsten 
Gebietsreform sowohl für die ehemalige Pro
vinzgrenze (zur Raumwirksamkeit vgl. 
SCHÖLLER 1953) wie auch für die Gliederung 
und Grenzen der Mittelstufe eine weitgehen
de Kontinuität in Verbindung mit auffalligen 
Verlagerungen charakteristisch. Hinsichtlich 
der Kreisgrenzen ist festzustellen, daß alte 
Raumgestalten kaum noch in Erscheinung 
treten (am nachhaltigsten noch zusammen 
mit alten Konfessionsgrenzen an der Nord
westgrenze des Kreises Olpe sowie zwischen 
den Kreisen Olpe bzw. Hochsauerlandkreis 
und Siegen-Wittgenstein; vgl. dazu MEINTZ 
1988); mit H. F. GORKI ist festzustellen, daß 
"bei der Neugliederung ... offensichtlich 
ganze Arbeit geleistet worden ist" (1990 a, 
S. 239 und 237, Abb. 5). 

4.6 DIE NAMEN DER NEUEN 
GEBIETSEINHEITEN 

Während in Nordrhein-Westfalen die Re
gierungsbezirke - anders als in Bayern gene
rell oder z. T. in Niedersachsen (Weser-Ems) 
und Rheinland-Pfalz (Rheinhessen-Pfalz) -
nach dem Sitz des Regierungspräsidenten 
benannt werden, hat die Namenswahl der 
neuen Gemeinden und Kreise nicht selten zu 
Problemen geführt. 

Die Namen der neuen Kreise sollten mög
lichst nach dem Gemeindenamen des Kreis
verwaltungssitzes gewählt werden, was auch 
überwiegend gelang. Dabei gab es aber auch 
Enttäuschungen, wenn größeren Städten tra
ditionelle Verwaltungszentren aus Gründen 
der Lage oder vorhandener Kreisgebäude 
vorgezogen wurden (z. B. Steinfurt gegenüber 
Rheine, Borken gegenüber Bocholt, Soest 
gegenüber Lippstadt oder Schwelm gegen
über Witten). Verschiedene rational eindeu-
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tig nachvollziehbare WirtschaftIichkeitsun
tersuchungen konnten Entscheidungen des 
Landtags nicht beeinflussen (KLUCZKA 
1973). Die Verwaltung des neuen Kreises 
Gütersloh befindet sich weiterhin in Rheda
Wiedenbrück, Stadtteil Wiedenbrück. Dop
pein amen wurden möglichst vermieden und 
überlieferte in einigen Fällen im Rheinland 
bewußt aufgehoben (Düsseldorf-Mettmann, 
Kempen-Krefeld, Heinsberg-Geilenkirchen); 
in Westfalen wurden sie dennoch in zwei 
Fällen - bei den Kreisen Minden-Lübbecke 
und Siegen-Wittgenstein - toleriert, wobei 
der Zusatz Wittgenstein aus Gründen der 
Traditionspflege sogar nachträglich ab 1984 
erfolgte. Schließlich wurden Kreise einige 
Male nach Flüssen und/oder Landschaften 
benannt (z. B. Erftkreis, Rhein-Sieg-Kreis, 
Rheinisch-Bergischer Kreis, Märkischer 
Kreis, Hochsauerlandkreis, Lippe) oder tra
gen weiterhin diese Namen (Ennepe-Ruhr
Kreis, Oberbergischer Kreis). Dabei sind der
artige, auch in anderen Bundesländern 
gewählte Benennungen (z. B. Landkreis Ems
land in Niedersachsen) aus mancherlei Grün
den nicht unbedenklich, weil die Kreisareale 
mit den entsprechenden historischen Land
schaften (z. B. Mark) oder den geographi
schen Einheiten (z. B. Hochsauerland) kei
nesfalls übereinstimmen. Der neue Großkreis 
Lippe - erweitert um das historisch nicht 
zugehörige Lügde - entspricht hingegen voll 
einem alten Territorium. In Verbindung mit 
der Wahl neuer Kraftfahrzeug-Kennzeichen 
waren Landschaftsnamen häufig Kompro
misse im Widerstreit konkurrierender Städte. 

Für die Namen der neuen Gemeinden soll
ten im Grundsatz die gleichen Prinzipien zur 
Anwendung kommen. Über 90 Prozent der 
396 Städte und Gemeinden des Landes sind 
ausschließlich nach dem flihrenden Zentral
ort benannt, doch mußten in ca. 30 Fällen 
neue Namen gefunden werden. Sieben Ge
meinden mit zwei annähernd gleichgewichti
gen Partnern tragen Doppelnamen, häufig 
verbunden mit heftiger interner Konkurrenz 
(Rheda-Wiedenbrück, Herzebrock-Clarholz, 
Schloß Holte-Stukenbrock, Horn-Bad Mein
berg, Schieder-Schwalenberg, Neunkirchen
Seelscheid, Bedburg-Hau); in einem weiteren 
Fall wurde durch Kontraktion ein neuer 
Kunstname geschaffen (St. Tönis + Vorst = 
Tönisvorst). Streichungen differenzierender 
Zusätze flihrten bei einigen Gemeinden zu 
vereinfachenden Namen (z. B. Steinfurt, 
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Marsberg, Reken, Ense), ebenso Streichun
gen ehemaliger Glieder von Doppelnamen 
(z. B. Bönen, Olsberg). Schließlich wurden -
wie schon bei den Neugliederungen der 
I 920er Jahre - etliche Gemeindenamen nach 
topographischen Objekten unterschiedlich
ster Art benannt. Am häufigsten wurden 
Gewässernamen auf -tal, -stadt und -see 
gewählt (z. B. Lippe-, Exter-, Kalle-, Swist-, 
Schwalm- und Nettetal, Erft- und Lenne
stadt, Möhnesee). Daneben wurden aber 
auch ein Paß (Porta Westfalica), ein Hügel
land (Stemwede) und ein Berg (Wachtberg), 
eine ehemalige Abtei und eine bestehende 
Klosteranlage (Marienmünster, St. Augu
stin), eine Burgruine (Windeck/Sieg) und ein 
mittelalterlicher Reichshof im Oberbergi
schen Land (Reichshof), eine inmitten dreier 
Altgemeinden zentral gelegene Bauerschaft 
(Rosendahl) und ein Bahnhof (Bestwig) 
Namengeber neuer Großgemeinden, wenn 
ein bestehender Gemeindename nicht ein
vernehmlich von zusammengeschlossenen 
Altgemeinden akzeptiert werden konnte. 

5. STADTBEZIRKE, BEZIRKSAUSSCHÜSSE 
UND ORTSVORSTEHER 

Die starke Verringerung der kommunalen 
Verwaltungseinheiten in Nordrhein-Westfa
len - vgl. Tab. I auf S. 14 - hat zu einem 
erheblichen Rückgang der kommunalen 
Mandatsträger geflihrt und damit anstelle der 
gewünschten Bürgernähe einen großen Ver
lust bürgerschaftlicher Mitwirkung mit sich 
gebracht. So ging die Zahl der gewählten 
Mitglieder von Stadt- und Gemeinderäten 
von insgesamt 33.513 im Jahre 1964 auf 
14.436 im Jahre 1975 zurück (VON LOEBELL 
1979, S. 426). Dieser Entwicklung, die zur 
Verärgerung von Mandatsträgern, zu Ver
trauensverlusten der Selbstverwaltung und 
zu Bürgerinitiativen flir eine bessere Bürger
beteiligung flihrte (u. a. "Aktion Bürgerwil
le"), versuchte der Gesetzgeber mehrfach 
durch Änderungen des Gemeinderechtes zu 
begegnen. 

Ein erster Ausgleich war die Aufstockung 
der Mitgliederzahlen in den Räten der maß
stabsvergrößerten Städte und Gemeinden. 
Darüber hinaus wurde beschlossen, durch 
zweistufige Gemeindevertretungen und 
-verwaltungen die Zahl der Mandatsträger zu 
erhöhen und eine gewisse Ortsnähe durch 



innergemeindliche Gliederungen und Institu
tionen zu sichern, insbesondere durch Ein
ftihrung der Bezirksverjassung in den kreis
freien Städten ab 1975. 

Schon die preußische Städteordnung von 
1808 hatte die Möglichkeit einer räumlichen 
Gliederung von Städten in "Bezirke" vorge
sehen. Als Kann-Bestimmung erlaubte auch 
das Einftihrungsgesetz zum Gesetz über die 
kommunale Neugliederung des rheinisch
westfälischen Industriegebiets vom 29. 7. 
1929, daß in Großstädten ftir "Ortsteile, die 
die Bedeutung einer engeren örtlichen Ge
meinschaft besitzen", eine örtliche Verwal
tung und eine örtliche Volksvertretung einge
richtet werden konnten. Dies war indessen 
nur selten (z. B. Wuppertal) oder vorüberge
hend (z. B. Krefeld) der Fall, selbst wenn 
vertragliche Vereinbarungen dies vorsahen. 
Auch die Gemeindeordnung ftir das Land 
Nordrhein-Westfalen (GO NW) von 1952 
enthielt äußerst knappe Vorschriften über 
"Gemeindebezirke" (§ 13), die jedoch erst 
Interesse fanden, als es darum ging, "die 
Folgen von Eingemeindungen größeren Stils 
zu mildern oder abzufangen" (VON LOEBELL 
1979, S. 425; vgl. auch RAUBALL 1972). 

Das ostwestfälische Oberzentrum Bielefeld 
- seit dem l. 10. 1878 kreisfreie Stadt - war 
die erste Großstadt im Landesteil Westfalen, 
die durch die Verwaltungsgebietsreform mit 
Wirkung vom l. l. 1973 außergewöhnlich 
stark vergrößert wurde und dabei die Auflage 
erhielt, zur Wahrung einer gewissen Bürger
nähe Stadtbezirke einzuftihren (Bielefeld
Gesetz, § 23). Darüber hinaus wurde die 
Bezirkseinteilung in Bielefeld noch nach der 
alten Fassung des § 13 GO NW vorgenom
men und einmal korrigiert. Seit 1969 erfolgte 
dreimal eine Novellierung der Gemeindeord
nung von Nordrhein-Westfalen im Hinblick 
auf innergemeindliche Gliederungen, insbe
sondere 1974 und 1984. Im folgenden sollen 
Voraussetzungen, vor allem aber Funktionen 
und raumbezogene Bedeutung der Stadtbe
zirke dargestellt und unter besonderer Be
rücksichtigung von Bielefeld vergleichend 
bewertet werden. 

5.1 DIE BEZIRKSVERFASSUNG 
IN DEN KREISFREIEN STÄDTEN, 

INSBESONDERE AM BEISPIEL VON BIELEFELD 

Durch das Gesetz zur Neugliederung der 
Gemeinden und Kreise des Neugliederungs-

raumes Bielefeld wurde die ostwestfälische 
Metropole ab 1973 unter Eingemeindung 
nahezu des gesamten Altkreises Bielefeld von 
rd. 48 aufrd. 259 qkm Fläche vergrößert und 
ihre Bevölkerung von rd. 166.000 auf rd. 
320.000 Einwohner fast verdoppelt (nach 
KÖSTERING/BüNERMANN 1975, S.97; die 
Stadt Bielefeld hat geringfügig abweichende 
andere Werte publiziert). Dabei wurden 22 
Gemeinden ganz oder zum überwiegenden 
Teil nach Bielefeld eingegliedert, darunter 
die Städte Brackwede und Sennestadt (bis 
1965 Senne II) als "Orte mit Ausstattung 
eines zentralen Ortes nahezu mittlerer Stufe 
ohne Bereichsbildung" (Entwurf Bielefeld
Gesetz, S. 222, 224); ferner waren Teilflä
chen von vier weiteren Gemeinden betroffen 
(ebd., S. 210). 

Karte 1 gibt in schwarzer Farbe für das 
Jahr 1955 die überwiegend stark ausgeprägte 
kommunale Kleinkammerung des Minden
Ravensberger Raumes wie auch Lippes wie
der, wie sie bis zum Beginn der Verwaltungs
gebietsreform charakteristisch war. Dabei 
war das Gebiet des Kreises Bielefeld zwi
schen 1828 und 1965 schon sechsmal zugun
sten der kreisfreien Stadt Bielefeld verändert 
worden, insbesondere 1930 um 30 qkm (u. a. 
Eingemeindung von Sieker, Stieghorst, 
Schildesche und GelIershagen; vgl. REEKERS 
1977, S. 215). Abb. 2 zeigt innerhalb des 
heutigen Stadtgebietes Bielefeld außer den 
jüngsten Stadtbezirken auch die Gemeinde
gliederung von 1969 vor Beginn der Verwal
tungsgebietsreform im Raum Bielefeld. 
Durch das Gesetz zur Neugliederung des 
Kreises Wiedenbrück und von Teilen des 
Kreises Bielefeld war mit Wirkung ab l. l. 
1970 u. a. die Stadt Brackwede zwischenzei
tig unter Auflösung des gleichnamigen Amtes 
mit den Gemeinden Quelle, Um mein, Holt
kamp und weiteren Flurstücken vereinigt 
worden, während die anderen Gemeinden 
des Amtes Brackwede der Stadt Gütersloh 
zugeordnet worden waren. 

Das Neugliederungsgesetz verpflichtete die 
Stadt Bielefeld zur Einrichtung von minde
stens sieben Stadtbezirken, wobei gemäß § 13 
der geänderten Fassung der GO NW vom 16. 
7. 1969 Bedürfnisse der Gemeindeef\twick
lung (neu ab 1969), geschichtliche Zusam
menhänge und Besonderheiten der Bevölke
rungs- und Wirtschaftsstruktur als Kriterien 
dienen sollten. Daß zwischen diesen Richt
begriffen Konflikte entstehen können, ist 
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Gemeinden vor Beginn der kommunalen 
Neugliederung (1969/1972) 

Bieleleld Kreisfreie Stadt 

Sennesladt Amtsfreie Gemeinde oder Stadt 

Heep2n Amtsangehörige Gemeinde 

Abb.2: Altgemeinden und heutige Stadtbezirke in Bielefeld 
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Tabelle 3 Stadtbezirke und statistische Bezirke der kreisfreien Stadt Bielefeld 

Stadtbezirk Fläche Bevölkerung Statistische Bezirke 
(nach VZ 1987) 

qkm Anzahl % Ausländer Anzahl Nummern 

Mitte 18,69 73.476 13,7 20 1-20 
Schildesche 11,01 40.238 7,4 10 21-30 
Gadderbaum 8,43 12.331 5,9 4 31-34 
Brackwede 37,94 36.722 12,6 12 35-46 
Dornberg 29,12 18.567 3,3 9 47-55 
Jöllenbeck 29,65 17.460 4,7 4 56-59 
Heepen 38,16 39.191 5,2 14 60-73 
Stieghorst 27,96 28.214 8,6 8 74-81 
Sennestadt 24,47 21.515 7,3 6 82-87 
Senne 32,20 17.852 9,2 5 88-92 

Stadt Bielefeld 257,63 305.566 9,0 92 1-92 

Quelle: Statistisches Amt der Stadt Bielefeld, schriftliche Auskunft (1990) 

offensichtlich. Wie später viele kreisfreie 
Städte, sah die Stadt Bielefeld die historische 
Zusammengehörigkeit als besonders wichtig 
an und bildete zur Vermeidung kommunal
politischen Zündstoffs eigene Bezirke aus 
den ehemaligen Städten Brackwede und Sen
ne stadt, den früher amtsfreien Gemeinden 
Senne I und Gadderbaum (Anstalten Bethel) 
sowie den ehemaligen Ämtern Heepen, Jöl
lenbeck und Dornberg. Frühere Altgemein
den der Ämter wurden großenteils als statisti
sche Bezirke weitergeführt. Planerische Ge
sichtspunkte spielten bei der Bezirkseintei
lung offensichtlich kaum eine Rolle. Ledig
lich Dornberg und Heepen wurden um Rand
bereiche der alten Stadt Bielefeld erweitert 
und für alle Bezirke durch Ratsbeschluß mit 
Festschreibung in der Hauptsatzung Bezirks
verwaltungsstellen eingerichtet. Darüber hin
aus wurde die eine gewachsene Einheit dar
stellende Innenstadt in die fünf Bezirke Mit
te, West, Ost, Schildesche und Sieker zerglie
dert (ohne zusätzliche Verwaltungsstellen), 
womit Bielefeld insgesamt 12 Stadtbezirke 
zählte, die im Außenbereich fast völlig an die 
früheren Grenzen angepaßt waren. Die paral
lel eingerichteten Bezirksvertretungen wur
den jedoch in der Innenstadt kaum von den 
Bürgern in Anspruch genommen (nach 
ANTEPOTH 1975, S. 47-50). Die Ausstattung 
der Bezirke mit Versorgungseinrichtungen 
war und ist sehr unterschiedlich. 

Als Kompetenzen wurden den Bezirksver
tretungen in Bielefeld Anhörungsrechte sowie 
verschiedene Entscheidungsrechte in bezirk-

lichen Angelegenheiten eingeräumt. Diese 
reichen von Zuschußbewilligungen an örtli
che Vereine und Verbände über die Nutzung 
öffentlicher Gebäude und Anlagen, die 
Gestaltung von Spielplätzen, Grünanlagen 
und Friedhöfen, allgemeine Landschafts- und 
Heimatpflege bis zur Pflege bestehender 
Partnerschaften und zur Veranstaltung von 
Märkten, Volksfesten und Wirtschaftsschau
en (Hauptsatzung der Stadt Bielefeld vom 
17. 4. 1973, § 10, Abs. 2 nach ANTEPoTH 
1975, S. 50). 

Die im Zusammenhang mit dem Abschluß 
der Neugliederung erfolgte Neujassung der 
Gemeindeordnung vom 19. 12. 1974 führte 
hinsichtlich des Gemeindegebietes umfang
reiche Ergänzungen ein (§ 13, 13 a, 13 b, 13 c, 
13 d). Danach wurden die kreisfreien Städte 
jetzt generell verpflichtet, das gesamte Stadt
gebiet in wenigstens drei und höchstens zehn 
Stadtbezirke einzuteilen (Ausnahmegeneh
migungen durch den Innenminister). Folgen
de Grundsätze für die Bezirksbildung wur
den festgelegt: "Bei der Einteilung des Stadt
gebiets in Stadtbezirke soll auf die Siedlungs
struktur, die Bevölkerungsverteilung und die 
Ziele der Stadtentwicklung Rücksicht genom
men werden. Die einzelnen Stadtbezirke sol
len eine engere örtliche Gemeinschaft umfas
sen und nach der Fläche sowie der Einwoh
nerzahl so abgegrenzt werden, daß sie glei
chermaßen bei der Erfüllung gemeindlicher 
Aufgaben beteiligt werden können; zu diesem 
Zweck können benachbarte Wohngebiete zu 
einem Stadtbezirk zusammengefaßt werden. 
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Der Kernbereich des Stadtgebietes soll nicht 
auf mehrere Stadtbezirke aufgeteilt werden" 
(§ 13, Abs. 2). Es fallt auf, daß geschichtliche 
Zusammenhänge völlig unerwähnt bleiben. 

Die Stadt Bielefeld sah sich nun zu einer 
Neueinteilung des Stadtgebietes in zehn 
Bezirke veranlaßt (vgl. Gründruck in Abb. 2 
und Tab. 3); die Hauptsatzung wurde mit 
Datum vom 24. I. 1975 entsprechend geän
dert. Bis auf Grenzkorrekturen blieben die 
Bezirke Jöllenbeck, Dornberg, Brackwede, 
Senne und Sennestadt erhalten. Der Bezirk 
Gadderbaum wurde um das Johannisbachtal 
(vorher Bezirk West) erweitert und das alte 
Stadtgebiet in nur drei Bezirken Schildesche, 
Mitte und Stieghorst (neu) zusammengefaßt. 
Dabei wurden trotz heftiger Auseinanderset
zungen mit Teilen der Bürgerschaft die völlig 
auf die Innenstadt ausgerichteten Bereiche 
Universität, Kipps Hof und der nördliche 
Teil des Westbezirks aus Gründen der Ausge
wogenheit mit dem Bezirk Schildesche verei-

Tabelle 4 

nigt, der großräumige Stadibezirk Heepen 
(früheres Amt) verkleinert und aus den ver
bliebenen Flächen ein vergrößerter Bezirk 
Mitte.und ein neuer Bezirk Stieghorst gebil
det. Dabei bestanden durchaus gewisse 
Anlehnungen an ein System von Versor
gungszentren. Vor einer mutigeren Eintei
lung in nur ftinf oder sechs Bezirke mit 
Zusammenfassung der früheren Stadt (mit 
Grenzkorrekturen), der Bezirke Dornberg 
und Jöllenbeck sowie Sennestadt und Senne 
schreckte man noch zurück (z. T. nach ANTE
POTH 1975, S. 101-104). Es kann unterstellt 
werden, daß sie vielleicht den Bürgerinteres
sen und auch einer gesamtstädtischen Stadt
entwicklungskonzeption mehr entsprochen 
hätte. Heute gelten die Stadtbezirke Mitte, 
Schildesche und Gadderbaum als Innenstadt, 
die sieben übrigen als Außenstadt. 

Gemäß Auswertung einer Umfrage des 
Innenministeriums aus dem Jahre 1977 
haben die 23 kreisfreien Städte des Landes 

Zahl und Größe der Stadtbezirke in den kreisfreien Städten Nordrhein-Westfalens 1978 

Ud. Kreisfreie Einwohner Zahl Stadtbezirke nach Einwohner-
NT. Stadt (Stand der Stadt- zahl in Tausend 

30. 6. 1976) bezirke größter kleinster 

I Aachen 242.411 7 177 6 
2 Bielefeld 312.665 10 88 15 
3 Bochum 407.412 6 132 45 
4 Bonn 283.777 4 140 24 
5 Bottrop 115.031 3 103 15 
6 Dortmund 614.899 12 63 39 
7 Düsseldorf 604.071 10 124 27 
8 Duisburg 567.832 7 144 48 
9 Essen 661.545 9 122 55 

10 Gelsenkirchen 311.383 5 115 44 
11 Hagen 223.271 5 95 22 
12 Hamm 171.400 7 43 14 
13 Herne 185.075 4 70 41 
14 Köln 976.379 9 150 55 
15 Krefeld 223.888 9 40 14 
16 Leverkusen 162.836 3 60 52. 
17 Mönchengladbach 258.104 10 64 13 
18 Mülheim a. d. Ruhr 185.f13 3 70 56 
19 Münster 267.182 6 140 20 
20 Oberhausen 231.668 3 108 45 
21 Remscheid 130.419 6 30 15 
22 Solingen 167.674 5 52 4 
23 Wuppertal 397.417 8 92 23 

Quelle: W von Loebell 1979, S. 427 151 
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ihr Stadtgebiet zumeist in sechs bis sieben 
Stadtbezirke eingeteilt (insg. 151; vgl. Tab. 4 
nach Innenminister 1977 und VON LOEBELL 
1979). Insgesamt schwankt die Bezirksanzahl 
zwischen drei und zehn; die Stadt Dortmund 
hat eine Ausnahmegenehmigung für zwölf 
Bezirke erhalten. Ein ausgewogenes Verhält
nis nach Einwohnerzahl und Flächengröße 
konnte nicht immer erreicht werden. Nur 
eine Stadt hat sich ganz an die bestehenden 
Grenzen vor der kommunalen Neugliederung 
gehalten, wenngleich derartige Orientierun
gen häufiger vorkamen als vom Innenmini
sterium erwartet worden war. Nur in wenigen 
Fällen waren seinerzeit Korrekturen beab
sichtigt oder sind inzwischen Abänderungen 
erfolgt (Solingen und Wuppertal je plus 2 
Stadtbezirke), was grundsätzlich nur zum 
Ende der Wahlzeit des Rates möglich ist. 

In Münster, wo außer der randlich verklei
nerten Kernstadt fünf Außenstadtbezirke 
gebildet worden waren, wurde ein Antrag auf 
Aufteilung des Bezirks Mitte 1978 abgelehnt, 
weil u. a. ein zweigeteiltes Bezirksbewußtsein 
im innerstädtischen Bereich weder möglich 
noch wünschenswert sei und die gleichartigen 
städtebaulichen Probleme der Stadtmitte 
sich deutlich von denen der übrigen Bezirke 
abheben. In allen Städten hat sich die gene
relle Einteilung des Gemeindegebietes in 
Stadtbezirke bewährt (Innenminister 1977, 
S.3 u. mündliche Auskünfte). 

Die Einrichtung der Stadtbezirke machte 
einerseits die Wahl von Bezirksvertretungen, 
andererseits die Einrichtung von Bezirksver
wa/tungsstel/en notwendig. Letztere sollen für 
die Bewohner ortsnahe Verwaltungsaufgaben 
übernehmen und sind Außen stellen der städ
tischen Fachämter, zugleich aber Geschäfts
stellen der jeweiligen Bezirksvertretung und 
Verbindungsstellen zur Hauptverwaltung. 
Für die insgesamt 151 Stadtbezirke wurden 
129 Bezirksverwaltungsstellen eingerichtet, 
die zumeist für nur einen Bezirk, gelegentlich 
für mehrere Bezirke zuständig sind. In die 
Bezirksvertretungen können nach Festsetzun
gen des Rates der Stadt 1I bis 19 Mitglieder 
gewählt werden; der Vorsitzende führt den 
Titel Bezirksvorsteher. Die Mitglieder der 
Bezirksvertretung werden gleichzeitig mit 
den Kommunalwahlen in allgemeiner, un
mittelbarer, freier, gleicher und geheimer 
Wahl gewählt. Diese Direktwahl wurde erst 
1979 eingeführt, nachdem das Bundesverfas
sungsgericht 1978 eine Art von verbundener 

Listenwahl für verfassungswidrig erklärt hat
te; mit ihr hatte der Gesetzgeber 1974 einen 
"mittleren Weg" zwischen unmittelbarer und 
mittelbarer Wahl beschreiten wollen. Die 
Mitglieder der Bezirksvertretungen gehören 
nur seIten auch dem Rat der Stadt an, damit 
durch mehr Mandate die Mitwirkungsmög
lichkeiten der Bürger erhöht werden kön
nen. 

Die 1974 vom Landtag beschlossenen Auf 
gaben und Zuständigkeiten der Bezirksvertre
lUngen stimmen weitgehend mit denjenigen 
überein, die auch die Stadt Bielefeld sozusa
gen in einer Erprobungsphase für ihre Stadt
bezirke festgelegt hat. Insgesamt dominieren 
Anhörungs- und Vorschlagsrechte in bezirkli
chen Angelegenheiten vor eigenen unentzieh
baren Entscheidungsbefugnissen, die in § 
13 b, Abs. I festgelegt sind. Zu den genann
ten Rechten kommen noch hinzu die Unter
haltung und Ausstattung von Schulen und 
öffentlichen Einrichtungen (Sportplätze, Al
tenheime, Büchereien, Friedhöfe usw.) sowie 
die Festlegung der Reihenfolge der Arbeiten 
zu Um- und Ausbau, Unterhaltung und 
Instandsetzung von Straßen, Wegen und 
Plätzen von jeweils bezirklicher Bedeutung, 
schließlich Information, Dokumentation und 
Repräsentation in Angelegenheiten des 
Stadtbezirks. Der Rat kann durch Festlegung 
in der Hauptsatzung diese Kompetenzen 
erweitern und hat die maximal zur Disposi
tion stehenden Haushaltsmittel festzusetzen. 
Die Gliederung einer Stadt in Bezirke darf 
andererseits nicht dazu führen, daß Organe 
der Gesamtgemeinden, insbesondere der 
Rat, daran gehindert werden, die Belange der 
gesamten Stadt und aller ihrer Bürger wahr
zunehmen. 

Trotz offensichtlicher Begrenzung ihrer 
Kompetenzen und Diskrepanzen über Zu
ständigkeiten ist es den Bezirksvertretungen 
gelungen, Wünsche und Probleme örtlicher 
Gemeinschaften aufzugreifen, zum Wohle 
ihrer Bezirke zu wirken und deren Erschei
nungsbild zu verändern. Wie wichtig gerade 
die Anhörungs- und Vorschlagsrechte sind, 
geht daraus hervor, daß Nichtbeteiligung 
einer betroffenen Bezirksvertretung vor Pla
nungs- und Investitionsvorhaben und vor der 
Aufstellung von Bebauungsplänen zu deren 
Unwirksamkeit führen kann und daß der 
Bezirksvorsteher oder sein Stellvertreter das 
Recht hat, bei der Behandlung von Vorschlä
gen und Anregungen seiner Bezirksvertre-
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tung im Rat gehört zu werden (VON LOEBELL 
1979, S. 429). 

Ungeachtet dieser insgesamt positiven Be
wertung erster Erfahrungen mit der Bezirks
verfassung hat es Kritik an zahlreichen 
Bestimmungen gegeben. Der Landtal\ hat 
deshalb am 29. 5. 1984 ein Gesetz zur Ande
rung der Gemeindeordnung, der Kreisord
nung und anderer Kommunalverfassungsge
setze des Landes Nordrhein-Westfalen be
schlossen, das mit Wirkung vom l. 10. 1984 
die Bezirksvertretungen entschieden gestärkt 
hat (vgl. PRITZKOLEIT 1984). Besaß die 
Bezirksvertretung vorher einen relativ klei
nen und enumerativ begrenzten Katalog von 
Entscheidungsrechten, der durch den Rat 
erweitert werden konnte, so wurde diese 
Ermächtigung des Rates nahezu aufgehoben 
und zugunsten einer "Allzuständigkeit der 
Bezirksvertretungen in Angelegenheiten der 
Bezirke" (ebd., S. 373) verändert. § 13 b, 
Abs. 2 GO NW, der an den bisherigen Funk
tionskatalog anschließt, lautet nunmehr: 
"Über die Aufgaben nach Absatz I hinaus 
sind die Bezirksvertretungen in allen übrigen 
Angelegenheiten zuständig, deren Bedeutung 
nicht wesentlich über den Stadtbezirk hin
·ausgeht. Die näheren Einzelheiten sind in der 
Hauptsatzung zu regeln ... " Der Rat hat 
allerdings weiterhin eine Richtlinien- und 
Abgrenzungskompetenz, und Oberbürger
meister oder Bezirksvorsteher können Wi
derspruch gegen Beschlüsse der Bezirksver
tretung einlegen. Welche Angelegenheiten in 
ihrer Bedeutung nicht wesentlich über den 
Stadtbezirk hinausgehen - insbesondere im 
Bereich der Planung -, hängt von Größe und 
Struktur der kreisfreien Stadt und ihrer 
Stadtbezirke ab. Die wünschenswerten Be
fugnisse der Bezirksvertretungen werden von 
verschiedenen Funktionsträgem recht kon
trovers beurteilt (vgl. Innenminister 1989 b, 
S. 38, 68-71). 

5.2 DIE BEZIRKSVERFASSUNG IN DEN 
KREISANGEHÖRIGEN STÄDTEN UND 

GEMEINDEN 

Während eine Verpflichtung zur innerge
meindlichen Gliederung für die kreisfreien 
Städte erst ab 1974 verbindlich wurde, d. h. 
mit Abschluß der kommunalen Neugliede
rung, erfolgte bereits am 16. 7. 1969 eine 
Änderung von § 13 der Gemeindeordnung, 
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die sich hauptsächlich auf kreisangehörige 
Gemeinden bezog. Damals wurde als Kann
Vorschrift die Institution des Ortsvorstehers 
gesetzlich festgeschrieben und über Formen 
der Ortschaftsverfassung diskutiert. Der 
Orlsvorsleher kann für das Gebiet seiner Ort
schaft, in der er wohnhaft sein muß, mit der 
Erledigung'bestimmter Geschäfte der laufen
den Verwaltung beauftragt werden und soll 
die Belange seines Bezirks gegenüber dem 
Rat wahrnehmen. Ab 1974 wurden zusätz
lich auch Gemeindebezirke in kreisangehöri
gen Gemeinden vorgesehen (§ 13 d GO NW); 
dies bedeutete, daß der Rat entweder 
Bezirksausschüsse bilden und eventuell er
gänzend Bezirksverwaltungsstellen einrich
ten oder einen Ortsvorsteher wählen konnte. 
Den Bezirksausschüssen gehören Ratsmit'.. 
glieder entsprechend den Ergebnissen der 
Kommunalwahlen sowie sachkundige Bürger 
an; den Vorsitz muß ein Ratsmitglied führen. 
Auch bei der Einteilung kreisangehöriger 
Städte und Gemeinden gilt, daß auf Sied
lungsstruktur, Bevölkerungsverteilung und 
Ziele der Gemeindeentwicklung Rücksicht 
,zu nehmen ist. 

1977 waren 185 von 373 kreisangehörigen 
Gemeinden Nordrhein-Westfalens, d. h. rd. 
die Hälfte, ganz oder überwiegend in Bezirke 
eingeteilt worden. Dies war in 112 Gemein
den aufgrund von Gebietsänderungsverträ
gen im Zusammenhang mit den Gebietsre
formen geschehen, davon in 54 erst ab 1975. 
Die Bezirksausschüsse haben anders als die 
Bezirksvertretungen keine gesetzlich aufge
zählten Zuständigkeiten, sondern nur Anhö
rungs- und Initiativrechte. Die Gemeinderäte 
können ihnen Aufgaben übertragen, die sich 
ohne Beeinträchtigung der einheitlichen Ent
wicklung der gesamten Gemeinde innerhalb 
eines Gemeindebezirks erledigen lassen; er
forderliche Haushaltsmittel sind bereitzu
stellen. 

Die typischen Aufgaben entsprechen voll 
denen der Bezirksvertretungen in kreisfreien 
Städten, ergänzt um Förderung der 'Land
und Forstwirtschaft sowie Benennung von 
Straßen, Wegen, Plätzen und Schulen (nach 
Innenminister 1977; S. 29-31). 

Auch die Institutionen der Bezirksvor
steher und Bezirksausschüsse haben dazu 
beigetragen, die verlorengegangene Gemein
deautonomie in Form einer begrenzten bür
gerschaftlichen Selbstverwaltung wiederzube
leben. 



6. ZIELSETZUNG UND ERGEBNISSE 
DER FUNKTIONALREFORM 

Die territoriale Verwaltungs reform in 
Nordrhein-Westfalen wurde nicht nur durch 
eine Erhöhung der Mandatsträgerzahlen in 
den Gemeinderäten sowie durch die Einfüh
rung der Bezirksverfassung als teilweisen 
Ausgleich für die sehr starke Verringerung 
der Gemeinden ergänzt, sondern darüber 
hinaus durch zusätzliche Maßnahmen einer 
kommunalen und staatlichen "Zuständig
keitsreform". Zu ihnen gehören drei Ge
setze zur Funktionalreform vom 11. 7. 1978 
(I. FRG, GV. NW. 1978, S. 290-298), 18.9. 
1979 (2. FRG, GV. NW. 1979, S. 552-563) 
und 26. 6. 1984 (3. FRG, GV. NW. 1984, 
S. 370-388) sowie weitere Gesetze und 
Rechtsverordnungen. 

Bereits am 30. 6. 1971 kündigte die Lan
desregierung an, daß in einer unmittelbar mit 
der Gebietsreform zusammenhängenden 
Funktionalreform die Aufgabenverteilung 
zwischen den obersten Landesbehörden, den 
Regierungspräsidenten sowie den Kreisen 
und Gemeinden neu überprüft werden solle; 
einer speziellen Regierungserklärung vom 29. 
I. 1976 mit Darlegung von Zielen und Maß
stäben folgte die Einsetzung von 14 Projekt
gruppen zur Überprüfung unterschiedlicher 
Aufgabenfelder. Erklärtes Ziel war es, die 
öffentliche Verwaltung übersichtlicher, bür
gernäher und möglichst auch kostensparen
der zu organisieren. Den durch die kommu
nale Neugliederung 1967-1975 geschaffenen 
Großgemeinden und Kreisen mit ihrer deut
lich gestärkten Leistungsfahigkeit und Ver
waltungskraft sollten durch Zuständigkeits
verlagerungen von oben nach unten zusätzli
che Aufgaben übertragen werden mit dem 
Ziel, eine bürgerfreundlichere Verwaltung 
zu ermöglichen und damit die Festigung 
der demokratischen Staatsform zu stärken 
(Innenminister 1980, S. 5-12). Leitlinien 
waren 

"I. möglichst klarer dreistufiger Verwal
tungsaufbau, 

2. möglichst orts- und bürgernahe Aufga
benwahrnehmung, soweit die Effektivität 
und die Wirtschaftlichkeit der Aufgaben
erledigung dies zulassen, 

3. größtmögliche Realisierung des Bünde
lungsprinzips in der Orts- und Mittelstu
fe der Verwaltung, 

4. Herstellung größtmöglicher Einräumig
keit zwischen den Verwaltungsträgern, 

5. größtmögliche Transparenz der Aufga
benverteilung, 

6. Wahrnehmung gleicher Aufgaben mög
lichst nur durch einen Behördentyp, 
Abbau von Doppelzuständigkeiten, 

7. Abbau entbehrlicher Zuständigkeiten, 
8. Zentralisierung dort, wo dies zur ratio

nellen Nutzung moderner Arbeitstechni
ken und Arbeitsverfahren oder zur sinn
vollen Ausnutzung spezialisierten Sach
verstandes notwendig ist" (ebd., S. 8). 

Als Hauptproblern der kommunalen Funk
tionalreform wurde die sachgerechte Aufga
benabgrenzung zwischen kreisangehörigen 
Gemeinden, Kreisen und Landschaftsver
bänden angesehen, darüber hinaus die künf
tige Stellung der Landesplanung und im 
Bereich staatlicher Zuständigkeiten das 
Funktionsspektrum der Regierungspräsiden
ten und der Sonderbehörden. 

Das Erste Gesetz zur Funktionalreform 
(1. FRG) von 1978 regelte in 33 Artikeln 
zahlreiche Zuständigkeitsverlagerungen in 
verschiedenen Verwaltungsebenen, von de
nen durch Änderung der Gemeindeordnung 
die Schaffung Großer kreisangehöriger Städ
te (mehr als 60.000 Einw.) und Mittlerer 
kreisangehöriger Städte (25.000-60.000 
Einw.) als besonders bemerkenswert er
scheint. Mit der Einführung des sog. gestuf
ten Aufgabenmodells erhielten z. B. die 27 
Großen kreisangehörigen Städte ab 1981 
eigene FürsorgesteIlen und Ausländerämter, 
darüber hinaus - wie auch die 98 Mittleren 
kreisangehörigen Städte - die Aufgaben der 
unteren Bauaufsichtsbehörde und der Ju
gendhilfe von den Kreisen. Alle derart her
ausgehobenen Gemeinden bekamen, sofern 
sie noch keine Stadtrechte besaßen, ab I. I. 
1978 kraft Gesetzes die Bezeichnung "Stadt". 
Auch der Gesamtheit aller kreisangehörigen 
Gemeinden wurden weitere Zuständigkeiten, 
aber auch Pflichten gegenüber ihren Ein
wohnern übertragen (Innenminister 1980, 
S. 14-22; vgl. Abb. 3 u. Tab. 5 auf S. 50 u. 
51 ). 

Das Zweite Gesetz zur Funktionalreform 
(2. FRG) (vgl. ebd., S. 23-31) von 1979 
erweiterte in 31 Artikeln die Pflichten der 
Gemeinden gegenüber ihren Bürgern u. a. 
mit den Auflagen, daß Große kreisangehörige 
Städte eigene Rettungswachen, alle kreisan
gehörigen Gemeinden ab 40.000 Einwohnern 
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eigene Weiterbildungseinrichtungen (Volks
hochschulen) und ab 25.000 Einwohnern 
Feuerwehren mit hauptberuflichen Kräften 
einzurichten bzw. zu unterhalten haben (mit 
Ausnahmegenehmigungen). Vor allem aber 
wurden in Art. 10 Stellung und Aufgaben des 
heutigen Kommunalverbandes Ruhrgebiet 
durch Änderung der Verbandsordnung des 
früheren Siedlungsverbandes Ruhrkohlenbe
zirk neu geregelt (vgl. dazu Kap. 7.3). 

Das Dritte Gesetz zur Funktiona/rejorm 
(3. FRG) von 1984 fUhrte in weiteren 57 
Artikeln die Zuständigkeitsreform zu einem 
vorläufigen Abschluß. Aus dem Bereich der 
Kommunalbehörden wurden in Art. 3 mit 
der Änderung der Verbandsordnung die 
Strukturen und Aufgaben der Landschafts
verbände bei weitestgehender Bestätigung 
ihres Funktionsspektrums neu geregelt (vgl. 
dazu Kap. 7.2). Wichtig erscheint ferner die 
Neuordnung der Schulaufsicht durch die 
Regierungspräsidenten bei gleichzeitiger Auf
lösung der früher fUr Gymnasien zuständigen 
Schulkollegien in Münster und Düsseldorf 
(ab l. l. 1985) sowie die Verringerung der 
Anzahl der Landesbehörden (Landesentwick
lungsbericht 1984, S. 203-204). 

Durch Rechtsverordnungen, die die Funk
tionalreform ergänzten, wurden weitere Zu
ständigkeitsverlagerungen realisiert, die die 
Bezirke von Behörden (z. B. Polizeiorganisa
tion, Arbeits-, Gewerbeaufsichtsverwaltung 
usw.), berufsständischen Kammern (z. B. 
Industrie- und Handelskammern) oder koor
dinierte Dienstleistungen betrafen (z. B. 
Krankenhausbedarfsplanung) (vgl. KREFT
KETTERMANN 1990). Ferner wurde 1989 
durch eine weitere Änderung der Gemeinde
ordnung dafUr Sorge getragen, daß Gemein
den, die durch Bevölkerungsverluste unter 
Schwellen werte absinken, die ihre aufgaben
spezifische Rechtsstellung betreffen, ihre 
Rechte behalten, solange die Einwohner
schwellenwerte nur um einen bestimmten 
Prozentsatz unterschritten werden (GO NW, 
§ 3 a). 

Von ganz entscheidender Bedeutung fUr 
die Funktionalreform waren schließlich zwei 
eigenständige Gesetze zur Raumgestaltung, 
die bereits in den frühen 1 970er Jahren wäh
rend des 2. Neugliederungsprogramms konzi
piert wurden: die Novellierung des Landes
planungsgesetzes ab 1976 mit einer Neuorga
nisation der Regionalplanung und die Verab
schiedung eines Landschaftsgesetzes. 
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Mit der Novellierung des Landesp/anungs
gesetzes vom 25. 6. 1975 - wirksam ab l. l. 
1976 - griff der Gesetzgeber entscheidend in 
die Organisation der Landesplanung ein (in
zwischen in der Fassung der Bekanntma
chung vom 5. 10. 1989; vgl. Minister fUr 
Umwelt, Raumordnung u. Landwirtschaft 
1989, DEPENBROCK/REINERS/FINK 1988). Er 
löste die Landesplanungsgemeinschaften 
Westfalen (vgl. MEYER-SCHWICKERATH/LAN
GER in HARTLlEB VON WALLTHOR 1978 und 
zusammenfassend LANGER 1984) und Rhein
land insgesamt und den Siedlungsverband 
Ruhrkohlenbezirk in der Funktion als Träger 
der Regionalplanung auf und übertrug den 
Regierungspräsidenten als Bezirksplanungs
behörde die Zuständigkeit fUr die Landespla
nung im Regierungsbezirk, den Oberkreisdi
rektoren als unterer staatlicher Verwaltungs
behörde die Planungsaufsicht im Kreis. Ein 
aus Parlamentariern der Kreistage und der 
Räte der kreisfreien Städte, also Reprä
sentanten der Selbstverwaltung, gebildeter 
Bezirksplanungsrat bei den einzelnen Regie
rungspräsidien hat die Aufgabe, sachliche 
und verfahrensmäßige Entscheidungen zur 
Erarbeitung der Gebietsentwicklungspläne zu 
treffen und die Aufstellung zu beschließen; 
diesem Gremium gehören ergänzend bera
tende Mitglieder aus unterschiedlichen Funk
tionsbereichen an. Das Erarbeitungsverfah
ren wird von den Bezirksplanungsbehörden 
vorbereitet und durchgefUhrt. Damit ist die 
Regionalplanung als gemeinsame Planung 
staatlicher und kommunaler Ebenen als Ent
scheidungsprozeß formell zwar "kommunali
siert", in Wirklichkeit aber doch staatlich 
gelenkt, da die Bezirksplanungsbehörde mit 
"der VerfUgung über einen umfangreichen 
Verwaltungsapparat im gesamten Planungs
prozeß eine übergewichtige Stellung" ein
nimmt (AMMANN 1982, S. 72; vgl. am Bei
spiel des Reg.-Bez. Detmold auch QUENT
MEIER 1983). Bedauerlich bleibt, daß mit der 
Verlagerung der Regionalplanung auf die 
Regierungsbezirke die vorhandene einheitli
che Regionalplanungsinstanz des Ruhrgebie
tes aufgehoben wurde und seither die Regie
rungspräsidenten in Düsseldorf, Arnsberg 
und Münster fUr diese Aufgaben zuständig 
sind. Die Regierungsbezirke mit ihren unter
schiedlich strukturierten Teilgebieten sind 
keinesfalls ideale Funktionsräume. 

Die unübersehbare Gefährdung der natür
lichen Lebensgrundlagen und das gestiegene 
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Übersicht 1 Organisationsplan der Regierungspräsidenten des Landes NRW (Quelle: Der Innenminister des 
Landes NRW, 1989) 

Umweltbewußtsein führten erstmals am 18. 2. 
1975 zur Verabschiedung eines Landschafts
gesetzes ("Gesetz zur Sicherung und Entwick
lung der Landschaft", inzwischen in der Fas
sung vom 20. 6. 1989; vgl. Minister für 
Umwelt, Raumordnung u. Landwirtschaft 
1990). Dieses übertrug den Kreisen und kreis
freien Städten die Aufgabe, Landschaftspläne 
aufzustellen, und erweiterte die Funktion des 
Gebietsentwicklungsplans auf der Regierungs
bezirksebene als Landschaftsrahmenplan. 

Die Funktionalreform im umfassenderen 
Sinne hat somit nicht allein durch Aufgaben
verlagerungen "einen Zuwachs an kommuna-

len Kompetenzen und eine Erweiterung kom
munaler Handlungsspielräume" gebracht 
(KÖSTERING 1985, S. 845), sondern neben 
"Verwaltungsvereinfachung, Abbau der Re
gelungsdichte und Entbürokratisierung" 
(ebd., S. 853) auch Einrichtungen der staatli
chen Verwaltung durch. Anlagerung neuer 
Aufgaben gestärkt. 

Die Ausführungen zur Funktionalreform 
werden im folgenden durch Organisations
pläne der Regierungspräsidien und Kreise 
abgeschlossen, die eine Vorstellung vom Auf
gabenspektrum dieser Verwaltungsebenen 
vermitteln sollen. 
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Für die Regierungspräsidenten, die als 
staatliche Mittelbehörden der Dienstaufsicht 
des Innenministeriums und der Fachaufsicht 
weiterer Ministerien unterstehen, existiert 
ein landeseinheitlicher Organisation~plan, 
der jeweils sechs Abteilungen vorsieht (Uber
sicht I nach Innenminister 1989 a, S. 44). 
Darin sind - untergliedert in Dezernate -
folgende Aufgabenfelder zusammengefaßt: 
- Personal-, Finanz- und Rechtsangelegen

heiten (Abt. I), 
- Ordnungswesen (Abt. 2), 
- Kommunalaufsicht, Bauwesen einschließ-

lich Genehmigung der kommunalen Bau
leitplanung (Abt. 3), 

- Schulen und Bildung (Abt. 4), 
- Gewerbliche Wirtschaft, Verkehr und Um-

weltschutz (Abt. 5) und 
- Landesplanung (Abt. 6). 
Der Regierungspräsident ist der allgemeine 
Vertreter der Landesregierung in seinem 
Bezirk; bei ihm bündeln sich die meisten 
staatlichen Aufgaben. Dabei dominiert die 
Aufsichtstätigkeit gegenüber nachgeordneten 
Einrichtungen der unmittelbaren Landesver
waltung und gegenüber Kreisen und Gemein
den; hinzu kommen zahlreiche originäre Ver
waltungsaufgaben, darunter auch die Koordi
nierung staatlicher Förderungsprogramme 
(vgl. auch HILLMANN 1969 u. KRÖGER in 
Deutscher Städtetag 1975, S. 27-47). 

Kreise sind als Gemeindeverbände und 
Gebietskörperschaften für die überörtlichen 
Aufgaben der kommunalen Selbstverwaltung 
in ihrem Zuständigkeitsbereich verantwort
lich. Vorsitzender des Kreistags (Kreis parla
ment) ist der Landrat. Der vom Kreistag 
gewählte Oberkreisdirektor als Hauptverwal
tungsbeamter ist gleichzeitig auch untere 
staatliche Verwaltungsbehörde im Bereich 
der unmittelbaren Landesverwaltung. In die
ser Funktion öbliegt ihm die Aufsicht über 

,die kreisangehörigen Gemeinden, hat er dar
auf hinzuwirken, daß untere Landesbehör
den seines Bezirks zur Förderung des 
Gemeinwohls zweckdienlich zusammenar
beiten und ist er schließlich Kreispolizeibe
hörde (Innenminister 1989 a, S. 10f. u. Sche
ma S. 36f.; zur Stellung der Kreise vgl. auch 
SCHLEBERGER in Deutscher Städtetag 1975, 
S. 97-111 U. PAPPERMANN in THRÄNHARDT 
1978, S. 16-46). 

Gefüge und vielfältige AufgabensteIlungen 
einer Kreisverwaltung, für die es im Land 
Nordrhein-Westfalen keinerlei vom Land 

vorgegebenes Organisationsschema gibt, wer
den am Beispiel des Kreises Warendorf 
(Reg.-Bez. Münster) in Übersicht 2 exempla
risch dargestellt. Charakteristisch ist die Ver
knüpfung von Hoheits- und Leistungsverwal
tung. Dabei haben Kultur und Sport, Pla
nung, Natur- und Umweltschutz in den letz
ten Jahren beträchtlich zunehmende Bedeu
tung erlangt. Charakteristisch ist schließlich, 
daß weitere Einrichtungen der Wirtschafts
förderung und Kulturpflege - in anderen 
Kreisen auch Verkehrsunternehmen - in 
anderer Rechtsform existieren und mit dem 
Kreis kooperieren. 

7. HÖHERE KOMMUNALVERBÄNDE UND 
LANDESVERBAND LIPPE (zu Karte 2.2) 

Neben dem zumeist vierstufigen staatli
chen und kommunalen Verwaltungsaufbau 
der Bundesrepublik Deutschland (Land -
Regierungsbezirk - Kreis oder kreisfreie 
Städte - Gemeinde) existieren auch nach der 
Gebiets- und Verwaltungsreform oberhalb 
der Ortsebene verschiedentlich überörtliche 
Gebietskörperschaften oder Kommunalver
bände, deren Aufgaben und Leistungen meist 
wenig bekannt sind. 

In Ergänzung zu den Gemeinden als Trä
gem der örtlichen Selbstverwaltung gibt es in 
einigen Bundesländern, in denen kleine 
Kommunalgebilde erhalten geblieben sind, 
Gemeindezusammenschlüsse für die Erfül
lung ansonsten nicht oder nur schwer leistba
rer Aufgaben der Daseinsvorsorge; hierzu 
gehören die nur noch in Schleswig-Holstein 
erhaltenen Ämter, die Samtgemeinden in 
Niedersachsen, die Verbandsgemeinden in 
Rheinland-Pfalz sowie die Verwaltungsge
meinschaften in Baden-Württemberg und 
Bayern. 

Auch die Landkreise - in Nordrhein-West
falen wegen der spezifischen Raumstrukturen 
des Landes ausschließlich Kreise genannt -
stellen Gemeindeverbände dar, die gelegent
lich sogar schon den höheren Kommunalver
bänden zugeordnet werden. Dies erscheint 
jedoch nicht sinnvoll, da Kreise mittelgroße 
Verwaltungseinheiten eines überschaubaren 
Gebietszuschnitts sind und von ihrer Funk
tion her zugleich die zweite Ebene der kom
munalen Selbstverwaltung wie auch die unte
re staatliche Verwaltungsbehörde bilden. 
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Staatliche I Kommunale I Verwaltung I Selbstverwaltung 
I 
I 
I 
I 
I 
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I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I Verbände mit b~sonderen Aufgaben: 

Regierungspräsidenten I Landschaftsverbände 
I Westfalen·Uppe 
I 
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I 
I 
I 
I 
I 

Oberkreisdirektoren I Kreise 
als untere staatliche I 
Verwaltungsbehörde I Gemeinden 

I 
I 

Übersicht 3 Verwaltungsebenen in Nordrhein-Westfalen 

In mehreren Bundesländern, darunter auch 
in Nordrhein-Westfalen, gibt es oberhalb der 
Kreise und kreisfreien Städte eine dritte Ebe
ne kommunaler Selbstverwaltung: die höhe
ren Kommunalverbände als Körperschaften 
des öffentlichen Rechtes (vgl. Übersicht 3). 

7.1 VERBREITUNG, AUFGABEN, 
VERFASSUNG UND FINANZWIRTSCHAFT 

DER HÖHEREN KOMMUNALVERBÄNDE IN 
DER BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND -

EIN ÜBERBLICK 

Mit Ausnahme der Stadtstaaten, des Saar
landes und Schleswig-Holsteins gibt es in den 
Ländern der Bundesrepublik Deutschland 
derzeit 16 höhere Kommunalverbände, de
ren Gebietszuschnitte meist historisch zu 
erklären sind. Zu ihnen zählen zweifelsfrei 
die bei den Landschaftsverbände Rheinland 
und Westfalen-Lippe in Nordrhein-Westfa
len, die Landeswohlfahrtsverbände Hessen 
(für das gesamte Landesgebiet), Baden und 
Württemberg-Hohenzollern (deckungsgleich 
mit den ehemaligen Ländern einschließlich 
der früheren preußischen Provinz Hohenzol
lern), die sieben bayerischen Bezirke, die den 
Flächen der staatlichen Regierungspräsidien 
entsprechen, sowie schließlich in Rheinland-
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kreisfreie 
Städte 

Pfalz der Bezirksverband Pfalz (ehemals 
bayerische Gebietsteile innerhalb des Regie
rungsbezirks Rheinhessen-Pfalz). 

Weitere regionale Gemeindeverbände fin
den teils Erwähnung (vgl. MATTENKLOOT 
1972, S. 7f. und 234-237, MEYER-SCHWIK-. 
KERA TH 1982, S. 465-468, NESEKER/REIN
BOTH 1988, S. 69-71, ROMEYK 1988, S. 
287-293) oder werden, "weil sie vom übli
chen Schema stark abweichen, nicht in das 
Verzeichnis aufgenommen", obwohl sie dem 
entsprechenden bundesdeutschen Dachver
band angehören (vgl. Bundesarbeitsgemein
schaft der Höheren Kommunalverbände 
1990, S. 6-7 oder Landschaftsverband West
falen-Lippe 1990, S. 5). Dabei 'handelt es sich 
um den Kommunalverband Ruhrgebiet und 
den Landesverband Lippe in Nordrhein
Westfalen sowie die Ostfriesische Landschaft 

. in Niedersachsen. Die genannten Einrichtun
gen in Nordrhein-Westfalen überlagern dabei 
räumlich mit ihren Funktionen teilweise die 
Zuständigkeitsgebiete der Landschaftsver
bände. 

Gemeindeverbände haben im Rahmen der 
Gesetze das Recht zur Selbstverwaltung 
(Art. 28 Abs. 2 GG). Die höheren Kommu
nalverbände weisen nach Größe, Aufgaben, 
Verfassung und Finanzquellen große U nter-



schiede auf; in der Regel umfassen sie mehre
re Landkreise und kreisfreie Städte, die Mit
glieder des höheren Kommunalverbandes 
sind (Ausnahme: Lippe). Sie erfüllen die 
ihnen durch Gesetz im einzelnen zugewiese
nen Aufgaben der kommunalen Selbstverwal
tung, darunter vorrangig in den Bereichen 
Sozialhilfe, Jugendhilfe, Kriegsopferfürsorge, 
Schwerbehindertenfürsorge und Gesund
heitswesen (psychiatrische Versorgung). Die
ses Funktionsspektrum wird durch die" vom 
üblichen Schema abweichenden" Verbände 
nicht oder nur zum Teil wahrgenommen. 

Weitere oder sonstige, z. T. besonders 
raumwirksame Aufgaben können sein: land
schaftliche Kulturpflege; Gewässerunterhal
tung und Landschaftspflege; Trägerschaft 
von Versorgungs- und Entschädigungskassen; 
Mitträgerschaft von Banken, Verkehrs- und 
Elektrizitätsversorgungs-Unternehmen; Trä
gerschaft von Heimen, Schulen, Behinderten
und Jugendeinrichtungen, Fachkrankenhäu
sern und kulturellen Institutionen, soweit sie 
nicht durch Gemeinden und freie Träger 
unterhalten werden können; Straßenbau und 
-unterhaltung und Denkmalpflege. 

Einige dieser Tätigkeiten können staatliche 
Aufgaben sein, die den höheren Kommunal
verbänden als Auftragsangelegenheiten des 
Staates übertragen sind (z. B. Heimaufsicht 
im Jugendbereich, Straßenwesen, Denkmal
pflege). 

Die nach Aufgaben, Einwohnerzahl, Fi
nanzkraft und Fläche mit Abstand größten 
der höheren Gemeindeverbände sind die bei
den Landschaftsverbände Westfalen-Lippe 
und Rheinland. Ihre Tätigkeit und die spe
ziellen, überwiegend anders gelagerten Auf
gaben des Kommunalverbandes Ruhrgebiet 
wie auch des Landesverbandes Lippe, dessen 
Existenz auf die Auflösung eines ehemals 
selbständigen Kleinstaates zurückgeht, wer
den noch gesondert dargestellt. 

Zusammenfassend läßt sich zu den Aufga
ben der höheren Kommunalverbände folgen
des sagen: Das Planungs- und Bezugsgebiet 
für eine Aufgabe umfaßt im Interesse wirt
schaftlicher Lösungen mehrere Kreise und 
kreisfreie Städte. Bei den Funktionen handelt 
es sich meist um Spezialaufgaben, für deren 
Erfüllung die Finanzkraft auf Orts- und 
Kreisebene nicht ausreicht (z. B. Blinden
schulen, Heime für öffentliche Erziehung, 
Spezialkliniken), oder um Aufgaben, die 
wegen ihrer Bedeutung für den Gesamtraum 

einer Landschaft einheitlich wahrgenommen 
werden (z. B. Landesstraßenbau, regionale 
Museumspflege). Anderenfalls müßte das 
jeweilige Bundesland diesen Verpflichtungen 
durch seine zuständigen Zentralbehörden 
oder nachgeordnete Fachbehörden nachkom
men, wodurch es mit zusätzlichen Verwal
tungsaufgaben belastet würde. "Diese Aufga
ben werden besser, effizienter und bürgernä
her im Rahmen der Selbstverwaltung durch 
höhere Gemeindeverbände erfüllt, wobei der 
Bürger unmittelbar in den dafür zuständigen 
Volksvertretungen mitwirkt" (Bundesarbeits
gemeinschaft der Höheren Kommunalver
bände 1990, S. 5). Hierdurch ist ein Mehr an 
Demokratie im Vergleich zu anderen Bun
desländern gesichert (Landschaftsverband 
Rheinland 1990, S. 2). 

Das Verfassungsrecht der höheren Kom
munalverbände ist entsprechend der Situa
tion in den einzelnen Bundesländern unter
schiedlich ausgestaltet (vgl. Bundesarbeitsge
meinschaft der Höheren Kommunalverbän
de 1990, S. 13-19). Die staatliche Rechtsauf 
sicht führt das Innenministerium, in Auf
tragsangelegenheiten gelten die Aufsichts
funktionen in Form einer Fachaufsicht. 
Dabei kontrolliert der Staat, ob der höhere 
Kommunalverband die maßgeblichen Geset
ze für sein Verwaltungshandeln beachtet hat. 
Die meisten höheren Kommunalverbände 
verfügen über drei Organe: eine Versamm
lung als oberstes Beschluß-Organ (Land
schaftsversammlung, Verbandsversamm
lung, Bezirkstag); einen (Haupt-)Ausschuß als 
beschließendes Arbeitsorgan (Landschafts
ausschuß, Verbandsausschuß, Bezirksaus
schuß) und weitere Fachausschüsse sowie 
den Direktor als Leiter der Verwaltung (Lan
desdirektor, Verbandsdirektor, Verbandsvor
steher). 

Die Mitglieder der Versammlungen wer
den überwiegend nach den jeweiligen Kom
munalwahlen von den Volksvertretungen der 
Kreise und kreisfreien Städte (Kreistag, Rat 
der Stadt) für die Dauer einer Amtsperiode 
gewählt. Die Verwaltungseinheiten sind ent
sprechend ihrer Einwohnerzahl vertreten, die 
politischen Parteien gemäß ihren Anteilen 
bei den Kommunalwahlen. In Bayern und in 
der Pfalz werden die Mitglieder der Bezirks
tage unmittelbar vom Volk gleichzeitig mit 
den Landtagsabgeordneten gewählt. 

Die Finanzmittel der höheren Kommunal
verbände stammen aus mehreren Quellen. 
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Der weitaus größte Teil der Einnahmen 
kommt durch die Verbands- bzw. Land
schaftsumlage ein, die von den kreisfreien 
Städten und Kreisen als Mitgliedskörper
schaften zu erbringen ist. Die Zahlungen wer
den dabei nach der Steuerkraftsumme be
messen, wodurch eine zusätzliche Ausgleichs
funktion zwischen strukturstarken und struk
turschwachen Räumen übernommen wird. 
Weitere .Einnahmen ergeben sich durch 
Schlüssel zuweisungen des Landes sowie 
zweckgebundene Zuschüsse des Bundes und 
der Länder, Einnahmen aus Verwaltung und 
Betrieb (Gebühren, Entgelte, Pflegekosten
beiträge Dritter, Mieten, Pachten) sowie 
schließlich durch Einnahmen des Vermö
genshaushalts. Die Ausgaben werden auf 
Vorschlag des Kämmerers von der Versamm
lung festgelegt. Infolge der in vielen Feldern 
erweiterten Daseinsvorsorge und gestiegener 
Kosten, insbesondere im Pflege- und Sozial
bereich sowie bei den Löhnen und Gehältern, 
sind die Etats der höheren Kommunalver
bände in den letzten Jahren allgemein sehr 
belastet worden; sie wurden in einigen Fällen 
wegen großer Defizite von den zuständigen 
Innenministern nicht oder erst nach gewich
tigen Kürzungen genehmigt. 

Leistungen und Ansehen der höheren 
Kommunalverbände haben nicht unbeträcht
lich dazu beigetragen, daß diese die breit 
angelegten Funktionalreformen nahezu un
verändert überstanden haben und als Institu
tion der kommunalen "Selbstverwaltung 
nicht in Frage stehen", denn "Bürgerschaftli
ehe Mitwirkung bei der Wahrnehmung kom
munaler Aufgaben ist auch in der größeren 
Region unverzichtbar" (NESEKERIREINBOTH 
1988, S. 12). 

7.2 DIE LANDSCHAFTSVERBÄNDE 
WESTFALEN-LIPPE UND RHEINLAND 

Während die meisten der aufgeführten 
höheren Gemeindeverbände Zuständigkeiten 
ausschließlich oder überwiegend im sozialen 
und/oder kulturellen Bereich haben, ist die 
Breite der Aufgaben bei den Landschaftsver
bänden Westfalen-Lippe und Rheinland un
vergleichbar. Diese einzigartige Stellung geht 
zurück auf die lange Tradition beider Institu
tionen im Rahmen des preußischen Staates 
(zu Verfassung, Aufgaben und Leistung der 
preußischen Provinzialverbände vgl. BEHR in 
TEPPE 1987, S. 11-44, zur Entwicklung der 
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landschaftlichen Selbstverwaltung der Rhein
lande LADEMACHER 1973, zur landschaftli
chen Selbstverwaltung Westfalens bzw. zum 
Landschaftsverband Westfalen-Lippe NAU
NIN 1960/61, 1984, HARTLlEB VON WALL
THOR 1978, 1983, TEPPE 1986 a, 1987, NESE
KERiREINBOTH 1988, zu den höheren Ge
meindeverbänden Norddeutschlands insge
samt MEYER-SCHWICKERATH 1982, zu bei_ 
den Landschaftsverbänden und zum Ge
meindeverbandsrecht HOPPE 1958, OEBBEK
KE 1984, BECKER 1986 a, 1986 b). Die 
geschichtliche Entwicklung von der Provinz 
zum Landschaftsverband sei im folgenden 
schwerpunktmäßig am Beispiel Westfalens. 
dargestellt. 

Schon bei der Neugliederung des durch 
den Wiener Kongreß 1815 stark vergrößerten 
Preußen in zehn Provinzen, darunter auch 
die 'neue Provini Westfalen, wurde in Aus
sicht genommen, daß die Provinzen "sowohl 
staatliche Verwaltungsbezirke als auch 
Selbstverwaltungskörper" werden und in An
lehnung an die Städteordnung von 1808 und 
an die Tradition ständischer Verfassung in 
zahlreichen Altterritorien "mit Eigenständig
keit und Eigenleben" ausgestattet sein sollten 
(HARTLlEB VON W ALLTHOR 1983, S. 167 und 
169; zum folgenden aUsführlich ebd.). Nach 
wiederholter Anmahnung dieses Verfas
sungsversprechens, wobei der Freiherr VOM 
STEIN eine zentrale Persönlichkeit war, kam 
es 1823/24 zur Begründung' von Provinzial
ständen (Vorläufer der heutigen Landschafts
vers;lmmlung). Eine neue Provinzialverfas
sung Westfalens wurde auf ständischer 
Grundlage erlassen (vier Stände: 11 ehemals 
reichsunmittelbare Fürsten, 20 Vertreter der 
Ritterschaft, 20 Repräsentanten der Städte, 
20 Grundbesitzer als Vertreter der Landge
meinden), und 1826 traten die westratischen 
Provinzialstände als Provinziallandtag erst
mals unter Vorsitz VOM STEINS zusammen. 
1842 wurde ein ständiger Ausschuß der Pro
vinzialstände gebildet, der neue Wirkungs
möglichkeiten eröffnete. Die Provinzialland
tage waren "beratendes und gutachtendes 
Organ der Zentralregierung und der staatli
chen [vom Oberpräsidenten geleiteten] Ver
waltungsbehörden in der Provinz" (ebd., 
S .. 174), erhielten darüber hinaus aber auch 
das Recht, Beschlüsse zum Landarmtmwe
Sen, zur Verwaltung der Irren- und Taub
stummenanstalten sowie der Provinzial
Feuersozietät zu schaffen. 



Die Jahre 1873-1886 brachten auf der 
Grundlage der preußischen Dotationsgesetze 
(1873, 1875) eine grundlegende Weiterent
wicklung insofern, als den Provinzen nun
mehr jährlich bestimmte Summen aus Staats
mitteln für vorgegebene Ausgaben zugewie
sen wurden. Der Erlaß einer neuen Provin
zialordnung am 29. 6. 1875 - in den westli
chen Provinzen erst gültig ab I. 8. 1886 -
wandelte den provinzialständischen Ver
band, nunmehr Provinzialverband genannt, 
in einen Kommunalverband und damit in 
eine Gebietskörperschaft heutiger Prägung 
um, dessen Mitglieder die Land- und Stadt
kreise waren. Nach dieser grundlegenden 
Änderung der Rechtsnatur wurde 1887 erst
mals ein Landeshauptmann von Westfalen 
gewählt (August OVERWEG). Die Abgeordne
ten des Provinziallandtags wurden nunmehr 
von den Kreistagen und Magistraten bzw. 
Stadtverordnetenversammlungen der Stadt
kreise gewählt, und zwar entsprechend der 
Einwohnerzahl analog dem geltenden Drei
klassenwahlrecht. Als Repräsentanten fanden 
in zunehmendem Maße leitende Verwal
tungsbeamte sowie im Gefolge der industriel
len Entwicklung Vertreter der Industrie und 
gewerblichen Wirtschaft Berücksichtigung. 
Ab 1886 nahm der Provinzialverband neue 
Zuständigkeiten im Straßenbau, Neben- und 
Kleinbahnwesen, in der Förderung der Land
wirtschaft, bei öffentlichen Versorgungsun
ternehmen, in Kultur und Wissenschaft, 
Natur- und Heimatschutz sowie im Bank
und Kreditwesen auf. 

Durch die Weimarer Verfassung wurde das 
Dreiklassenwahlrecht im ganzen Reichsge
biet abgeschafft. 1921 wurden erstmals von 
politischen Parteien Kandidaten für den Pro
vinziallandtag aufgestellt und in unmittelba
rer Wahl von den Bürgern der Provinz 134 
Abgeordnete gewählt. Die Sozialhilfe in 
Form der Fürsorge für Kriegsbeschädigte 
und Kriegshinterbliebene sowie der Wohl
fahrtspflege wurden ausgebaut, der neuent
standene Siedlungsverband Ruhrkohlenbe
zirk gefördert, Landesplanungsverbände für 
Teilräume Westfalens und ab 1936 die Lan
desplanungsgemeinschaft Westfalen ins Le
ben gerufen (HARTLIEB VON WALLTHOR 
1983, S. 192-193). 1936 wurde nach anderen 
wissenschaftlichen Kommissionen innerhalb 
des 1929 entstandenen Provinzialinstituts 
für Westfalische Landes- und Volkskunde 
auch die Geographische Kommission für 

Westfalen, der Herausgeber dieses Atlas, 
begründet (vgl. Geographische Kommission 
1986 und MAYR/TEMLITZ/BERTELSMEIER 
1988). Ab 1933 schränkten gesetzliche und 
politische Eingriffe die Selbstverwaltung der 
Provinz mehr und mehr ein, und der staat
lich bestellte Oberpräsident der Provinz wur
de schon ab Dezember 1933 zum Chef der 
Verwaltung des Provinzialverbandes ge
macht. 

Nach dem Zusammenbruch des Dritten 
Reiches ernannten die britischen Militärbe
hörden am 2. 6. 1945 Landesrat Bernhard 
SALZ MANN zum Landeshauptmann des Pro
vinzialverbandes Westfalen, am 2. 7. 1945 
den früheren Münsterschen Regierungspräsi
denten Dr. Rudolf AMELUNXEN zum Ober
präsidenten der Provinz Westfalen (ab I. I. 
1946 Provinzialregierung). SALZMANN gelang 
es, gegenüber AMELUNXEN, der später erster 
Ministerpräsident des neugeschaffenen Bun
deslandes Nordrhein-Westfalen wurde (vgl. 
Kap. 2.1), und gegenüber anderen Politikern 
und den Militärbehörden den Fortbestand 
der westfälischen Selbstverwaltung zu si
chern. Daran hatte ein aus Kommunalpoliti
kern berufener "Vorläufiger Provinzialaus
schuß", ab 1949 "Beratender Ausschuß" 
wesentlichen Anteil, der als kommunales 
Parlament tagte und politische wie auch 
raum wirksame Entscheidungen herbeiführte 
(Sozial- und Straßen wesen, Landes- und 
Denkmalpflege, Kulturförderung; vgl. NAU
NIN 1984, HARTLlEB VON WALLTHOR 1983, 
S. 197-204, TEPPE 1986 a; NESEKERIREIN
BOTH 1988, S. 19-21). 

Im Landesteil Nordrhein der ehemaligen 
Rheinprovinz blieb hingegen die Selbstver
waltung in die Provinzialregierung einbezo
gen, und es gab auch keine vergleichbaren 
parlamentarischen Gremien. Die Provinzial
Selbstverwaltung trat auf Wunsch des Ober
präsidenten stark zurück, "was den sinnfäl
ligsten Ausdruck in der Nichternennung 
eines neuen Landeshauptmanns fand" (Ro
MEYK 1988, S. 287). 

Nach intensiven, jahrelangen politischen 
Auseinandersetzungen, die u. a. die völlige 
Beseitigung der regionalen Selbstverwaltung, 
die Schaffung eines Einheitsverbandes "Lan
desverband Nordrhein-Westfalen" mit Sitz 
in Münster und aus landespolitischen Erwä
gungen die Wiederbegründung von zwei 
Kommunalverbänden vorsah, beschloß der 
Landtag von Nordrhein-Westfalen am 
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12.5. 1953 eine Landschaftsverbandsordnung 
(GV. NW. 1953, S. 271), die mit Wirkung ab 
I. 10. 1953 gesetzliche Grundlage für die 
landschaftliche Selbstverwaltung in den 
Landschaftsverbänden Westfalen-Lippe und 
Rheinland ist. Entscheidend war damals 
wohl der Wunsch der Landtagsabgeordneten, 
bestimmte Aufgaben der Daseinsvorsorge 
den in ihrem korporativen Charakter als 
Gemeinwesen bewährten "Geschichtsland
schaften" zu übertragen und damit deren 
regionale Identität zu erhalten. Insbesondere 
das Sozial- und das Verkehrsministerium des 
Landes erlebten einen beträchtlichen Aufga
benabbau (vgl. ROMEYK 1988, S. 291). Der 
Landschaftsverband Westfalen-Lippe behielt 
seinen Sitz in Münster; der Landschaftsver
band Rheinland zog 1959 von Düsseldorf 
nach Köln um. Sitz der preußischen Rhein
provinz war bis 1945 Koblenz gewesen, das 
seit 1945 zu Rheinland-Pfalz gehört. 

Der Vorschlag einer Sachverständigen
kommission zur regionalen und staatlichen 
Neuordnung Nordrhein-Westfalens von 
April 1968, der Anzahl und Funktionen der 
Landschaftsverbände verändert hätte, wurde 
von Landesregierung und Parlament nicht 
aufgegriffen; durch das 3. Funktionalreform
gesetz vom 26. 6. 1984 verloren die Land
schaftsverbände zwar einige Aufgaben, wur
den im Kern ihrer Funktionen aber gestärkt 
und als Sa~hverwalter der regionalen Selbst
verwaltung in den bei den Landesteilen bestä
tigt. 

Im folgenden sollen Größe, Organe, Aufga
benkreis und Organisationsstruktur der bei
den Verb'ände erläutert werden. 

Dem Landschaftsverband Westfalen-Lippe 
(LWL) gehören als Mitgliedskörperschaften 
18 Kreise und 9 kreisfreie Städte an, die 
21.418 qkm Fläche umfassen und derzeit rd. 
8,0 Mill. Einwohner zählen; das Verbandsge
biet umfaßt die Regierungsbezirke Arnsberg, 
Detmold und Münster. Mitglieder des Land
schaftsverbandes Rheinland (LVR) sind die 
13 Kreise und 14 kreisfreien Städte in den 
Regierungsbezirken Düsseldorf und Köln. 
Das Verbandsgebiet ist mit 12.656 qkm deut
lich kleiner, hat aber mit z. Z. rd. 9,0 Mill. 
Einwohnern eine größere Wohnbevölkerung 
und eine entschieden höhere Einwohner
dichte. 

Als Organe der beiden höheren Kommu
nalverbände gibt es je eine Landschaftsver
sammlung - in Westfalen umgangssprachlich 
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"Westfalenparlament", im Rheinland "Rhei
nischer Rat" genannt -, einen Landschafts
ausschuß und den Direktor des Landschafts
verbandes (zum folgenden vgl. NESEKERI 
REINBOTH 1988, S. 24-27, Landschaftsver
band Westfalen-Lippe 1990d, 1990 e, S. 
8-15, Landschaftsverband Rheinland 1990, 
S.4-1O). 

Die derzeitige 9. Landschaftsversammlung 
des LWL zählt 124, diejenige des LVR 136 
Mitglieder. Die Mitglieder dieses zentralen 
Beschlußorgans werden für die Dauer von 
fünf Jahren nicht direkt, sondern mittelbar 
durch die Vertretungen der Mitgliedskörper
schaften gewählt (zu Nach- und Vorteilen 
siehe TEPPE 1986 a, S. 72). Die Wahl erfolgt 
nach einem komplizierten Schlüssel, der 
sowohl die Einwohnergrößen der Mitglieds
körperschaften Oe 75.000 Einwohner ein 
Mitglied) als auch den partei pol i tischen Pro
porz berücksichtigt; ein Verhältnisausgleich 
wird notfalls über besondere Reservelisten 
durchgeführt. 

Die drei- bis viermal jährlich zusammen
tretende Landschaftsversammlung ist verant
wortlich für 

- die Festlegung der allgemeinen Grundsät
ze, nach denen die Verwaltung geführt 
werden soll, . 

- die Wahl der Mitglieder des Landschafts
ausschusses und der Fachausschüsse, 

- die Wahl des Landesdirektors und der 
Landesräte, , 

- den Erlaß der Haushaltssatzung, die Fest
setzung der Investitionsprogramme, die 
Abnahme von Jahresrechnungen und Ent
lastungen sowie 

- den Erlaß von Satzungen. 

Das zweite Organ, der Landschaftsaus
schuß, besteht aus jeweils 17 Mitgliedern und 
tagt in der Regel monatlich. Er beschließt 
über alle nicht der Landschaftsversammlung 
vorbehaltenen Angelegenheiten, soweit es 
sich nicht um Geschäfte der laufenden Ver
waltung handelt. Er hat insbesondere 

- die Beschlüsse der Landschaftsversamm
lung vorzubereiten und durchzuführen, 

- die Tätigkeit der Ausschüsse zu überwa
chen und aufeinander abzustimmen, 

- die Verwaltungsführung des Direktors des 
Landschaftsverbandes zu überwachen und 

- Vertreter des Landschaftsverbandes in Or
ganen, Beiräten oder Ausschüssen von 



juristischen Personen zu bestellen oder 
vorzuschlagen. 

Zu seiner Entlastung werden jeweils Fach
ausschüsse gebildet (beim LWL derzeit 13, 
beim L VR 18). Diese haben beratende Befug
nis, soweit ihnen nicht bestimmte Angelegen
heiten zur Entscheidung übertragen worden 
sind; sie können ihrerseits Kommissionen 
und Unterausschüsse bilden. 

An der Spitze der Verwaltung steht als 
drittes Organ der Direktor (früher Landes
hauptmann); sein allgemeiner Vertreter ist 
der Erste Landesrat. Der Direktor ist ober
ster Dienstvorgesetzter aller Beamten, Ange
stellten und Arbeiter des Landschaftsverban
des, deren Anzahl sich in Westfalen-Lippe 
immerhin auf rd. 17.000, im Rheinland gar 
auf rd. 18.000 beläuft (Sollstellenzahl wegen 
Stellenteilung und Zeitstellen niedriger; beim 
LWL ca. 14.400, beim L VR ca. 16.000). Dem 
Direktor obliegen insbesondere 

- die Vorbereitung und Ausführung der 
Beschlüsse des Landschaftsausschusses 
und der Fachausschüsse, 

- die Führung der Geschäfte der laufenden 
Verwaltung und 

- die Vertretung des Landschaftsverbandes 
in allen Rechts- und Verwaltungsangele
genheiten. 

Zur Wahrnehmung einzelner Geschäftsbe
reiche sind dem Direktor die Landesräte als 
leitende Beamte zugeordnet. Landesdirektor 
und Landesräte werden von der Landschafts
versammlung als kommunale Wahlbeamte 
auf acht Jahre gewählt. 

Der Aufgabenkreis der Landschaftsverbän
de ist seit Begründung der Provinzialstände 
1823/24 zwar gewachsen, weist aber insge
samt eine große Kontinuität auf. Trotz deut
liche" Übereinstimmungen in den Grund
strukturen bei der Verbandsverwaltungen gibt 
es entsprechend den individuellen Entschei
dungen und unterschiedlichen Schwerpunkt
setzungen in Westfalen-Lippe und im Rhein
land Unterschiede, die bereits aus den Orga
nisationsplänen hervorgehen (vgl. Übersich
ten 4 und 5). Aufgaben und Leistungen sollen 
nur in Grundzügen und schwerpunktmäßig 
am Beispiel des Landschaftsverbandes West
falen-Lippe aufgezeigt werden; hierbei kön
nen nur ausgewählte, vor allem raumwirksam 
tätige Einrichtungen besonders genannt wer
den (vgl. im folgenden N ESEKERIREINBOTH 

1988, Landschaftsverband Westfalen-Lippe 
1988 a-b, 1990 a-e, Landschaftsverband 
Rheinland 198011990). 

Die durch das 3. Gesetz zur Funktionalre
form geänderte Landschaftsverbandsordnung 
vom 29. 5. 1984 (GV. NW. S. 314) stellt in 
§ 5 fünf große Aufgabenbereiche der Land
schaftsverbände heraus. Von ihnen werden 
an erster Stelle soziale Aufgaben, Jugendhilfe 
und Gesundheitsangelegenheiten angeführt. 
Die Landschaftsverbände sind überörtliche 
Träger der Sozialhilfe, HauptfürsorgesteIle 
der Kriegsopferfürsorge und nach dem 
Schwerbehindertengesetz und nehmen die 
Aufgaben der Landesjugendämter sowie die 
Trägerschaft von Sonderschulen und von 
Fachkrankenhäusern wahr. Sie unterhalten 
und unterstützen u. a. über ihre Verbandsge
biete verteilte Einrichtungen der stationären 
Unterbringung und teilstationären Betreuung 
für Behinderte (z. B. Wohnheime und Inter
nate, Werkstätten; Heilpädagogische Heime 
als besonderer Schwerpunkt im Rheinland), 
eine große Anzahl von psychiatrischen und 
anderen Fachkrankenhäusern (LWL: 21), 
von unterschiedlichsten Sonderschulen 
(LWL: 38) sowie spezielle Fachschulen und 
Jugendheime. Sie unterstützen ferner kom
munale und freie Träger bei Aufgaben der 
Kur- und Heilfürsorge. 

Hinsichtlich des zweiten Aufgabenkomple
xes, des Straßen wesens, sind die Landschafts
verbände u. a. für Planung, Neu-, Um- und 
Ausbau von Bundesautobahnen, klassifizier
ten Bundes- und Landesstraßen und deren 
Unterhaltung verantwortlich. Dazu gehören 
auch die Überwachung von Brücken, Maß
nahmen zur Erhöhung der Verkehrssicher
heit, die Sicherung des Winterdienstes, der 
Bau von Lärmschutzwänden und die Anlage 
eines überregionalen Radwegenetzes. 
Schließlich wirken die Landschaftsverbände 
an Straßen bau-Planungen Dritter mit, sind 
Feststellungsbehörde für Landes-, Kreis- und 
z. T. Gemeindestraßen im Außenbereich und 
bewilligen Bundes- und Landeszuschüsse zu 
kommunalen Verkehrsvorhaben vom Stra
ßenbau bis zum öffentlichen Personennah
verkehr. Das System der nachgeordneten 
Landesstraßenbauämter, Autobahnämter 
und weiterer Dienststellen der Straßenbau
verwaltung wird zusammen mit der übrigen 
Verkehrsverwaltung an anderer Stelle darge
stellt (KREFT-KETTERMANN 1990, Karte I 
2.3 u. Begleittext, Ziffer 4.3). 

37 



r-- Direktor des Landschaftsverbandes 
_v_. 1119 
Erster l.MdosrDI ~~: unmItle!OOr dem I.w'Id!Ic:Imtts-

1---=~~des~OISdeslJllmchDb-

~ 
1 OK AbtAIIg. Kommunal- 10/11 

EJEJ EJEJ EJ 
62/63 

E 11111"" r.'IeIlfIn 1iDupt- und Personal-
LDndoajugoncSamt =~ -_. AbtoiJung 0nundheIIB· Abteilung KuItuI'pfloge 

"''''''''- 20 - - ..... v........,...... wesen, EthoIunp= und ...,.,.,., ............. 
21 lJri9aoacl& "' 28 ... -30 ""'-Angologenhelrcn der lDnd- lOK Arbo!tspIßtzbewertung, AIIg. BnuvOlWllllung. Grvndsatztragon. Angele- Grundstrtzfrnge der Ottont- AIlg. VetW1IItung. gonoreDo KrieIPOPIerfiirsorgo ~InIHeiI- 70 _.- _ ............. 

-,~ ~en, gonheItlln des Strullen- liehM Erz/erulg. Heimeinwet- 5ozIalIj/Ieangeiegenheiten, rürsorgo, HDustmlIs· lWId 
Rochl~lon. ............ - gotegenheilen.~ 0aIensd1utz. Aus- und Fon· HausIIaII3-. Kassen· und und Hoc/Iba\.Iaussch. sung. K~ll1111lng01ogenhon • ,"""""- Krleg5oplerfllraorgo -- Landcsbildslelle WlIStlaIon. 

unddef Foehßussd\üsse IlO!len des Rochts- und 1liIdung. botrlebs!ltztlicho Rechnungswo:5en, Grund- LoIter1<onrervnion ~der FOrderung' 
Richtlinien = Satzlmg. 

KriegsopfcI1lno-!J11. UnminelbDr.omDez8f- W8$ll. MusoI.m!Ur An:fIOOIo. 
Vertratur>g deS lBn05chal't5. B«w;J,,,,,, '"'chusses ..... _- lagen- und SiUtosIen- von Trtgem der JugendhiUe. 

Empfehlungon zum Sozial· 
Rechtsangelogoohoitl!rl nonIen wnhtgenommen gie • Amt rUf BodeodonkmIII· 

0iensl.8ehOrOOn·Seltmt· planung, Jahreskrankon- Planleslsl~ Kosten. Url(UI'Id!tlIIDmle pf!o9o -. WestI. Mu!wlum für YefbancIes bei Kredit-, 

""'" 
_. 

~derOl1ent1. 
.. , ..... --.,.. .. Naturl<l.ndo. Westl.ArchivIImt. V~-und 

20 Berulung und PriiIung der -. EIVehung (EinzeUalle). Sozfa~lfe für geistig und begleitende Hotlen IUr Modizin:schu AulIJDben 
West!. Amt tu.. DenkmllI-VlIfSOflJU'I!ISUlcmohmcn TIlIU,ech1, Stellenpbn, -- Strnßenvor\cehnllachnlk. Wostl.~eIIen seobch BetIir'oderte und für Schwettleh!ndore. Grund· Aus'und~der pI!ego, West!. 6aupIIegeamI. """""'" PersonaD<osIen, 005chMts- Stmßenld3$$iflden.WIg, 

Kootdir\atiQrI$eIIe Träger im fWwnen der Personen mit besoncIeren _M In der DrogenartxJ;I \.atigen Weslt. Freiliehtll1UllOUm, 

"'"'""''''''' 
HaushaIts-. Kas$On- und -- Bundu:s- und lBndas· Sln!8endmenbank. _.- sozill!en Sehwieriglu:J1ten Kündigungssetlutz und ThcrapcMen und EIerIIter. Oetmold.~itutriit 
RoehnungSWBSon _M ' ....... t.JIrmsehull. Vert<ehlslnfor-

begleitende Hilfen fQr Angetegenheiten der Wesll.l.tIrodes- und VoO<s-

""""""'" Fortbildung filr Erzloher, SoziaIhiIlIt!iit geistig und Gleiehstellungsstelllt -_. der KnIilkonRiuser, Heime, Planung und Durchführung Pruxlsanteitung IÜI' Sozial· sooIllIeh BehInde1It und IÜI Sd!wer'behindortlt """""""''''''' ,--
PIlegesatlangotO(lltllholten """'" IlOO H(x;ht)auten und Frei- $tru8enunterhDllung. prnktikanten, BetrIeb$- Personen mit be$Onderen --.,.. ..... MgItIItgerIhItiten der ADg, KuItu!pIlogo, Wasll. 

I~tei~ I 
und FteeMungswe$(!n der Pe ....... doaiten BnIiIgen einseht der dazu- 1nIJustn.d<tur, Strnßenbetr\Itb ko:stonfÜr 1<lndItrtagItse. smialen Sehwierigkeiten begIoitende Hillen IÜI' p$yI)hiatrbehen GeSamt· I..ande$rnuseum fÜr KunsI oIgenen Ksankenh4usel' der StragenballVltr'Waltung gehOrigetI tielbuuteehni· 

HoehbButon der StJaßGn· riehtungen, FOrderung der Irt- S ..... "'."' •• , ... 'ICItSDI"{IIIOgInWMIf.-Uppe. 
und Kulturge:sehietlte, _'M -- - .. l8gnItivItn EtzIIth:ung in WICIorspriiche und Rechts- _'M l<oQrOinierung der Refenlto KJostor oatheim.SChIo/l 

I ~~tis1iseOO~~ I tiit tremde EilVlchtungen 
~Ien. l<incbgAr'ten, West!. FaeI\. streItigkeiton in Gtund3olltzango\ogen· -. der Hauptverwaltung und P\anung und OuI'chführung Umwelt. 0k0I0gl0 und schulen fÜr SozlnIpödagoglk 

SozIaihu!1t fÜr k6rpor\Idl 
r_ .... ~ Elnrk:htungen der Kultur- IlOO HOChbauten und Frei-

~.'" .. - ElerllluniJSdienst wastr, F,oi\ictItrnuseum Hagen 

I~ften I pflege. AngoIeger\tIOiten enIagen einseht der dazu- stnttung des $tmllenmu-
Behindorte. Hille für Tuber- Roehts- und VeownIlunIP- Weslt,lnOustriomu5eum, 

der Versorgungsomplängor, gehOrigetI tlltlbauteehrll- mes lnOrt3durchfahrten, ~ 
_. 

Ps)'chosoziaIor Foehdienst ~ten.AngItlIt- west!. Mu:sItl.msamI, 
F<agender~ -- """""""" "'" SozlaIhlire fÜr 0eutschIt Im gonheltonder ~ Froitieht!)(il'onen 
tung und GleichstDllung l.ar>dsehaftspl\oglt. Vor-

Zor)trutlt Adoptiootssteßlt. 
Ausland. Kostenerstntiung WVK ---1:-... 1 

VOfBOfVIIIlQSIochnik, sOZ!pIpM?90gischlt Fami- Westt Amt tQr LandCSPfIege. V_ _. ......... M~ 1iemHe. PIlegekinderwe- Absdv!Itt 9 8SHG Westl.·Uppischo --- BioIogi:letlo$ Institut MltloIItn 
aIIg. Verwaltung, flnl<auf, Bektroteehnik .................... sen, Vormund5ChllftswO!lOll, tnvestlliooon,l..an(IesbIjn- V....,_ P!;yehiatrbehlt EVIIluation 

""""".- ~,M!twirkung Jugcnclgefk:htshiUe, AusI4n- _.- I ~~t.Elaupr~1 l~f'ego 1 Oa1onz:ontrale _n"""" an Planungen Oriner ........ """"_. 
Landcsar7l rül ""''''' Nachric:htan-, Vormitt/u'lgS- .lIq:Indptk1ge, JugerdbiI- KO!pertlehIndere Haush:!lts-.Kasseo-. 

und Übortru!Jun(Isleehnik dung und -arbeIt. -berufs-

-~-hllfo, -sehutz. OttenUieh- Sondersehuten, War\(- 76 
KonstruI<Uver Ingenieuobou. kltitsarbltlt stAnen und Wohnho/tne IÜI' ..... ............,. Wesll.Amt tiit 
Bauwltrl<8unlerhDltung Organisations- und Roehts-

6ehindorte.SonderklndItr- Vordrßng1en\llttSOf'g\lll{. Oenkmalpl!o9O 

""~ Oienstunlattfrnorge 
VOtIIle$SU!'!g,1..iegen- fragen 0fIentlic:her TrAger, 

I ~cIIoWesltalen -- OfIone Kinder-. JI.9Ond- Haus/lllits-, Kassen- und 
und FamiIienhilIo,-4Jgend- -- ZKW 

StraBenbDutechnil<, Bau-- """""" """"""'" durchführung, Vortrngs-
Invostlliooon IUr Einric:Il- """""'"""-und Verdingungswe9$'l, 
turQCn der Kinder·, WestIaIen-I..ipcIo 31 ............. Westt, Amt tUI famllien- und Jugltndhil!o 

"""""'-FInanzen. Reeht. AIIbau einsehI. Ju9cndptlege ..... s_ 
Auflenstellll AlnsbI!fU 
AUlonstetle Oetmold 

Grunderwerb. Bewertung:s-

E~: 14 _ NI.der Al)t!lilUng der Hauptverwnttung 
wesen,l..logense/IaII-
WlJ\lung 

Übersicht 4 
o 

Verwaltungsgliederungsplan des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe, Hauptverwaltung (Stand 1990) 



0 
Landesdirektor 

I 
02 I 04 08 

Rechnu ngsprüfungsamt I ) I I Rheinische Versorgungskasse Landschaftsbüro. 
Büro Vorsitzender der 

01 I Landschaftsversammlung, 

0' I 
Erster Landes rat Veranstaltungen. Repräsentation 

AIIg. Vertlelltr des landesdireklors REFERATE 
Presse-/Öffentlichkeitsarbeit I 041 0' 

Verwaltung. Haushalt. Vermögen Geschäftsstelle 
042 der Beschwerdekommission 

05 I VerSOrgungpaSS8 
der Landschaftsversammlung 

Gleichstellungsstelle I 
043 Rheinland 

Zusalzll6fsorgungskass.e 

044 
Versorgung 1'Iac;h dem G 131 

ABTEILUNGEN 

I L I 1 1 
1 2 4 5 7 8 9 

Allgemeine Verwaltung Finanzen. Wirtschaft. Jugendwohlfahrt. Straßen und Hauptfürsorgesteile. Gesundheitspflege. landschaftI. Kulturpflege. 
Personal Hochbau Schulen Verkehrswesen Sozialhilfe Heilpädagogische Heime Umwettschutz 

I I I I I I I 
REFERATE REFERATE REFERATE REFERATE REFERATE REFERATE REFERATE REFERATE 

10.01 21 40.01 51 ., 71 81 91 
Belncbsämlieher Diensl Kämmerei. JugendP3'(Chiatrischer/ Verwaltung und Recht Grundsauangetegel1heilen der Aligem. Verwaltung, Allgemeine Verwallungs·' Allgemeil'le Kullur· 

Kommunaiwirtschaft ·psychologische, Houptfursorgestelle, Haushalt. Organisatiorl. SIelienplan. Rechlsangelegenheitel'l engelegenheiten, 
8etatungsdienst Ausgleichsabgabe. Fott· Personal de' Abteilung Verwaltul'Igsal'lgelegenheiten 

11 51 bildung. Schulung. Auf· Haup,lij,sorgestelle, 
Zentrale 22 

Kommunale' Slraßenbau . ktärungsmaßtlahmen. Rechts· Sozialhilfe 82 
Verwaltul'Igsangelegenheiten. Kasse . , 

ÖHernliche Nah....,ncehn· angelegenheiten. Institutjo. Medizmische Fachlragl:ln .2 
Organisation. Steflenplan. Verwahungsangelegenheiten, ....... I'Ielie Förderung 

72 
Umweltschull, landaspflege 

Arbelts·fTarihecht Jugendämte,. Il'Iliestitiorlen. 
23 Jugendhol RheinIand. Sozialhilfe I 8' 
Liegenschaftsllerwahung. Zenlfale Adoptionsste"e 53 82 

Aus-/Fon· ul'ld Weiter- ., 
12 Verme5.SUl"lg. SI'aßenplanul'lg Kriegsoplerfiirsorge bildungsangelegenheiten de' Heimatpllege 
Personallierwaltung. WohnungsbaufÖrdel'\.lng 73 Landeskliniken 
Zentrale Beso1dungsstelle, 42 I Solialhilfa 11 
Au,·/Fortbildung. OHentliche Erziehung, 54 8' 94 
Belriebskrankenkasse 2' Aufnahmeheime, Jugend. Straßenel'haltung. $chwerbetmdertervecht. 84 Abteiliarwellul'Ig 

Belrieb,wirtschoft. Pflege. schuUstellen. Hilfen f. junge SIraßenbetrieb Schw81betmdertenhilfe 
,. 

GrundsaUf'agel'l der psych. 
sälze. Energieeinsparung VoII}ährige gern. § 75a MG Il'Ilieslilions- und Betriebs· Versorgung. Planung Außenslelle: , 

kostenIÖ'derung. Bedarfs· und Statistik Abtei Brauweiler 
Verwaltungs· .5 planung. Einrichlungen fur 
rationaliSierung. 26 43 

S"aßenbau geistig und seelisch 
AUlomatisierto Vorwalu . .nt/ll·/ Jugendpflege/Jugendschutz Behinderte 8' 
Datenllerarbeitung RlI1:htsangelegenheilen. AngelegeMeitel'l der Rhein. 

Verdingungs,/ 58 Hei'pädagogischen Heime. 44 

" 
Vertragsangelegenheilen BnJcken- und T UfII'Ielbau Sozialpflegerische 

Kinder·/MÜ'tta,·' FachSChule" Düsseldorf 
Rechts·Nersicherungs· Familienhilfe 
angelegenhOllen 27 57 

HOChbau ., Verkehrssicherheit. Verlo;ehn· 
15 beeinflussung. Nebenbetriebo 

""""" und Neben8l'ltagen 
Hauptllerwa!tut\9. 28 
GeheimschvU" TocImische Al'llagen 
Sicherheitsooauftragte, . 48 58 
Zillola VertelCllglJOg Jugendarbetlslosigkeil, Vermessung 

2. Jugendberulshille. und Grunderwerb ,. 
I 

Bauten freier, Fortbildung 

Arbelts$ICncrhei, 
gomeinnüuiger und 
kommunaler Tröger. 
Baute" LVR 

Übersicht 5 Verwaltungsgliederungsplan des Landschaftsverbandes Rheinland, Zentralverwaltung (Stand 1989) 



Eine große Aufgabenvielfalt ist ferner im 
Bereich der landschaftlichen Kulturpflege 
gegeben (vgl. auch Landschaftsverband West
falen-Lippe 1988 b). Beide Landschaftsver
bände unterhalten verschiedene große Lan
desmuseen, darunter als zuletzt errichtete 
und noch im Aufbau befindliche je ein 
dezentrales Industriemuseum, ferner große 
Landesämter (Bodendenkmal-, Denkmalpfle
ge-, Archiv-, Baupflege- und Museumsäm
ter), je eine Landesbildstelle und je eine 
Klosteranlage (Dalheim im Paderborner 
Land, Brauweiler bei Köln). Als einzigartige 
regionale Forschungs- und Dokumentations
stelle besitzt der LWL das Provinzialinstitut 
fUr Westfälische Landes- und Volksforschung 
mit einer Wissenschaftlichen HauptsteIle 
und fUnf wissenschaftlichen Kommissionen 
in Münster und der L VR ein Amt fUr Rheini
sche Landeskunde in Bonn. Eine besondere 
Attraktion bildet im Rheinland der Archäo
logische Park Xanten des LVR, der sogar 
Mitglied des Verbandes deutscher Freizeit
unternehmen ist. Darüber hinaus unterstüt
zen beide Landschaftsverbände die allgemei
ne Kulturpflege durch Zuschüsse an Heimat
bünde und -vereine, Landesbibliotheken, 
-theater und -orchester sowie Freilichtbüh
nen, durch Zuwendungen an wissenschaftli
che Institute und fUr Veröffentlichungen, 
durch Förderung der zahlreichen Museen 
und von Ausstellungen sowie nicht zuletzt 
durch die Vergabe von verschiedenen Kul
turpreisen und Forschungsstipendien. 

Der LWL ist durch die Landschaftsver
bandsordnung gehalten, zur Wahrung der 
kulturellen Belange des früheren Landes 
Lippe mit dem Landesverband Lippe im 
Rahmen der allgemeinen landschaftlichen 
Kulturpflege und bei der Einrichtung, dem 
Ausbau und der Unterhaltung von Kulturin
stituten zusammenzuarbeiten (§ 5, Absatz 3). 
Er hat in Lippe mit Unterstützung des Lan
desverbandes das Westfälische Freilichtmu
seum Bäuerlicher Kulturdenkmale - Mu
seum fUr Volkskunde - in Detmold errichtet 
und als Außen stelle des Industriemuseums 
eine Ziegelei in Lage-Sylbach übernommen; 
die Zusammenarbeit hat sich auch hinsicht
lich der Förderung lippischer Kulturinstitu
tionen bewährt (HOLLÄNDER/JURGENEIT 
1984, S. 50). 

Vierter Aufgabenbereich der Landschafts
verbände ist die Landes- und Landschafts
pflege (Amt fUr Landespflege mit Außenstel-
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len beim LWL, Referat Umweltschutz und 
Landespflege beim L VR). Die Verbände kön
nen auf Antrag der Mitgliedskörperschaften 
Landschafts-, Grünordnungs- und Objektplä
ne erstellen, nehmen Stellung zu Landes- und 
Gebietsentwicklungsplänen, fördern und fi
nanzieren Pflanzmaßnahmen und erarbeiten 
Umweltverträglichkeitsstudien. Im Rhein
land wird auch an der Planung von Natur
parken mitgewirkt. 

Ein weiteres, fUnftes Aufgabenfeld der 
Landschaftsverbände, das in Westfalen-Lip
pe sehr viel stärker als im Rheinland gepflegt 
wird, ist der Bereich der Kommunalwirt
schaft Ueweils im Zuständigkeitsbereich des 
Kämmerers). Es handelt sich dabei um wirt
schaftliche Beteiligungen, mit deren Hilfe 
regional wirksame Unternehmen gestärkt 
und gesichert werden sollen bzw. auf ihre 
Fortentwicklung Einfluß genommen werden 
kann (u. a. Landesbank, Energieversorgungs
unternehmen, Verkehrsbetriebe). Der LWL 
ist in FortfUhrung seiner gesundheitsfUrsor
gerischen Aktivitäten u. a. auch an der Trä
gerschaft dreier Bädergesellschaften in Bad 
Sassendorf, Bad Waldliesborn und Bad We
sternkotten beteiligt, wozu es kein Pendant 
im Rheinland gibt. Insgesamt wird deutlich, 
daß die Landschaftsverbände mit ihren kom
munalwirtschaftlichen Aktivitäten solche 
Aufgaben wahrnehmen, die im Zuständig
keitsbereich der Gemeinden und Kreise 
ihren Ursprung und in jedem Fall einen 
regionalen Bezug haben (vgl. im einzelnen 
Landschaftsverband Westfalen-Lippe 1990 e, 
S. 28 und NESEKER/REINBOTH 1988, 
S.57-61). 

Die bisher nicht erwähnten Abteilungen 
und Referate der Landschaftsverbände fUr 
die Allgemeine Verwaltung, fUr Personal, 
Finanzen und Hochbau sind notwendige 
Bestandteile einer jeden Verwaltung. 

Welche Perspektiven haben die Land
schaftsverbände unter Berücksichtigung jün
gerer Entwicklungen? Der Aufgabenkatalog 
der Landschaftsverbände kann durch Gesetz 
ergänzt werden; doch ist eine Erweiterung 
unwahrscheinlich, da sie mit der Aufbrin
gung entsprechender Mittel einhergehen 
müßte. Eher herrschen Funktionseinschrän
kungen vor (zum folgenden vgl. u. a. HART
LIEB VON WALLTHOR 1988, S. 205-208). So 
verloren 1975 mit der Auflösung der Landes
planungsgemeinschaften die Landschaftsver
bände deren GeschäftsfUhrung und damit 



Einbußen im übergreifenden Bereich räumli
cher Planung. Im gleichen Jahr wurde mit 
dem Landschaftsgesetz die Mitwirkung des 
Landschaftsverbandes beim Naturschutz auf
gehoben, ihm aber umgekehrt die Ausarbei
tung von Landschaftsplänen ftir seine Mit
gliedskörperschaften eröffnet. Schon seit 
1953 sind die Landschaftsverbände nicht 
mehr Garantieträger der Landesversiche
rungsanstalten; ihre Anteile an der 1969 
gegründeten Westdeutschen Landesbank 
sind deutlich kleiner als bei den früheren 
provinzbezogenen Girozentralen, und 1970 
erlosch die Beteiligung an auf Provinzebene 
arbeitenden Siedlungsgesellschaften durch 
deren Zusammenfassung in der Landesent
wicklungsgesellschaft Nordrhein-Westfalen 
ftir Städtebau, Wohnungswesen und Agrar
ordnung (LEG). Neue Aufgaben wurden in 
den Bereichen Jugendwohlfahrt, Sozialhilfe 
und Denkmalpflege (Denkmalschutzgesetz 
vom 1. 7. 1980) übertragen, die Zuständig
keit bei der landschaftlichen Kulturpflege 
durch das Land aber insofern geschmälert, 
als dieses spektakuläre eigene kulturelle 
Initiativen startete (Landesgalerie 1986, 
"Nordrhein-Westfalen-Stiftung Naturschutz, 
Heimat- und Kulturpflege", "Stiftung Kunst 
und Kultur des Landes Nordrhein-Westfa
len", Museumsförderung durch Mittel der 
Städtebauförderung) und damit in Konkur
renz zu den Landschaftsverbänden trat. Wei
tere Funktionseinbußen sind durch die fort
schreitende europäische Integration und die 
Einftihrung des Europäischen Binnenmarktes 
ab 1993 nicht auszuschließen, obwohl ande
rerseits unterstellt werden muß, daß gerade 
die Regionen wichtige Grundpfeiler eines 
vereinigten Europa sein werden. 

Vereinzelte Kritik an der Arbeit der Land
schaftsverbände bis in die jüngste Gegenwart 
hinein macht indessen deutlich, daß die 
"Form vermittelter Öffentlichkeit und Trans
parenz" noch keineswegs befriedigen kann 
und daß ihre Wirksamkeit im öffentlichen 
Bewußtsein sich noch viel zu wenig festge
setzt hat (vgl. TEPPE 1986 a, S. 77). Land
schaftliche Selbstverwaltung und Staatsver
waltung stehen in einem vertraglich geregel
ten Konkurrenzverhältnis zueinander, und es 
sollte unter Berücksichtigung von primärer 
Eignung und Wirkung jenes Verfassungsele
ment erhalten und gestärkt werden, "das die 
föderative Struktur Deutschlands ergänzt 
und dem alten Postulat bürgerlicher Mitwir-

kung und Mitverantwortung im Staat ent
spricht" (HARTLlEB VON WALLTHOR 1988, 
S.208). 

7.3 DER KOMMUNALVERBAND 
RUHRGEBIET 

Der seit 1920 bestehende Kommunalver
band Ruhrgebiet (KVR) - bis 1979 unter 
dem Namen Siedlungsverband Ruhrkohlen
bezirk (SVR) - ist der älteste deutsche 
Großraum- oder Regionalverband im funk
tionalen Sinne und nächst den ehemaligen 
preußischen Provinzial verbänden (in Nord
rhein-Westfalen seit 1953: Landschaftsver
bände) und dem früheren interkommunalen 
"Zweckverband Groß-Berlin" (1912-1920) 
auch der größte und älteste deutsche 
Gemeindeverband entsprechend dem Kom
munalverfassungsrecht. Er nimmt Aufgaben 
und Tätigkeiten nicht ftir das Gebiet einer 
ehemaligen Provinz, sondern ftir eine admi
nistrativ geteilte Wirtschaftsregion wahr, wo
bei seine Kompetenzen im Laufe der Zeit 
beträchtlich, sein Zuständigkeitsbereich ge
ringftigig verändert wurden. Der heutige 
Kommunalverband Ruhrgebiet hat eine Ver
bandsfläche von 4.433 qkm; ihm gehören die 
elf kreisfreien Städte des Reviers von Duis
burg im Westen bis Hamm im Osten sowie 
die Kreise Wesei, Recklinghausen, Ennepe
Ruhr-Kreis und Unna - zusammen 53 selb
ständige Städte und Gemeinden - mit insg. 
rd. 5,3 Mill. Einwohnern an (zu Entwicklung 
und Tätigkeit des .verbandes vgl. u. a. NEU
FANG 1963, KÖRBER 1965, Siedlungsverband 
Ruhrkohlenbezirk 1970, STEINBERG 1971, 
SCHMITZ 1972, Kommunalverband Ruhrge
biet 1984, 1990, PANKOKE 1990, zur Raum
struktur und Raumentwicklung des Ruhrge
bietes u. a. DEGE/DEGE 1980/1983, STEIN
BERG 1985, Geographische Kommission ftir 
Westfalen 1988, BRONNy/DEGE 1990). 

Über die Grenzen dreier Regierungsbezir
ke (Düsseldorf, Münster, Arnsberg) und 
zweier Provinzen (Rheinland und Westfalen) 
hinweg war im 19. Jh. auf der Grundlage von 
Kohle und Stahl an Rhein und Ruhr 
Deutschlands größtes Industriegebiet heran
gewachsen. Dabei kam es zu außergewöhnli
chen, heute oft als "Zersiedlung" beschriebe
nen Überformungen der Kulturlandschaft 
und zu einem kaum vorstellbaren Gegensatz 
zwischen der wirtschaftlichen Potenz der 
Ruhrindustrie und der mangelnden Infra
struktur der Städte und Gemeinden. 
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1910 setzte der Düsseldorfer Regierungs
präsident erstmals eine Grünflächenkommis
sion für den rheinischen Teil des "Ruhrkoh
lenbezirks" ein; 1912 legte der Essener Beige
ordnete Dr. Robert SCHMIDT - ab 1920 
erster Verbandsdirektor des SVR - als Denk
schrift einen ,;General-Siedelungsplan" vor, 
der als erste landesplanerische Gesamtkon
zeption für das Ruhrgebiet in den Teilgebie
ten Städtebau, Wirtschaft, Verkehr, Versor
gung und Erholung anzusehen ist, obwohl 
auftragsgemäß nur der rechtsrheinische Teil 
des Reg.-Bez. Düsseldorf Berücksichtigung 
finden sollte (SCHMIDT 1912). Die Denk
sqhrift gilt als Grundstein für die Errichtung 
des Siedlungsverbandes Ruhrkohlenbezirk 
durch den preußischen Landtag am 5. 5. 
1920; Sitz des Verbandes wurde Essen. Den 
letzten Anstoß für seine Errichtung hatten 
Kohle-Reparationsleistungen nach dem ver
lorenen Ersten. Weltkrieg und der zu diesem 
Zweck kurzfristig notwendige Bau -von 
150.000 Bergarbeiterwohnungen gegeben. 
Als Verbandsgebiet wurden die damaligen 
und die zu erwartenden Standorträume des 
Bergbaus, der Stahlerzeugung und -verarbei
tung gewählt einschließlich ländlicher Räume 
im Norden und Westen des Reviers, die von 
der fortschreitenden Industrialisierung in 
zunehmendem Maße geprägt oder beeinflußt 
wurden (damalige Kreise U nna, Reckling
hausen, Dinslaken, Moers und Geldern). 
Dem Siedlungsverband Ruhrkohlenbezirk 
wurden Selbstverwaltung~- und Auftragsan
gelegenheiten insbesondere in den Bereichen 
städtebauliche Planung, Siedlung, Verkehr 
und Freiflächen übertragen. Eine General
klauselließ die "Verwaltung aller Angelegen
heiten" zu, die der "Förderung der Siedlungs
tätigkeit im Verband dienen", und machte 
somit eine Fortentwicklung der Arbeit in den 
Bereichen möglich, die zum Zeitpunkt der 
gesetzlichen Errichtung 1920 noch nicht 
abzusehen waren (Kommunalverband Ruhr
gebiet 1990, S. 2). 

Die Wirksamkeit des Verbandes läßt sich 
in drei deutlich voneinander getrennte Epo
chen einteilen. In einer ersten, über den 
Zweiten Weltkrieg hinwegreichenden Peri
ode bemühte sich der SVR sehr stark um die 
Schaffung von Verbandsgrünflächen und ihre 
Verknüpfung zu regionalen Grünzügen, um 
die Sicherung und Schaffung eines einheitli
chen Verkehrs-, insbesondere Straßennetzes 
(z. B. Ruhrschnellweg, N-S- und O-W-Ver-
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bandsstraßen), um die Festsetzung und Frei
haltung künftiger Verkehrstrassen des Schie
nen- und Straßenverkehrs und nur vereinzelt 
um Flächenfestsetzungen und wirtschaftliche 
Nutzungen im Auftrag der Mitgliedskörper
schaften; hinzu kamen spätere staatliche Auf
tragsangelegenheiten wie z. B. der Natur
schutz. 

Mit dem 2. nordrhein-westfalischen Lan
desplanungsgesetz wurde der SVR 1962 -
ebenso wie die Landesplanungsgemeinschaf
ten Westfalen und Rheinland - selbst Lan
desplanungsgemeinschaft und erlangte damit 
die Zuständigkeit für die Regionalplanung 
im Ruhrgebiet (vgl. u. a. Siedlungsverband 
Ruhrkohlenbezirk 1970, SCHMITZ 1972, 
PANKOKE 1990). Der für das gesamte, 
damals rd. 4.600 qkm große Verbandsgebiet 
aufgestellte Gebietsentwicklungsplan (GEP) 
von 1966 und ein nicht mehr genehmigter 
Entwurf GEP Regionale Infrastruktur von 
1974 sind ebenso markante Zeugnisse dieser 
bis Ende 1975 dauernden Periode wie die 
Aktivitäten im Bereich der Freizeitplanung. 

Durch die zusammen mit der Gebietsre
form erfolgte Auflösung dieser kommunal 
bestimmten Landesplanungsgemeinschaften 
und die Verlagerung der Regionalplanung zu 
den Bezirksplanungsräten bei den staatlichen 
Regierungspräsidenten verlor der SVR ent
scheidend an Einfluß und mußte zeitweilig 
sogar mit seiner Auflösung rechnen. Der 
massive Einsatz von Funktionsträgern der 
Mitgliedskörperschaften und anderen Stellen 
veranlaßte schließlich 1978 den Innenmini
ster, eine Bestandsgarantie für den Verband 
abzugeben, aber mit veränderter Aufgaben
steIlung. Durch das 2. Gesetz zur Funktional
reform von 18.9. 1979 erhielt der SVR eine 
neue gesetzliche Grundlage und den sinn vol
Ieren Namen "Kommunalverband Ruhrge
biet" (KVR). In das für die Gegenwart noch 
zu erläuternde Funktionsspektrum wurde 
neben fest umrissenen Aufgaben wiederum 
eine Generalklausel eingefügt, die auch künf
tig die Übernahme neuer Tätigkeiten ermög
licht. Die Verbandsgrenze wurde den Kreis
grenzen nach der kommunalen Neugliede
rung angepaßt. So gehören beispielsweise die 
Städte Seim und Werne im neuen Kreis 
Unna zum Verbandsgebiet. Dieses verklei
nerte sich jedoch dadurch geringfügig, daß 
von zwei Gebietskörperschaften, denen die 
Zugehörigkeit freigestellt war, die kreisfreie 
Stadt Hagen weiterhin im Verband verblieb, 



während der neue Kreis Kleve mit der Fläche 
des ehemals zugehörigen Altkreises Geldern 
nicht beitrat. 

Von seiner Verfassung her ist der Kommu
nalverband Ruhrgebiet eine Körperschaft des 
öffentlichen Rechtes mit dem Recht der 
Selbstverwaltung durch seine gewählten Or
gane. Dies sind die durch mittelbare Wahl 
berufene Verbandsversammlung, der neben 
43 stimmberechtigten Vertretern der Stadt
und Kreisparlamente beratend auch je eine 
Arbeitnehmer- und Arbeitgeberfraktion als 
Wirtschaftsrepräsentanten (je fünf Mitglie
der), drei Vertreter der Bezirksplanungsräte 
und die 15 Hauptverwaltungsbeamten der 
kreisfreien Städte und Kreise angehören, 
sodann ein 16köpfiger Verbandsausschuß 
und der Verbandsdirektor als Chef der Ver
waltung; die Verbandsversammlung hat au
ßerdem sechs weitere Ausschüsse gebildet, 
die sich deutlich von denen der übrigen 
Kommunalverbände unterscheiden. 

§ 4, Abs. I des neuen Gesetzes über den 
Kommunalverband Ruhrgebiet von 1979 
schreibt vier Aufgaben fest und ermöglicht 
unter gewissen Auflagen auch weitere Tätig
keiten. Dem Funktionsspektrum entspricht 
das Organisationsschema des Verbandes (vgl. 
Übersicht 6). Da in einem industriellen Bal
lungsraum, der zudem durch einen dramati
schen Strukturwandel gekennzeichnet ist, 
Konflikte bei der funktional sinnvollen 
Zuordnung von Wohn-, Wirtschafts-, Ver
kehrs- und Freiflächen unvermeidlich sind, 
hat der Gesetzgeber die Freiraumsicherung 
als erste Aufgabe nachhaltig bestätigt. Kon
kret sollen Grün-, Wasser-, Wald- und sonsti
ge von der Bebauung freizuhaltende Flächen 
mit überörtlicher Bedeutung für die Erholung 
und zur Erhaltung eines ausgewogenen 
Naturhaushaltes gesichert werden (Verbands
grünflächen). Der Verband hat allein seit 
1968 zur Sicherung, Rückgewinnung und 
Entwicklung von Freiflächen 9.212,1 ha 
Grundbesitz, z. B. in der Haard und der 
Kirchheller Heide erworben (vgl. SCHLÜTERI 
WEWER 1989, S. 44-46); diese Ankäufe ent
sprechen der Fläche der Stadt Mülheim a. d. 
Ruhr. Die gesamten Verbandsgrünflächen 
betragen 1990 265.276,6 ha. Der KVR ist 
ferner mit der Behebung von Landschafts
schäden und der Wiederherstellung eines 
ansprechenden Landschaftsbildes befaßt, 
wozu u. a. das 1985 entwickelte Naturschutz
programm insbesondere in der Emscherzone 

des Ruhrgebiets dient (Pacht und Ankauf, 
Flächenrecycling, Biotopentwicklung, ökolo
gische Vernetzung, Renaturierung von Indu
strie- und Bergehalden; vgl. GEISLERIFRAN
KEN/SCHAUER 1989). 

Der Verband wurde sodann weiterhin ver
pflichtet, sich an der Errichtung und dem 
Betrieb öffentlicher Freizeitanlagen mit über
örtlicher Bedeutung zu beteiligen. Neben der 
Sicherung und Pflege naturnaher Erholungs
räume hat er vor allem seit den 60er Jahren 
begonnen, in Zusammenarbeit mit Städten 
und Kreisen ein Gesamtkonzept von Frei
zeitanlagen zu entwickeln und sukzessive zu 
realisieren (fünf Revierparks und zwei Frei
zeitzentren als bedeutendste Anlagen, weitere 
Freizeitschwerpunkte und Freizeitstätten; 
vgl. u. a. SCHNELL 1983, FREUND 1987, Geo
graphische Kommission 1988). Die ca. 
25-40 ha großen Revierparks werden jeweils 
zur Hälfte von den beteiligten Städten und 
dem KVR getragen. Erfahrungen zu Planung, 
Unterhaltung und freizeitpädagogischer Or
ganisation werden vielfältig weitergegeben. 

Eine dritte Aufgabe ist die Durchführung 
von vermessungstechnischen und kartographi
schen Arbeiten für das Verbandsgebiet. Als 
Hilfe für die vielfältigen Planungsaufgaben 
seiner Mitgliedskörperschaften und für den 
eigenen Bedarf veranlaßt der Verband seit 
1952 regelmäßige Befliegungen des Ruhrge
biets (Senkrecht- und Schrägbilder) und hat 
von 1971-1984 das aus 126 Rahmenkarten 
bestehende "Stadtplanwerk Ruhrgebiet" zu
sammen mit den Städten und Gemeinden 
herausgebracht. Aus ihm sind - z. T. auch für 
nicht verbandsangehörige Gemeinden 
Stadtpläne und verschiedene Themenkarten 
entwickelt worden, während die Luftbilder 
als Grundlagen von Luftbildkarten dienen 
und zu Realnutzungskartierungen und multi
temporalen Auswertungen herangezogen wer
den. Im Zusammenhang mit den Nutzungs
strukturen wird auch besondere Aufmerk
samkeit der Stadtklimatologie und ihrer 
Erforschung gewidmet. Erwähnt sei in die
sem Zusammenhang, daß der KVR eine her
vorragend ausgestattete Druckerei mit Groß
Scanner für die Farblithographie besitzt. 

Vierte Pflichtaufgabe ist die Öffentlich
keitsarbeit rur das Verbandsgebiet, derer das 
ehemals krisengeschüttelte Ruhrgebiet auf 
dem Weg zum mittlerweile erfolgreichen 
Strukturwandel in besonderer Weise bedarf. 
Hier ist zunächst eine große Anzahl unter-
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schiedlicher Publikationen von Sachdarstel
lungen über Planungs hefte bis zu illustrierten 
Informationsbroschüren und weiteren Me
dien zu nennen. Über eigene Tagungen, Teil
nahme an Fachkongressen und Messen (u. a. 
mit Informationsständen und einem Info
Bus), spezielle Beratung und Besucherbetreu
ung von Multiplikatoren und allgemeine 
Tourenangebote rur alle Interessenten und 
nicht zuletzt über bundesweite intensive 
Werbekampagnen ("Das Ruhrgebiet - Ein 
starkes Stück Deutschland") wird versucht, 
Vorurteile über die Region abzubauen und 
zu einem neuen Bild vom Ruhrgebiet beizu
tragen. Auch an der Koordinierung von Pro
jekten der 1988 beschlossenen Internationa
len Bauausstellung Emscher-Park ist der 
KVR beteiligt. 

Neben diesen vier Tätigkeiten kann der 
Verband gemäß § 4, Abs. 2-6 des Gesetzes 
von 1979 weitere Dienstleistungen überneh
men, wenn sie ihm von allen oder einzelnen 
Mitgliedern übertragen werden. Die Städte 
und Kreise können - bei Pflichtaufgaben mit 
Genehmigung der Aufsichtsbehörde - den 
Verband als ihren Partner beauftragen, Lei
stungen zu erbringen, die sie selbst allein 
nicht effektiv genug erledigen können. Na
mentlich genannt sind Tätigkeiten nach dem 
Abfallbeseitigungs- und dem Landschaftsge
setz sowie erforderliche fachliche und organi
satorische Dienste. Der KVR ist alleiniger 
Gesellschafter der Abfallbeseitigungs-Gesell
schaft Ruhrgebiet mbH (AGR) mit Sitz in 
Essen, die das Rohstoffrückgewinnungszen
trum Ruhr (RZR) in Herten, neun Zentralde
ponien, ein Kompostwerk und weitere Ein
richtungen unterhält. Von 49 im Verbandsge
biet aufzustellenden Landschaftsplänen wur
den bzw. werden 41 vom KVR erarbeitet. 
Zahlreiche landschaftspflegerische Maßnah
men, darunter auch im Bereich der Forstent
wicklung, wurden auf den Verband übertra
gen. Als notwendige organisatorische und 
fachliche Dienstleistungen dienen u. a. die 
regelmäßige Erstellung der "Städte- und 
Kreisstatistik Ruhrgebiet" sowie vielfältige 
Planungshilfen bei Stadt- und Stadtteilent
wicklungskonzepten, bei Maßnahmen und 
Konzepten zur Wohnumfeldverbesserung, 
Verkehrsberuhigung und Gewerbeumfeld
verbesserung sowie bei der Aufstellung von 
Bebauungsplänen rur Frei- und Erholungs
räume sowie rur Innenstadtkerne im Rahmen 
der Stadterneuerung. Im Vorfeld der europä-

ischen Integration wurde unlängst ein Dezer
nat rur Europaangelegenheiten eingerichtet. 

Trotz Beschneidung seiner Kompetenz seit 
1975 stellt der Kommunalverband Ruhrge
biet noch immer ein Dienstleistungsunter
nehmen von erstaunlicher Breite dar, das 
ohne die im Abfallbereich tätige Tochterge
sellschaft und die übrigen Beteiligungen rd. 
370 Mitarbeiter zählt. Seine besondere Stär
ke liegt darin, daß er als wichtige Klammer 
des administrativ und planerisch geteilten 
Ruhrgebietes von seinen in den Organen 
repräsentierten Mitgliedskörperschaften und 
über die sog. "Beratende Bank" auch von der 
Ruhrwirtschaft einen fast uneingeschränkten 
Rückhalt genießt (vgl. auch PANKOKE 1990, 
S. 65-66) und daß er über die Gremienver
treter und die Öffentlichkeitsarbeit auch im 
Bewußtsein der Ruhrgebietsbevölkerung prä
sent ist. 

7.4 DER LANDESVERBAND LIPPE 

Der von seiner Zuständigkeit flächenklein
ste der hier zu behandelnden Verbände ist 
der 1949 entstandene Landesverband Lippe, 
der anders als die bei den Landschaftsverbän
de und der Kommunalverband Ruhrgebiet 
keinen höheren Kommunalverband im ei
gentlichen Sinne bildet, wohl aber eine Kör
perschaft des öffentlichen Rechtes. Zwar 
nimmt er Aufgaben wahr, "die nur in einem 
größeren Gebietsrahmen lösbar sind" und 
die ein "Spezial wissen" erfordern, "das die 
übliche Verwaltungskraft der Landkreise und 
kreisfreien Städte übersteigt und nur rur 
überörtliche Funktionsräume wirtschaftlich 
vorgehalten werden kann" (Bundesarbeitsge
meinschaft der Höheren Kommunalverbän
de 1990, S. 4 und 5); doch sind die bei den 
ehemaligen lippischen Kreise Detmold und 
Lemgo nicht Mitglieder des Verbandes. 
Gleichwohl ist dieser Mitglied der Bundesar
beitsgemeinschaft der höheren Kommunal
verbände. Der nach Genese und Funktions
spektrum einzigartige Verband versteht sich 
als Sachwalter des lippischen Vermögens, 
Wahrer lippischer Tradition und Förderer 
des Gemeinwohls rur Lippe (vgl. BARTELT 
1984, HOLLÄNDERlJURGENEIT 1984 und 
"Landesverband Lippe 1949-1989", 1989). 
Genese und einige seiner Funktionen sind 
mit der Ost fries ischen Landschaft vergleich
bar (vgl. Ostfriesische Landschaft u. a. 
1985). 
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Übersicht 7 Organisationsplan des Landesverbandes Lippe (Stand 1989) 

Die Ursprünge des Verbandes gehen auf 
das Ende des Ersten Weltkrieges zurück. Als 
seinerzeit nach der Abdankung des letzten 
Fürsten Leopold IV. das Fürstentum Lippe 
in einen Freistaat überführt wurde, mußte 
auch die Frage des Verbleibs des Landesver
mögens neu geregelt werden. Schon seit der 
Aufklärung war wiederholt darüber disku
tiert und gestritten worden, in welcher Weise 
die Erträge aus dem im Besitz des Herrscher
hauses stehenden Domanialvermögen ("Do
manium") am besten zum Wohle der lippi
schen Bevölkerung nutzbar gemacht werden 
könnten. Im Domanialvertrag vom 31. 10. 
1919 zwischen dem Fürstenhaus· zur Lippe 
und dem neugegründeten Freistaat wurde 
festgelegt, daß bestimmte Vermögensanteile 
- darunter das Residenzschloß in Detmold 
sowie land- und forstwirtschaftliche Nutzflä
chen - als Privatbesitz beim Fürstenhaus 
verbleiben, während rund 'I, auf den Frei
staat übergehen (BARTELT 1984, S. 2). 
Geschäftsführendes Mitglied des dreiköpfi
gen Landespräsidiums (Regierung) war da
mals Heinrich DRAKE, der dieses Amt bis 
1933 behielt. 

Als Lippe - wiederum mit DRAKE an der 
Spitze einer neuen Landesregierung 
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1946-48 mit Nordrhein-Westfalen und Nie
dersachsen über den Anschluß des Landes 
Lippe an ein größeres Territorium verhandel
te, spielte die Frage der Zukunft des Staats
vermögens eine entscheillende Rolle. Lippe 
sollte nach Planungen der britischen Besat
zungsbehörden ursprünglich mit Niedersach
sen vereinigt werden. Nachdem DRAKE in 
Verhandlungen mit dem nordrhein-westfali
schen Ministerpräsidenten AMELUNXEN u. a. 
neben der Verlegung der Bezirksregierung für 
Ostwestfalen-Lippe von Minden nach Det
mold auch die Nutzung des Domanialvermö
gens durch Lippe und die Erhaltung seiner 
kulturellen Einrichtungen in 16 sog. Punkta
tionen erreicht hatte (vgl. GIESE 1953, 
S. 6-8), setzte er sich für den Anschluß an 
Nordrhein-Westfalen ein, der von der briti
schen Militärregierung dann auch durch die 
Verordnung Nr. 77 am 21. I. 1947 angeord
net wurde. DRAKE selbst wurde nicht nur 
erster Regierungspräsident für Ostwestfalen
Lippe, sondern auch erster Verbandsvorste
her des neugeschaffenen Landesverbandes 
Lippe. 

Oie Gesetze über die Vereinigung Lippes 
mit Nordrhein-Westfalen und über den Lan
desverband Lippe vom 5. 11. 1948 - in Kraft 



seit dem 12. 10. 1949 - regeln im einzelnen 
die Aufgaben des Verbandes (vgl. Übersicht 
7) und sehen als Organe einen für 12 Jahre 
gewählten Verbands vorsteher sowie eine 
Verbandsversammlung vor; dieses aus 10 
Vertretern des heutigen Kreises Lippe beste
hende Gremium wird vom Kreistag Lippe 
gewählt, ehemals von den Altkreisen Det
mold und Lemgo. Der Verband war bis 1985 
in Detmold in unmittelbarer Nachbarschaft 
des Lippischen Landesmuseums unterge
bracht. Nach der Sanierung und Restaurie
rung von Schloß Brake (1983-85) siedelte er 
1985 in die prachtvolle Weserrenaissance
Schloßanlage nach Lemgo-Brake über. Die 
Sitzverlegung war im Zusammenhang mit 
dem Bielefeld-Gesetz als Ausgleich für den 
Kreissitz-Verlust Lemgos festgelegt worden. 

Der Landesverband Lippe erfüllt verschie
denste Aufgaben vorrangig in den Bereichen 
der regionalen Wirtschafts- und Strukturpoli
tik, von Freizeit, Erholung, Gesundheit sowie 
der landschaftlichen Kulturpflege (vgl. im 
einzelnen HOLLÄNDERlJURGENEIT 1984 und 
"Landesverband Lippe 1949-1989", 1989). 
Der umfangreiche Grundbesitz umfaßt mehr 
als 3.200 ha landwirtschaftliche Nutzflächen, 
verteilt auf 18 Domänen und Pachthöfe (rd. 
1.300 ha) sowie Kleinpachthöfe (rd. 2.000 
ha), und mit über 16.500 ha Wald den größ
ten zusammenhängenden Forstbesitz in Lip
pe mit Nebenbetrieben wie Steinbrüchen, 
Sandgruben und Waldgaststätten. Zum Be
sitztum zählen ferner die Schlösser Brake 
und Varenholz, die Burg BIomberg, das Jagd
schloß Oesterholz, verschiedenste Wohn
und Wirtschaftsgebäude, je ein Studenten
wohnheim in Detmold und Lemgo sowie 
Gebiete mit Erbbaurechten für Zwecke des 
Wohnungsbaus und der Wirtschaftsansied
lung. "In der Nutzung dieses Vermögens 
kommt es dem Landesverband darauf an, die 
Wirtschaftskraft der Region durch Förderung 
eigener und mit ihm verbundener Unterneh
mungen zu stärken, den Grundbesitz zu 
erhalten und durch eine aktive Grundstücks
politik den lippischen Kommunen wie auch 
Einzelunternehmen und Privatpersonen für 
berechtigte Anliegen z. B. der Verbesserung 
der Infrastruktur oder der Gründung und 
Ansiedlung neuer Industrieunternehmen ent
sprechende Hilfen zu geben" (BARTELT 1984, 
S. 3). 

Der Landesverband ist darüber hinaus 
Träger der traditionsreichen Staatsbäder Bad 

Salzuflen und Bad Meinberg, die auch für 
Bestand und Entwicklung des Fremdenver
kehrs in Lippe von großer Bedeutung sind. 
Neue medizinische Erkenntnisse erfordern 
beständige Investitionen zur Fortentwicklung 
und Zukunftssicherung der Bäder. Die Kur
einrichtungen von Bad Salzuflen werden seit 
1986 von einer eigenständigen Staats bad Bad 
Salzuflen GmbH getragen, deren Gesellschaf
ter der Landesverband Lippe und die Stadt 
Bad Salzuflen sind. 

Die Kurparkanlagen sowie der große 
Waldbesitz unterliegen einer intensiven land
schajispjlegerischen und forstlichen Betreu
ung. Diese schließt auch die Sicherung von 
vier Naturschutzgebieten von zusammen 
über 300 ha Fläche mit ein - bedeutendstes 
ist das NSG Externsteine -, ferner Maßnah
men zur Erhaltung von Flora und Fauna, die 
Anlage und Unterhaltung von Wanderwegen, 
Schutzhütten, Grill- und Spielplätzen. Als 
neue Freizeitstätten wurden 1976 das Weser
freizeitzentrum Kalletal-Varenholz und 1983 
das Erholungszentrum Schieder mit dem 
neuen Emmerstausee errichtet. 

Beträchtliche Leistungen erbringt der Lan
desverband im Bereich der Kulturpjlege. Als 
eigene Kulturinstitute unterhält er die aus 
der ehemaligen fürstlichen Privatbibliothek 
hervorgegangene Lippische Landesbibliothek 
mit umfangreichen Spezialsammlungen, das 
Lippische Landesmuseum als größtes Regio
nalmuseum in Ostwestfalen-Lippe (u. a. mit 
eigener Bodendenkmalpflege-Abteilung) so
wie das 1971 gegründete Institut für Lippi
sehe Landeskunde. Letzteres unterhält 
Sammlungen, organisiert Ausstellungen, för
dert Künstler und Kunst und publiziert die 
Forschungsreihe "Lippische Studien". Mit 
erheblichen Zuschüssen wird das Landes
theater Detmold unterstützt; das Theaterge
bäude ist Eigentum des Landesverbandes, 
der es kostenlos einem Theaterverein als Trä
ger des Theater-Betriebes überläßt. Seit 1974 
stiftet der Landesverband im Dreijahres
rhythmus einen Kulturpreis; in der "Maler
stadt" Schwalenberg werden seit 1978 jähr
lich zwei Stipendien für Künstleraufenthalte 
vergeben. Schließlich fördert der Landesver
band neben seinen eigenen Einrichtungen 
kulturelle Maßnahmen, die durch Vereine, 
Verbände und Einzelpersonen organisiert 
werden und aus Eigenmitteln allein nicht 
getragen werden können. Hierzu gehört u. a. 
die gemeinsam mit dem Lippischen Heimat-
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bund herausgegebene Zeitschrift "Heimat
land Lippe". Die Bauabteilung des Landes
verbandes ist auch für baudenkmalpflegeri
sche Maßnahmen zuständig. 

Vier weitere Einrichtungen sind dem Lan
desverband Lippe angeschlossen: die unselb
ständigen Stiftungen Hermannsdenkmal-Stif
tung (materielle und ideelle Betreuung) und 
die Lippische Waisenhauskasse, die Lippi
sche Landes-Brandversicherungsanstalt (öf
fentlich-rechtliche Anstalt mit eigenem Ver
mögen und eigener Rechtsfähigkeit) und das 
Lippische Damenstift St. Marien zu Lemgo 
(Körperschaft des öffentlichen Rechts mit 
Altenwohnheim und eigenem Vermögen). 

Aus den aufgeführten Aktivitäten wird 
deutlich, daß der Landesverband für die 
Bewohner Lippes eine bedeutsame Einrich
tung darstellt, die darüber hinaus mit ca. 600 
Beschäftigten einer der wichtigsten Arbeitge
ber im Kreis Lippe ist. AufgabensteIlung und 
-erfüllung wären nicht denkbar ohne die 
800jährige Kontinuität lippischer Geschich
te. Der Landesverband ist mehr als eine 
geschichtlich gewachsene Vermögensverwal
tung, sondern versteht sich "als ein moderner 
Dienstleistungsbetrieb, der im kulturellen 
und strukturellen Bereich die Entwicklung 
des lippischen Raumes maßgeblich mitbe
stimmt" (HOLLÄNDER in "Landesverband 
Lippe 1949-1989",1989, S. 295). 

8. KRITISCHE WÜRDIGUNG DER 
KOMMUNALEN NEUGLIEDERUNG 

UND AUSBLICK 

Die kommunale Gebietsreform hat wie 
kaum eine andere Reform in den 1960er und 
70er Jahren die politische Diskussion der 
Bundesrepublik Deutschland bestimmt und 
mit ihren Ergebnissen die "politischen Land
karten" drastisch verändert. Gab es am 30. 6. 
1966 insgesamt 24.411 selbständige Gemein
den und mehr als 400 Landkreise, so waren 
Anfang 1985 nur noch 8.506 Gemeinden, 
darunter 2.473 Einheitsgemeinden, und 237 
Landkreise übriggeblieben (SCHMlDT-EICH
STAEDT in HENKEL 1986, S. 17). 

Entsprechend dem föderalen Aufbau unse
res Staates waren Lösungswege und Ergebnis
se der Neugliederung in den einzelnen Bun
desländern sehr unterschiedlich. Trotz der 
Absichtserklärungen, in allen Flächenländern 
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"sollte ein möglichst einheitlicher Typ der 
regionalen Verwaltungseinheiten angestrebt 
werden" und es dürfe "der Zusammenhang 
mit der notwendigen Neugliederung der Län
der und der mit der weiteren Entwicklung 
der bundesstaatlichen Ordnung nicht außer 
Betracht bleiben" (Landesregierung NRW 
1970, S. 144), hat es kaum eine Koordinie
rung durch die Innenminister gegeben; die 
ursprüngliche Verpflichtung zur Neugliede
rung des Bundesgebietes ist mit der Ände
rung von Art. 29 GG am 23. 8. 1976 in eine 
Kann-Bestimmung entfallen (Bundesgesetz
blatt, Teil I, 1976, Nr. 107, S. 2381-2382). 

Auch für das Land Nordrhein- Westfalen 
war die Gebietsreform ein epochales Ereignis 
von großer Tragweite, durch das die Verwal
tungsstrukturen in den Verdichtungsräumen 
beträchtlich, im ländlichen Raum aber 
besonders stark mit der Schaffung neuer Flä
chengemeinden und Großkreise verändert 
wurden. 

Die Durchsetzung neuer Organisations mo
delle in Verdichtungsräumen muß in Nord
rhein-Westfalen als gescheitert angesehen 
werden. Andere Bundesländer haben mit ver
schiedenartigen Modellen Zeichen gesetzt: 
Niedersachsen mit der veränderten Weiter
entwicklung des Zweckverbandes Großraum 
Hannover - ein gleicher Verband für Braun
schweig wurde wieder aufgelöst -, das Saar
land mit dem Stadtverband Saarbrücken, 
Hessen mit dem Umlandverband Frankfurt 
sowie Baden-Württemberg und Bayern mit 
einigen Nachbarschaftsverbänden. Ausge
rechnet im am höchsten verdichteten Bun
desland wurde die Stadt-Umland-Problema
tik durch konventionelle Verwaltungsstruk
turen gelöst. 

Die nach landesplanerischen und verwal
tungswissenschaftlichen Zielvorstellungen er
folgte Errichtung von Flächengemeinden hat 
insgesamt zu einer deutlichen Stärkung der 
Gemeinden durch größere Einwohnerzahlen, 
Gemeindeflächen und Finanzkraft geführt. 
Der Schaffung einer hauptamtlichen Verwal
tung in allen Gemeinden folgten durch die 
Funktionalreform die Befugniserweiterung 
und Stärkung der neuen Gemeindeparlamen
te. Der optimalere Flächenzuschnitt ermög
lichte eine sinnvolle Bauleitplanung und trug 
damit entscheidend zur Aufwertung und 
Weiterentwicklung zentraler Einrichtungen 
wie auch zur WirtschaftsJörderung bei (z. B. 
Beseitigung innerstädtischer Gemengelagen, 



Ausweisung neuer Gewerbe- und Industrie
flächen im Außenstadtbereich, Stadtsanie
rung und Errichtung von Fußgängerzonen; 
vgl. u. a. WALUGA 1989 für den Kreis Unna, 
HEINEBERG 1987 am Beispiel Hemer, BEK
KER 1989 für Lennestadt). Mit einem Investi
tionsschub in den neuen Gemeinden ist die 
Infrastruktur des ländlichen Raumes näher 
an die Ausstattung 'städtischer Gemeinden 
herangerückt. Als erste Baurnaßnahmen wur
den häufig neue Rathäuser realisiert, aller
dings auch Schulen, Kulturzentren und ande
re Einrichtungen des Gemeinbedarfs. Zwar 
werden heute zentralörtliche Funktionen in 
allen Gemeinden des Landes Nordrhein
Westfalen ausgeübt, doch haben einige noch 
immer erhebliche grundzentrale Defizite 
(vgl. BLOTEVOGELIDOHMS/GRAEF/SCHICK
HOFF 1990, S. 20). 

Jahrelange Rivalität unter Partnern neuer 
Großgemeinden forderte insbesondere sei
tens der neuen Verwaltungen ein hohes Maß 
an Verständnis und Einfühlungsvermögen. 
Die Eingliederung und das Zusammenwach
sen von Gebietsteilen gingen dann um so 
besser vonstatten, je intensiver die kommu
nale Vorsorge auch außerhalb der Kernstädte 
sichtbar wurde. In eingemeindeten Dörfern 
gibt es häufig noch ein distanziertes Verhält
nis gegenüber dem Zentralort und eine resi
gnative Grundstimmung (WEBER in HENKEL 
1986 am Beispiel von Madfeld/Stadt Brilon), 
Reichweiten räumlicher Kenntnisse und 
Orientierungen in großflächigen neuen Ge
meinden sind z. T. recht begrenzt, weil die 
kleineren Raumeinheiten Orientierungsmit
telpunkte geblieben sind (WEBER 1989 am 
Beispiel der Stadt Arnsberg). Offensichtlich 
ist der Gebietszuschnitt einiger der neuen 
Gemeinden doch zu großflächig gewählt wor
den. 

Besonders problematisch erwies sich die 
Entwicklungsplanung in den 41 zweipoligen 
Gemeinden, in denen das Stadtteildenken 
z. B. bei der Siedlungsexpansion oder bei der 
Standortfestlegung neuer Einrichtungen er
heblich größer war und noch ist als die 
Bereitschaft zu Funktionsteilungen (vgl. 
SCHÖLLER 1984 a am Beispiel von Sprockhö
vel). Wenn Gemeinden als Organisations
und Lebensräume auseinanderfallen, entwik
kelt sich bei den Bürgern nicht selten eine 
ziemliche Gleichgültigkeit gegenüber der Ge
meinde bei starker emotionaler Bindung an 
den Ortsteil. In einigen Städten konnte durch 

unterschiedliche Verteilung von Einrichtun
gen ein Ausgleich geschaffen werden, z. B. 
Kreishaus in Steinfurt-Burgsteinfurt, Stadt
verwaltung in Steinfurt-Borghorst. Im Falle 
Rheda-Wiedenbrück wurde das Gelände der 
Landesgartenschau 1988 in der Emsaue zur 
verbindenden Mitte der Doppelstadt. 

Altgemeinden mit Funktionsverlusten wa
ren zumeist um einen Ausgleich bemüht. Es 
ist festzustellen, daß sich die zentralörtliche 
Stellung ehemaliger Kreissitze, z. B. Lüding
hausen und Büren, gegenüber heutigen Kreis
städten ungünstiger entwickelt hat, weil nach 
dem Verlust öffentlicher Verwaltungen auch 
ein Abzug kreisorientierter Behörden und 
Verbände eingetreten ist. Andererseits haben 
die Errichtung von Außenstellen der Kreis
verwaltungen mit publikumsintensiven Ab
teilungen, Maßnahmen der Funktionalre
form zugunsten der Städte und andere öffent
liche und private Investitionen - z. B. Wirt
schaftsförderung in Ahaus und Lübbecke, die 
Umsiedlung des Landesverbandes Lippe von 
Detmold nach Lemgo - beträchtliche Kom
pensationswirkungen erzielt (KIPP 1984). 

Der Verlust lokaler Autonomie im ländli
chen Raum (vgl. HENKEL 1986), der sich 
nach der Schließung von Schulen und der 
Eingemeindung der Dörfer u. a. im Verlust 
des Ortsnamens als postalische Bezeichnung 
und der Beendigung statistischer Eigenreihen 
äußerte, wird von den Bürgern überwiegend 
als substanzieller Verlust empfunden. Gegen
bewegungen zur Erhaltung und Rückgewin
nung der lokalen Identität sind das verstärkte 
Engagement in Heimatvereinen - 52 % aller 
Mitgliedsvereine innerhalb des Westfälischen 
Heimatbundes wurden erst nach 1968 
gegründet, darunter nahezu ein Drittel in 
eingemeindeten Stadt- und Ortsteilen (RIO
DERMANN 1987, S. 82-84) - sowie in Förder
kreisen, Planungsbeiräten oder Dorfräten, 
um im außerparlamentarischen Raum Inter
essen der Altgemeinden zu vertreten. Über
wiegend wird durch die neuen Gemeinden 
die Beschäftigung mit Geschichte und Tradi
tionen eingegliederter Ortsteile sehr geför
dert, wie die große Anzahl seither erschiene
ner Dorfchroniken und -monographien be
weist. In Bayern wurden nachträglich ca. 20, 
in Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz und 
Niedersachsen vereinzelt Kleingemeinden 
wieder selbständig, in Hessen die umstrittene 
Großstadt "Lahn" (Gießen/Wetzlar) wieder 
aufgelöst. 
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Eine "Reform der Reform", d. h. eine 
Rückkehr zum früheren Zustand, wird in 
Nordrhein-Westfalen jedoch auch von Kriti
kern der Gebietsreform zumeist als nicht 
realistisch angesehen, so daß Lösungen zur 
Behebung von Problemen innerhalb der neu
en Gemeindestrukturen gefunden werden 
müssen (vgl. dazu KÖSTERING 1984, Arbeits
kreis des Westfälischen Heimatbundes beim 
Westfalentag 1985 in Lippstadt und "Resolu
tion von Bleiwäsche 1986" in HENKEL 1986, 
S. 143-148). Einem Zusammenschluß von 
Bürgervereinigungen ehemals selbständiger 
Städte (Kettwig, Wattenscheid, Hohenlim
burg/Berchum, Porz, Rheinhausen, Rheydtl 
Wickrath) hat das Innenministerium die Auf
tragserteilung für ein Gutachten an zwei Gut
achter ihrer Wahl zugestanden, mit dem 
noch immer nicht akzeptierte Neugliede
rungsmaßnahmen von 1974 in ihren Voraus
setzungen und Folgen erneut überprüft wer
den sollten. Die Gutachter sind dabei nach 
detaillierten Abwägungen zu dem Ergebnis 
gekommen, daß alle Eingemeindungen auf
recht erhalten werden können und daß für 
das Land kein Anlaß besteht, die kommunale 
Selbständigkeit der eingegliederten Städte 
wiederherzustellen (LANDWEHRMANN/RoTT
MANN 1987, insb. S. 178-181). Den Reprä
sentanten der neuen Gemeinden wurden 

Tabelle 5 Gemeinden in Nordrhein
Westfalen nach der Rechtsstellung 1990 

Gemeinden Nord- West- Ins-
rhein falen gesamt 

I. Kreisfreie Städte 14 9 23 

2. Große kreisange-
hörige Städte 7 20 27 

3. Mittlere kreisan-
g~hörige Städte 52 46 98 

4. Ubrige Städte 32 82 114 
5. Gemeinden 60 74 134 
2.-5. Kreisange-
hörige Städte und 
Gemeinden 151 222 373 

Gemeinden 
insgesamt 165 231 396 

Quellen: Innenminister d. Landes NW (1980): Kommu-
nale Gebietsreform. Düsseldorf, S. 17-19 (zu Ziff. 2 u. 
3); Landesamt f. Datenverarbeitung u. Statistik NW 
(1989): Die Bevölkerung der Gemeinden Nordrhein-
Westfalens am 31. 12. 1988. Düsseldorf 

gleichzeitig Verhaltensregeln aufgezeigt, 
durch die sie die neuen Gesamtstädte "auch 
zur Heimat der bisher auf ihre Ursprungsge
meinden orientierten Gemeindeangehöri
gen" werden lassen könnten (ebd., S. 181). 

Die Maßnahmen der Territorial- und 
Funktionalreform haben nicht nur zum 
Autonomieverlust der meisten früheren Ge
meinden Nordrhein-Westfalens und zu einer 
gravierenden "Flurbereinigung" der örtlichen 
Gebietseinheiten und der Kreise geführt. Mit 
der beträchtlichen Ausweitung zahlreicher 
Städte in ihr Umland und durch neue Stadt
rechtsverleihungen ist es auch zu einer ver
wirrenden Veränderung des Begriffs "Stadt" 
im administrativen Sinne gekommen (zu die
ser Problematik vgl. GORKI 1974, 1977, 1988 
u. ders. in GORKl/PAPE 1987, S. 10-13). 
Wenngleich der amtliche Gemeindetitel 
"Stadt" sachlich heute völlig belanglos und -
anders als früher - mit keinerlei besonderen 
Privilegien verbunden ist, so wird die Titel
verleihung doch als besonderer Prestigefak
tor einer Gemeinde empfunden (vgl. erfolglo
se Prozesse von Gemeinden gegen das 
Land). 

Erfolgte die Stadtwerdung als behördlicher 
Akt früher dann, wenn ein Ort nach Struktur, 
Siedlungsform und anderen die soziale und 
kulturelle Eigenart der örtlichen Gemein
schaft bestimmenden Merkmalen bereits 
städtisches Gepräge aufwies (so z. B. 1964 im 
Falle Heessen, Altkreis Beckum), so ist heute 
die Zuerkennung der Stadtrechte als unmit
telbare Folge der Funktionalreform bei Errei
chen des Schwellenwertes von 25.000 Ein
wohnern möglich - allerdings wohl bei ver
gleichbaren Gegebenheiten (vgl. Stadterhe
bung der acht rheinischen Gemeinden Born
heim, Hennef [Sieg], Niederkassel, Kaarst, 
Korschenbroich, Neukirchen-Vluyn, Voerde 
[Niederrhein] und Pulheim ab I. I. 1981). 
Abb. 3 und Tab. 5 charakterisieren die Städte 
und Gemeinden Nordrhein-Westfalens nach 
ihrer Rechtsstellung (vgl. auch Kap. 6). 

Derzeit (I 990) gibt es in Nordrhein-West
falen nach eigenen Auswertungen nur noch 
134 von 396 Gemeinden ohne Stadttitel 
(= 34 %), davon 74 im Landesteil Westfalen 
und 60 im Landesteil Nordrhein, während 
zwei Drittel aller Gemeinden das Stadtrecht 
besitzen (Tab. 5). Von den 175 Gemeinden 
Westfalens mit Stadtrecht, die 1965 in den 
"geographisch-landeskundlichen Stadtkurz
beschreibungen" enthalten waren, blieben bei 
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der Gebietsreform - meist bei vergrößertem 
Gebietszuschnitt - lediglich 133 Stadtrechts
orte unter ihrem bisherigen Namen erhalten, 
während 42 durch Eingemeindungen bzw. 
Zusammenschlüsse ihre Selbständigkeit ver
loren. 23 Großgemeinden erhielten erstmals 
den Stadttitel, davon 14 durch Neuverlei
hungen und neun durch Übernahme des 
Stadtrechts von Ursprungsgemeinden. Von 
diesen Gemeinden mit ererbten Stadtrechten 
erfüllen die zweipoligen Doppelstädte 
Rheda-Wiedenbrück und Steinfurt (ehemals 
Burgsteinfurt und Borghorst), bedingt mit je 
einer Altgemeinde Marsberg (Nieder-, Ober
marsberg) und Isselburg (Isselburg, Anholt, 
Werth) tatsächliche Stadtfunktionen, wäh
rend die anderen Stadtrechtsorte mit geerb
ten Stadt rechten kaum oder keinerlei Stadt
funktionen aufweisen (Schieder-Schwalen
berg, Horn-Bad Meinberg, Marienmünster, 
Porta Westfalica, Hörstel). 

In den Ballungsrand-Kreisen Recklinghau
sen, Ennepe-Ruhr-Kreis, Mettmann und 
paradoxerweise auch im ländlich geprägten 
Kreis Höxter gibt es ausschließlich "Städte", 
darunter als Kuriosität die - bereits erwähnte 
- kleine, durch die Neugliederung geschaffe
ne "Stadt" Marienmünster mit ca. 4.900 Ein
wohnern auf der Fläche von zwei ehemaligen 
Zwergstädten ohne Stadtfunktionen mit zu
gehörigen Ämtern. Mit dem Zusammen
schluß kleiner Kommunalgebilde wurden bei 
der Gebietsreform Großgemeinden geschaf
fen und mehrfach - z. T. in Fortführung 
landesherrlicher Titularrechte - per Gesetz 
zu "Städten" ernannt, die funktional gesehen 
diesen Titel überhaupt nicht verdienen (vgl. 
GORKI 1974). Einschränkungen sind auch 
dann zu machen, wenn periphere Wohnplät
ze von Flächengemeinden - z. B. im Süder
bergland - oder selbst dörfliche Vororte im 
Außenbereich kreisfreier Städte als "Stadttei
le" bezeichnet werden, obwohl sie weiterhin 
nichtstädtische Siedlungen im funktionalen 
Sinne sind. So hat die kommunale Neuglie
derung mit ihren Maßstabsvergrößerungen 
zu einer statistischen Verstädterung geführt, 
die als solche bei Überprüfung des zentralört
lichen Güter- und Dienstleistungsangebotes 
als nicht gerechtfertigt erscheint und mithin 
nur eine "Pseudo-Verstädterung" darstellt 
(GORKI 1974, S. 48). Ein besonders eklatan
tes Beispiel aus dem Osnabrücker Land ist 
die Überführung des gesamten Altkreises 
Meile, bestehend aus der gleichnamigen 
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Kreisstadt mit rd. 9.000 Einwohnern und 56 
Gemeinden mit überwiegend unter 1.000 
Einwohnern (insg. rd. 40.000 Einw. auf 254 
qkm), in die heutige Stadt Meile ab l. 7. 
1972. 

Eine sachgerechte, von bloßen historischen 
Traditionen losgelöste Überprüfung des 
Stadtbegriffs erscheint dringend geboten. 

Auch wenn die Gebietsreform abgeschlos
sen und die Funktionalreform seit einigen 
Jahren nicht mehr aktuell ist, wird in der 
gegenwärtigen Legislaturperiode des Landta
ges eine Novellierung des gesamten Gemein
derechtes anstehen mit dem Ziel, die Verwal
tung weiter zu vereinfachen und Defizite bei 
der Bürgermitwirkung zu verbessern. Sie 
wird auf einer umfassenden Befragung aus 
dem Jahre 1988 aufbauen, durch die das 
Innenministerium die Bedingungen der 
Kommunalpolitik in Nordrhein-Westfalen 
erkundet hat (Innenminister 1989 b). 
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